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 Bericht*

 des  Finanzausschusses  (7.  Ausschuss)

 a)  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 –  Drucksache  16/4841  –

 Entwurf  eines  Unternehmensteuerreformgesetzes  2008

 b)  zu  dem  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung
 –  Drucksache  16/5377  –

 Entwurf  eines  Unternehmensteuerreformgesetzes  2008

 c)  zu  dem  Antrag  der  Abgeordneten  Dr.  Barbara  Höll,  Dr.  Axel  Troost,
 Werner  Dreibus,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 –  Drucksache  16/5249  –

 Unternehmen  leistungsgerecht  besteuern  –  Einnahmen  der  öffentlichen  Hand
 stärken

 d)  zu  dem  Antrag  der  Abgeordneten  Dr.  Barbara  Höll,  Dr.  Axel  Troost,
 Werner  Dreibus,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 –  Drucksache  16/4857  –

 Unternehmen  leistungsgerecht  besteuern  –  Einnahmen  der  öffentlichen  Hand
 stärken

 e)  zu  dem  Antrag  der  Abgeordneten  Christine  Scheel,  Dr.  Gerhard  Schick,  Kerstin
 Andreae,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 –  Drucksache  16/4855  –

 Unternehmensteuerreform  für  Investitionen  und  Arbeitsplätze

 f)  zu  dem  Antrag  der  Abgeordneten  Christine  Scheel,  Kerstin  Andreae,
 Dr.  Gerhard  Schick,  weiterer  Abgeordneter  und  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 –  Drucksache  16/4310  –

 Verlässliche  und  aussagekräftige  Datenbasis  für  die  Ermittlung
 der  Unternehmensteuern  erfassen

 *  Die  Beschlussempfehlung  ist  gesondert  auf  Drucksache  16/5452  verteilt  worden.
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Bericht  der  Abgeordneten  Peter  Rzepka,  Reinhard  Schultz  (Everswinkel),
 Dr.  Hermann  Otto  Solms,  Dr.  Barbara  Höll  und  Christine  Scheel
 I.  Verfahrensablauf

 Der  Deutsche  Bundestag  hat  den  Gesetzentwurf  der  Koali-
 tionsfraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  (Drucksache
 16/4841)  in  seiner  92.  Sitzung  am  30.  März  2007  dem
 Finanzausschuss  federführend  sowie  dem  Rechtsausschuss,
 dem  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie,  dem  Aus-
 schuss  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und  Verbraucher-
 schutz,  dem  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales,  dem  Aus-
 schuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung,  dem  Aus-
 schuss  für  Bildung,  Forschung  und  Technikfolgenabschät-
 zung  sowie  dem  Ausschuss  für  die  Angelegenheiten  der
 Europäischen  Union  zur  Mitberatung  überwiesen.  Der  Haus-
 haltsausschuss  wurde  mitberatend  und  nach  §  96  der
 Geschäftsordnung  beteiligt.  In  derselben  Sitzung  sind  die
 Anträge  auf  den  Drucksachen  16/4857  und  16/4855  zur
 Federführung  dem  Finanzausschuss  sowie  zur  Mitberatung
 dem  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  überwiesen
 worden.  Gleichfalls  zur  Federführung  des  Finanzausschusses
 und  zur  Mitberatung  des  Ausschusses  für  Wirtschaft  und
 Technologie  sind  der  Antrag  auf  Drucksache  16/4310  in  der
 82.  Sitzung  sowie  der  Antrag  auf  Drucksache  16/5349  in  der
 97.  Sitzung  des  Deutschen  Bundestages  überwiesen  worden.
 Der  Entwurf  der  Bundesregierung  zum  Unternehmensteuer-
 reformgesetz  2008  (Drucksache  16/5377)  ist  dem  Finanz-
 ausschuss  federführend  sowie  den  zur  Beratung  des  Frak-
 tionsentwurfs  mitberatend  benannten  Ausschüssen  in  der
 99.  Sitzung  am  23.  Mai  2007  überwiesen  worden.

 Der  Finanzausschuss  hat  seine  Beratungen  in  der  54.  Sitzung
 am  30.  März  2007  aufgenommen  und  nach  weiterer  Bera-
 tung  am  9.  Mai  2007  in  der  61.  Sitzung  am  23.  Mai  2007  ab-
 geschlossen.  Ferner  hat  der  Ausschuss  am  25.  April  2007  und
 am  7.  Mai  2007  öffentliche  Anhörungen  durchgeführt.  Die
 kommunalen  Spitzenverbände  sowie  der  Nationale  Normen-
 kontrollrat  sind  zudem  in  nichtöffentlicher  Sitzung  am  9.  Mai
 2007  angehört  worden.

 II.  Wesentlicher  Inhalt  der  Vorlagen

 Zu  den  Buchstaben  a  und  b

 Mit  den  gleichlautenden  Gesetzentwürfen  der  Fraktionen
 von  CDU/CSU  und  SPD  auf  Drucksache  16/4841  sowie  der
 Bundesregierung  auf  Drucksache  16/5377  ist  insbesondere
 beabsichtigt,  zur  Steigerung  der  Standortattraktivität
 Deutschlands  den  Körperschaftsteuersatz  von  25  Prozent  auf
 15  Prozent  und  die  Gewerbesteuermesszahl  von  max.  5  Pro-
 zent  auf  einheitlich  3,5  Prozent  zu  verringern.  Die  nominale
 Belastung  der  Unternehmensgewinne  wird  damit  auf  29,83
 Prozent  herabgeführt  (bei  einem  Gewerbesteuer-Hebesatz
 von  400  Prozent)  und  im  Mittelfeld  der  EU-15-Länder  po-
 sitioniert.

 Mit  der  sog.  Zinsschranke  bei  der  Körperschaftsteuer  soll
 insbesondere  verhindert  werden,  dass  über  grenzüberschrei-
 tende  konzerninterne  Fremdkapitalfinanzierung  in  Deutsch-
 land  erwirtschaftete  Erträge  ins  Ausland  transferiert  werden.

 Die  Zinsschranke  wirkt  der  übermäßigen,  rein  steuerindu-
 zierten  Fremdkapitalfinanzierung  der  Unternehmen  entge-
 gen  und  verhindert,  dass  sich  Konzerne  gezielt  über  ihre
 deutschen  Töchter  auf  dem  Kapitalmarkt  verschulden  und
 über  die  gezahlten  Zinsen  vor  allem  in  Deutschland  die  Steu-
 erbemessungsgrundlage  verringern.  Durch  die  gewinnab-
 hängige  Ausgestaltung  ergibt  sich  ein  Anreiz,  Gewinne  im
 Inland  zu  versteuern.  Die  Zinsschranke  orientiert  sich  am
 Saldo  aus  Zinsaufwand  und  Zinserträgen.  Wenn  dieser  die
 Grenze  von  1  Mio.  Euro  überschreitet,  kann  künftig  nur  noch
 ein  Teil  des  Zinsaufwands  sofort  gewinnmindernd  abge-
 zogen  werden.  Nicht  sofort  abgezogene  Zinsaufwendungen
 können  in  den  Folgejahren  im  Rahmen  der  Zinsschranke
 verrechnet  werden.  Von  der  Zinsschranke  sollen  im  Grund-
 satz  Einzelunternehmen,  die  keine  weiteren  Beteiligungen
 halten,  Betriebsaufspaltungen,  Organkreise,  PPP-Projekt-
 gesellschaften,  die  nicht  in  einen  Konzern  eingebunden  sind,
 und  Verbriefungszweckgesellschaften  ausgenommen  sein.
 Darüber  hinaus  ist  eine  sog.  Escape-Klausel  vorgesehen,  die
 verbundene  Unternehmen,  die  die  bestehende  Finanzie-
 rungsstruktur  als  für  den  Konzern  typisch  nachweisen,  von
 der  Zinsschranke  ausnimmt.

 Im  Bereich  der  Gewerbesteuer  werden  die  Hinzurechnungen
 auf  alle  Finanzierungsanteile  für  die  Nutzung  fremden
 Betriebskapitals  bei  Verringerung  des  Hinzurechnungsfak-
 tors  von  50  auf  25  Prozent  und  der  Einführung  eines  Hin-
 zurechnungsfreibetrags  von  100  000  Euro  ausgeweitet.
 Damit  wird  u.  a.  den  Gewinnverlagerungen  in  das  Ausland
 entgegengewirkt.  Die  Hinzurechnung  bei  Mieten,  Pachten,
 Leasingraten  und  Lizenzgebühren  bezieht  sich  demnach  nur
 auf  den  Finanzierungsanteil  in  diesen  Beträgen  und  dieser
 berechnet  sich  pauschal  bei  immobilen  Wirtschaftsgütern  mit
 75  Prozent,  bei  mobilen  Wirtschaftsgütern  mit  20  Prozent
 und  bei  Rechten  mit  25  Prozent  der  Aufwendungen.  Die
 Verbreiterung  der  Hinzurechnungsbasis  bei  gleichzeitiger
 Verringerung  des  Hinzurechnungssatzes  und  Einführung  des
 Hinzurechnungsfreibetrags  soll  bewirken,  dass  sich  das
 Steueraufkommen  der  Gewerbesteuer  künftig  stabiler  und
 planbarer  darstellt.  Zudem  wird  die  Gewerbesteuerumlage
 dauerhaft  abgesenkt,  so  dass  die  Kommunen  in  der  vollen
 Jahreswirkung  durch  die  Reform  nicht  belastet  und  die  finan-
 ziellen  Auswirkungen  in  den  ersten  Jahren  nach  deren
 Inkrafttreten  begrenzt  werden.  Ferner  ist  in  Bezug  auf  die
 Gewerbesteuer  zur  klaren  Abgrenzung  der  Ertragshoheiten
 der  Einkommen-,  Körperschaft-  und  Gewerbesteuer  vor-
 gesehen,  deren  Abziehbarkeit  von  der  eigenen  sowie  der  Be-
 messungsgrundlage  für  die  Körperschaft-  und  die  Einkom-
 mensteuer  aufzugeben.  Eine  weitere  Folge  dieser  Maßnahme
 ist,  dass  zukünftig  die  nominale  Steuerbelastung  einfacher
 ermittelt  werden  kann.  Bei  Personenunternehmen  wird  künf-
 tig  die  entlastende  Wirkung  der  pauschalen  Gewerbesteuer-
 anrechnung  durch  den  pauschalierten,  nur  noch  auf  die  tat-
 sächlich  gezahlte  Gewerbesteuer  begrenzten  Abzug  von  der
 Einkommensteuerschuld  hergestellt.  Dabei  wird  der  Anrech-
 nungsfaktor  von  1,8  auf  3,8  erhöht.  Bei  einem  Gewerbesteu-
 erhebesatz  von  400  Prozent  wird  eine  vollständige  Entlas-
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tung  der  Personenunternehmen  von  der  Gewerbesteuer-
 schuld  erreicht.

 Eine  stärkere  Belastungsneutralität  der  unterschiedlichen
 Unternehmensrechtsformen  soll  dadurch  hergestellt  werden,
 dass  nicht  entnommene  Gewinne  mit  einem  ermäßigten
 Steuersatz  in  Höhe  von  28,25  Prozent  zuzüglich  Solidaritäts-
 zuschlag  besteuert  werden.  Die  spätere  Entnahme  der  Ge-
 winne  vollzieht  sich  in  Analogie  zur  Dividendenbesteuerung,
 so  dass  sich  eine  Gesamtbelastung  von  48,33  Prozent  ergibt.
 Auch  auf  Ebene  der  Eigentümer  wird  annähernd  Belastungs-
 neutralität  erreicht.  Die  Belastung  nicht  thesaurierter  Ge-
 winne  von  Personenunternehmen  wird  2008  max.  47,48  Pro-
 zent  betragen,  die  ausgeschütteter  Gewinne  von  Kapitalge-
 sellschaften  nach  Einführung  der  Abgeltungsteuer  48,33  Pro-
 zent.

 Im  Hinblick  auf  kleine  und  mittlere  Unternehmen  wird  die
 bisherige  Ansparabschreibung  nach  §  7g  EStG  mit  dem  Ziel
 verändert,  die  Investitionsfähigkeit  der  Unternehmen  da-
 durch  zu  stärken,  dass  künftig  bis  zu  200  000  Euro  als  Inves-
 titionsabzugsbetrag  abgezogen  werden  können.  Im  Fall  der
 Investition  kann  der  Steuerpflichtige  eine  Sonderabschrei-
 bung  von  20  Prozent  der  Anschaffungs-  oder  Herstellungs-
 kosten  vornehmen  und  erhält  auf  diese  Weise  zum  Investi-
 tionszeitpunkt  zusätzliche  Liquidität.

 Für  die  Besteuerung  von  Kapitaleinkünften  im  Privatver-
 mögen  sieht  der  Gesetzentwurf  zum  1.  Januar  2009  grund-
 legende  Änderungen  vor.  Zukünftig  werden  alle  im  Privat-
 vermögen  zufließenden  Kapitaleinkünfte  (Zinseinkünfte,
 Dividenden  und  private  Veräußerungsgewinne)  einheitlich
 mit  einer  25-prozentigen  Abgeltungsteuer  erfasst.  Das  Halb-
 einkünfteverfahren  wird  für  Einkünfte  des  Privatvermögens
 abgeschafft  und  im  betrieblichen  Bereich  auf  ein  Teilein-
 künfteverfahren  mit  60  Prozent  reduziert.  Die  Gesamtbelas-
 tung  von  Dividenden  sinkt  unter  Berücksichtigung  der  Vor-
 belastung  auf  Unternehmensebene  von  maximal  53,21  Pro-
 zent  im  Jahr  2007  auf  48,33  Prozent  im  Jahr  2009.  Steuerzah-
 ler  mit  einem  niedrigeren  als  dem  abgeltenden  Steuersatz  von
 25  Prozent  können  die  Kapitaleinkünfte  in  der  Steuererklä-
 rung  angeben,  um  die  überzahlte  Abgeltungsteuer  zurück  zu
 erhalten.  Der  Kontenabruf  wird  künftig  nur  in  den  enumera-
 tiv  im  Gesetz  genannten  Fällen  zulässig  sein.

 Die  Gegenfinanzierung  der  Tarifsenkung  bei  der  Körper-
 schaftsteuer  wird  mit  mehr  als  10  Mrd.  Euro  insbesondere
 durch  die  Abschaffung  des  Betriebsausgabenabzugs  der
 Gewerbesteuer  aufgebracht.  Ferner  soll  die  Steuerbemes-
 sungsgrundlage  durch  Abschaffung  der  degressiven  Abset-
 zung  für  Abnutzungen  verbreitert  werden.  Durch  eine  wei-
 tere  Neuregelung  soll  der  Wertpapierleihe  der  steuerliche
 Vorteil  genommen  werden.  Darüber  hinaus  wird  bei  der
 Besteuerung  grenzüberschreitender  Geschäfte  zwischen  na-
 hestehenden  Personen  bzw.  Unternehmensteilen  der  interna-
 tional  anerkannte  Fremdvergleichsgrundsatz  gesetzlich  prä-
 zisiert.  Für  derzeit  nicht  hinreichend  klar  normierte  „Funk-
 tionsverlagerungen“  werden  Bestimmungen  geschaffen,  die
 eine  sachgerechte  Besteuerung  von  Wertetransfers  ins  Aus-
 land  sicherstellen,  wobei  die  mit  der  Rechtsverordnung  vor-
 zunehmenden  Konkretisierungen  für  die  in  Deutschland  an-
 sässigen  Unternehmen  im  internationalen  Vergleich  wettbe-
 werbsneutral  ausgestaltet  und  ein  zusätzlicher  Beitrag  gegen
 die  Verlagerung  von  Steuersubstrat  in  das  Ausland  geleistet

 werden  sollen.  Die  Gestaltungsanfälligkeit  der  geltenden
 „Mantelkaufregelung“  wird  dahingehend  verändert,  dass  für
 den  teilweisen  oder  vollständigen  Wegfall  des  Verlustvor-
 trags  künftig  nur  auf  den  Anteilseignerwechsel  abgestellt
 wird  und  der  quotale  Untergang  des  Verlustvortrags  bei
 einem  Erwerb  von  mehr  als  25  Prozent  der  Anteile  beginnt.
 Vorhandene  Verlustvorträge  gehen  bei  einem  Erwerb  von
 mehr  als  50  Prozent  der  Anteile  vollständig  unter.  Im  Verwal-
 tungswege  soll  die  Verfahrensweise  mit  Verlusten  bei  der
 Sanierung  angeschlagener  Betriebe  und  im  Erbfall  sowie  der
 Erbauseinandersetzung  geregelt  werden.  Schließlich  wird
 die  Sofortabschreibung  von  geringwertigen  Wirtschafts-
 gütern  für  betriebliche  Einkunftsarten  auf  Anschaffungs-
 oder  Herstellungskosten  von  bis  zu  100  Euro  begrenzt.  Für
 Güter  mit  Anschaffungskosten  zwischen  100  und  1  000  Euro
 gilt  für  Gewinneinkunftsarten  eine  Poolabschreibung.

 Zu  Buchstabe  c

 Der  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf  Drucksache
 16/5249  sieht  vor,  vor  dem  Hintergrund  einer  nach  Auf-
 fassung  der  antragstellenden  Fraktion  ungesicherten  Finan-
 zierung  der  Unternehmensteuerreform  2008  und  in  den  ver-
 gangenen  Jahren  ungleichen  Lastenverteilung  zwischen
 Lohn-  und  Gewinneinkommen  von  einer  Entlastung  von
 Unternehmen  abzusehen.  Es  sei  eine  Unternehmensteuerre-
 form  angemessen,  die  Steuervorteile  für  Unternehmen  ab-
 baut,  Schlupflöcher  schließt  und  Steuermehreinnahmen  für
 die  öffentlichen  Haushalte  hervorbringt.  Als  Eckpunkte  einer
 Unternehmensteuerreform  wird  die  Beibehaltung  des  Kör-
 perschaftsteuersatzes  mit  25  Prozent  sowie  ein  Spitzensteu-
 ersatz  von  50  Prozent  gefordert.  Ferner  soll  die  steuerliche
 Bemessungsgrundlage  von  Unternehmen  durch  weitgehende
 Versagung  von  steuerlichen  Rückstellungen,  die  Streichung
 der  Teilwertabschreibung  sowie  der  Körperschaftsteuerbe-
 freiung  für  die  Veräußerung  von  Anteilen  an  Kapitalgesell-
 schaften  und  die  erfolgswirksame  Neubewertung  insbeson-
 dere  von  Immobilien  verbreitert  werden.  Die  Maßgeblichkeit
 der  Handelsbilanz  soll  schrittweise  zu  Gunsten  einer  eigen-
 ständigen von der Handelsbilanz unabhängigen steuerlichen
 Gesetzgebung  aufgegeben  werden.  Die  Voraussetzungen  für
 körperschaftsteuerliche  Organschaften  sollen  verschärft  und
 konzerninterne  Gestaltungsmodelle  (Verrechungspreise  bei
 Waren  und  Dienstleistungen,  Fremdfinanzierung,  Lizenz-
 vergabe,  Funktionsverlagerung)  unterbunden  werden.  Die
 Abgeltungsteuer  soll  nicht  eingeführt  werden.  Stattdessen
 werden  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  über  obligatorische
 Kontrollmitteilungen  erfasst  und,  wie  auch  private  Veräuße-
 rungsgewinne,  mit  dem  individuellen  Einkommensteuertarif
 besteuert.  Schließlich  wird  die  Bundesregierung  aufge-
 fordert,  sich  auf  internationaler  Ebene  intensiver  gegen  Steu-
 erwettbewerb  und  Steuerdumping  einzusetzen  und  sich  aktiv
 an  der  Vereinheitlichung  der  körperschaftsteuerlichen  Be-
 messungsgrundlage  zu  beteiligen,  für  die  Einführung  eines
 Mindeststeuersatzes  bei  der  Körperschaftsteuer  in  allen  Mit-
 gliedsländern  der  Europäischen  Union  und  für  die  bessere
 Zusammenarbeit  der  Steuerverwaltungen  der  EU-Mitglied-
 staaten  einzutreten  sowie  Initiativen  zur  Sicherung  des  natio-
 nalen  Besteuerungsrechts  im  Bereich  der  Ertragsteuern  zu
 ergreifen.  In  künftigen  Doppelbesteuerungsabkommen  soll
 die  Freistellungs-  durch  die  Anrechnungsmethode  ersetzt
 werden.
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Zu  Buchstabe  d

 Der  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf  Drucksache
 16/4857  ist  mit  dem  Antrag  auf  Drucksache  16/5249  weit-
 gehend  textgleich.  Abweichend  von  der  genannten  Vorlage
 wird  der  Spitzensteuersatz  nicht  beziffert.  Ferner  wird  über
 Drucksache  16/5249  hinausgehend  gefordert,  die  degressive
 Abschreibung  zur  Verbreiterung  der  steuerlichen  Bemes-
 sungsgrundlage  für  Unternehmen  zu  streichen.

 Zu  Buchstabe  e

 In  dem  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 auf  Drucksache  16/4855  wird  festgestellt,  dass  mit  der  vor-
 gesehenen  Unternehmensteuerreform  erhebliche  Steueraus-
 fälle  und  Risiken  für  die  öffentlichen  Haushalte  zu  erwarten
 seien.  Die  Abgeltungsteuer  führe  zudem  zu  einer  erheblichen
 Benachteiligung  von  Eigenkapital.  Insgesamt  würden  die
 steuerlichen  Bedingungen  für  Realinvestitionen  in  Deutsch-
 land  verschlechtert.  Die  Besteuerung  des  Gewinnpotentials
 bei  Funktionsverlagerungen  weise  europarechtliche  Risiken
 auf.  Das  Steuerrecht  werde  deutlich  komplizierter  und  bürde
 den  Unternehmen  neue  Bürokratielasten  auf.  Zudem  eröffne
 die  Zinsschranke  neue  Felder  der  Steuergestaltung  und
 innovative  Unternehmen  würden  mit  Verschärfungen  bei  der
 Verlustverrechnung  benachteiligt.  Die  Bundesregierung  wird
 aufgefordert,  eine  aufkommensneutrale,  von  den  Unterneh-
 men  selbst  aufgebrachte  Gegenfinanzierung  der  Steuerre-
 form  vorzulegen.  Die  Steuersatzsenkung  sei  durch  die  Ein-
 schränkung  von  Gestaltungsmöglichkeiten  aufkommensneu-
 tral  im  Unternehmensbereich  zu  finanzieren.  Es  sei  zudem
 eine  wirksame  und  unbürokratische  Mittelstandkomponente
 zu  schaffen,  die  sich  dadurch  an  Arbeitsplätzen  orientiere,
 dass  je  sozialversicherungspflichtigem  Arbeitnehmer  jeweils
 10  000  Euro/Jahr  bis  höchstens  250  000  Euro  steuerfrei  in
 eine  Gewinnrücklage  eingestellt  werden  können.  Bei  Einfüh-
 rung  einer  Abgeltungssteuer  dürfe  die  Eigenkapital-  gegen-
 über  der  Fremdkapitalfinanzierung  wie  auch  die  private
 Altersvorsorge  nicht  benachteiligt  werden.  Von  einer
 Einschränkung  der  Sofortabschreibungen  für  geringwertige
 Wirtschaftsgüter  und  der  Abschaffung  der  degressiven
 Abschreibungen  sei  abzusehen.  Bürokratische  Mehrbelas-
 tungen  der  Wirtschaft  seien  zu  vermeiden.  Die  Empfehlun-
 gen  des  Normenkontrollrates  sollen  zur  Verbreiterung  der
 Bemessungsgrundlage  berücksichtigt  werden.  Für  innova-
 tive  Unternehmen  seien  bei  Übertragung  und  Verkauf  von
 Anteilen  und  Neuinvestition  von  Kapital  die  Verlustvorträge
 vollständig  zu  erhalten  und  von  den  einschränkenden  Rege-
 lungen  zum  Mantelkauf  abzusehen.

 Zu  Buchstabe  f

 Mit  dem  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 auf  Drucksache  16/4310  wird  die  Bundesregierung  aufge-
 fordert,  dem  Gesetzgeber  umgehend  eine  aussagekräftige
 Datenbasis  zur  tatsächlichen  Unternehmensteuerbelastung
 vorzulegen.  Empirische  amtliche  Echtdaten  zur  Steuerbelas-
 tung  der  Unternehmen  in  Deutschland  lägen  nur  in  Ansätzen
 vor,  so  dass  die  Abschätzungen  der  finanziellen  Auswirkun-
 gen  der  Unternehmensteuerreform  für  den  Gesetzgeber  nicht
 transparent  seien.  Im  Sinne  einer  soliden  Finanzpolitik  sei  es
 dringend  not-  wendig,  eine  verlässliche  und  aussagekräftige
 Datengrundlage  für  die  Ermitt-  lung  der  Unternehmensteu-
 ern  auf  der  Basis  von  Echtzahlen  zu  erfassen.  Es  sei  eine

 repräsentative  und  anonymisierte  Stichprobe  bei  den  Finanz-
 ämtern  zu  erheben,  die  keinen  zusätzlichen  bürokratischen
 Aufwand  für  die  Unternehmen  verursache  und  als  Ausgangs-
 punkt  für  einen  Simulationsansatz  diene,  mit  dem  Auswir-
 kungen  konkreter  Steuerrechtsänderungen  sowohl  auf  die
 Unternehmen  als  auch  auf  das  Steueraufkommen  berechen-
 bar  würden.

 III.  Stellungnahme  des  Bundesrates

 Der  Bundesrat  hat  in  seiner  833.  Sitzung  am  11.  Mai  2007  be-
 schlossen,  zu  dem  Gesetzentwurf  gemäß  Artikel  76  Abs.  2
 des  Grundgesetzes  wie  folgt  Stellung  zu  nehmen:

 –  In  Artikel  1  Nr.  2  Buchstabe  c  sei  §  2  Abs.  5b  EStG  wie
 folgt  zu  fassen:

 „(5b)  Soweit  Rechtsnormen  dieses  Gesetzes  an  die  in
 den  vorstehenden  Absätzen  bestimmten  Begriffe  (Ein-
 künfte,  Summe  der  Einkünfte,  Gesamtbetrag  der  Ein-
 künfte,  Einkommen,  zu  versteuerndes  Einkommen)  an-
 knüpfen,  sind  Kapitalerträge  nach  §  32d  Abs.  1  und  §  43
 Abs.  5  nicht  einzubeziehen.  Satz  1  gilt  nicht  in  den  Fällen
 des  §  32  Abs.  4  Satz  2,  des  §  32d  Abs.  2  und  6  und  des
 §  33a  Abs.  1  Satz  4  und  Abs.  2  Satz  2.“

 –  In  Artikel  1  Nr.  6  sei  §  4h  Abs.  5  EStG  wie  folgt  zu  fassen:

 „(5)  Bei  Aufgabe  oder  Übertragung  des  Betriebes  geht
 ein  nicht  verbrauchter  Zinsvortrag  unter.  Scheidet  ein
 Mitunternehmer  aus  einer  Gesellschaft  aus,  geht  der  Zins-
 vortrag  insoweit  unter,  wie  er  dem  ausgeschiedenen  Mit-
 unternehmer  zuzuordnen  ist.  Satz  2  gilt  nicht  im  Fall  der
 unentgeltlichen  Übertragung  des  Mitunternehmeranteils
 im  Rahmen  der  Gesamtrechtsnachfolge  oder  der  vorweg-
 genommenen  Erbfolge  unter  natürlichen  Personen.“

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  8  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  aa  (§  6
 Abs.  2  Satz  1  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  eine  Erhöhung  der  Wertgrenze  in  §  6
 Abs.  2  Satz  1  EStG-E  in  das  Gesetz  aufgenommen  wer-
 den  könne.

 –  In  Artikel  1  Nr.  11  sei  in  §  7g  Abs.  1  Satz  2  Nr.  1  Buch-
 stabe  b  EStG  das  Wort  „Einheitswert“  durch  das  Wort
 „Wirtschaftswert“  zu  ersetzen.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  7g  Abs.  1  Satz  2  Nr.  2  Buchstabe  a
 EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Investitionsfrist  in  §  7g  Abs.  1  Satz  2
 Nr.  2  Buchstabe  a  EStG-E  im  Einzelfall,  insbesondere  bei
 Existenzgründern,  angemessen  verlängert  werden  könne.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  7g  Abs.  2  und  5  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  §  7g  wie  folgt  geändert  werden  solle:

 a)  Absatz  2  Satz  1  sei  wie  folgt  zu  fassen:

 „Im  Wirtschaftsjahr  der  Anschaffung  oder  Herstel-
 lung  des  begünstigten  Wirtschaftsguts,  für  das  ein  Ab-
 zugsbetrag  nach  Absatz  1  in  Anspruch  genommen
 wurde,  können  die  Anschaffungs-  oder  Herstellungs-
 kosten  um  bis  zu  40  Prozent  gewinnmindernd  herab-
 gesetzt  werden;  die  Bemessungsgrundlage  für  die  Ab-
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setzungen  für  Abnutzung,  erhöhten  Absetzungen  und
 Sonderabschreibungen  sowie  die  nach  §  6  Abs.  2a  zu
 berücksichtigenden  Anschaffungs-  oder  Herstellungs-
 kosten  verringern  sich  entsprechend.“

 b)  In  Absatz  5  seien  die  Wörter  „neben  den  Absetzungen
 für  Abnutzung  nach  §  7  Abs.  1“  zu  streichen.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  7g  Abs.  2  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  wie  sichergestellt  werden  könne,  dass  der
 nach  §  7g  Abs.  2  EStG-E  zulässige  gewinnmindernde
 Abzug  in  Höhe  von  40  Prozent  der  Anschaffungs-  oder
 Herstellungskosten  nicht  zu  beträchtlichen  Steuerausfäl-
 len  führt.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  7g  Abs.  2  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  der  gewinnmindernde  Abzug  in  Höhe
 von  40  Prozent  der  Anschaffungs-  oder  Herstellungskos-
 ten  (§  7g  Abs.  2  EStG-E)  auch  dann  ermöglicht  werden
 solle,  wenn  zuvor  kein  Investitionsabzugsbetrag  nach
 §  7g  Abs.  1  EStG-E  abgezogen  worden  ist.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  11  (§  7g  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  eine  Regelung  zur  zielgenaueren  An-
 wendung  der  Investitionsförderung  des  neuen  §  7g  EStG
 hinsichtlich  der  nach  dem  Gesetzgebungswillen  begüns-
 tigten  (kleinen  und  mittleren)  Unternehmen  getroffen
 werden  solle.

 –  In  Artikel  1  Nr.  16  Buchstabe  a  sei  zu  §  20  Abs.  1  EStG
 aus  redaktionellen  Gründen  vor  Doppelbuchstabe  aa
 folgender  Doppelbuchstabe  0aa  einzufügen:

 „0aa)  In  Nummer  1  Satz  4  wird  die  Angabe  „Abs.  2a“
 durch  die  Angabe  „Abs.  5“  ersetzt.“

 –  In  Artikel  1  Nr.  16  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  bb  sei
 §  20  Abs.  1  Nr.  7  EStG  wie  folgt  zu  fassen:

 „bb)  Nummer  7  wird  wie  folgt  geändert:

 aaa)  In  Satz  1  wird  das  Wort  „gewährt“  durch  das
 Wort  „geleistet“  ersetzt  und  nach  den  Wörtern
 „auch  wenn  die  Höhe“  werden  die  Wörter  „der
 Rückzahlung  oder“  eingefügt.

 bbb)  In  Satz  2  wird  das  den  Satz  abschließende
 Semikolon  durch  einen  Punkt  ersetzt.

 ccc)  Folgender  Satz  wird  angefügt:

 „Erträge  bleiben  steuerfrei,  wenn  diese  bei  den
 einzelnen  Guthaben  im  Kalenderjahr  nur  ein-
 mal  gutgeschrieben  werden  und  fünf  Euro
 nicht  übersteigen;““

 –  In  Artikel  1  Nr.  16  Buchstabe  h  Doppelbuchstabe  cc  sei
 §  20  Abs.  9  Satz  3  EStG  wie  folgt  zu  fassen:

 „Der  gemeinsame  Sparer-Pauschbetrag  ist  bei  der  Ein-
 kunftsermittlung  bei  jedem  Ehegatten  je  zur  Hälfte  abzu-
 ziehen;  sind  die  Kapitalerträge  eines  Ehegatten  niedriger
 als  801  Euro,  so  ist  der  anteilige  Sparer-Pauschbetrag
 insoweit,  als  er  die  Kapitalerträge  dieses  Ehegatten  über-
 steigt,  beim  anderen  Ehegatten  abzuziehen.“

 –  In  Artikel  1  Nr.  22  sei  in  §  32d  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  b
 Satz  1  EStG  und  Buchstabe  c  Satz  2  EStG  jeweils  die  An-
 gabe  „ein  Prozent“  durch  die  Angabe  „zehn  Prozent“  zu
 ersetzen.

 –  In  Artikel  1  Nr.  22  seien  in  §  32d  Abs.  2  Nr.  1  Buchstabe  c
 EStG  nach  Satz  2  folgende  Sätze  anzufügen:

 „Die  Sätze  1  und  2  gelten  sinngemäß,  wenn  das  überlas-
 sene  Kapital  vom  Gläubiger  der  Kapitalerträge  für  die  Er-
 zielung  von  Einkünften  im  Sinne  des  §  2  Abs.  1  Satz  1
 Nr.  4  bis  7  eingesetzt  wird.“

 –  In  Artikel  1  Nr.  22  sei  aus  redaktionellen  Gründen  in
 §  32d  Abs.  4  EStG  das  Zitat  „§  43a  Abs.  2  Satz  6“  durch
 das  Zitat  „§  43a  Abs.  2  Satz  7“  zu  ersetzen.

 –  In  Artikel  1  Nr.  23  sei  §  34a  Abs.  6  Satz  1  Nr.  2  EStG  wie
 folgt  zu  fassen:

 „2.  in  den  Fällen  der  Einbringung  eines  Betriebs  oder
 Mitunternehmeranteils  in  eine  Kapitalgesellschaft
 oder  eine  Genossenschaft  sowie  in  den  Fällen  des
 Formwechsels  einer  Personengesellschaft  in  eine
 Kapitalgesellschaft  oder  Genossenschaft,“

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  23  (§  34a  Abs.  6  nach  Satz  1  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  eine  Nachversteuerung  des  nachversteu-
 erungspflichtigen  Betrages  zusätzlich  in  den  Fällen  der
 Veräußerung  oder  Aufgabe  eines  Teilbetriebs  oder  Teils
 eines  Mitunternehmeranteils  erfolgen  müsse.  Insbeson-
 dere  könne  in  Artikel  1  Nr.  23  in  §  34a  Abs.  6  nach  Satz  1
 ein  neuer  Satz  etwa  mit  folgendem  Wortlaut  eingefügt
 werden:

 „Satz  1  Nummern  1  und  2  gelten  für  Teilbetriebe  und
 Teile  von  Mitunternehmeranteilen  insoweit  entspre-
 chend“.

 –  Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  in  §  43a  Abs.  2  Satz  7  EStG  i.  d.  F.  des
 Artikels  1  Nr.  28  Buchstabe  a  zur  Vermeidung  von  Be-
 steuerungslücken  eine  andere  Ersatzbemessungsgrund-
 lage  zugrunde  gelegt  werden  könne.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  32  (§  45a  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  –  wie  bei  den  Lohnsteuer-Anmeldungen  der  Arbeit-
 geber  –  in  §  45a  eine  Rechtsgrundlage  für  eine  elektro-
 nische  Übermittlung  der  Kapitalertragsteueranmeldung
 zu  schaffen.

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  35  (§  45d  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  zur  Vermeidung  der  missbräuchlichen
 Inanspruchnahme  von  sog.  NV-Bescheinigungen  durch
 natürliche  Personen  die  Verpflichtung  zur  Mitteilung  der
 vom  Kapitalertragsteuerabzug  freigestellten  privaten
 Kapitalerträge  an  das  Bundeszentralamt  für  Steuern  aus-
 gedehnt  werden  könne.

 –  In  Artikel  1  Nr.  39  Buchstabe  h  sei  §  52  Abs.  23  EStG  wie
 folgt  zu  fassen:

 „(23)  §  7g  Abs.  1  bis  4  und  7  in  der  Fassung  des  Artikels  1
 des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …  )  sind  erstmals  für
 Wirtschaftsjahre  anzuwenden,  die  nach  dem  …  enden.
 §  7g  Abs.  5  und  6  in  der  Fassung  des  Artikels  1  des  Geset-
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zes  vom  …  (BGBl.  I  S.  …)  sind  erstmals  bei  Wirtschafts-
 gütern  anzuwenden,  die  nach  dem  31.  Dezember  2007  an-
 geschafft  oder  hergestellt  werden.  Bei  Ansparabschrei-
 bungen,  die  in  vor  dem  …  endenden  Wirtschaftsjahren
 gebildet  worden  sind,  und  Wirtschaftsgütern,  die  vor  dem
 1.  Januar  2008  angeschafft  oder  hergestellt  worden  sind,
 ist  §  7g  in  der  bis  zum  …  geltenden  Fassung  weiter  anzu-
 wenden.  Soweit  Ansparabschreibungen  noch  nicht  ge-
 winnerhöhend  aufgelöst  worden  sind,  vermindert  sich  der
 Höchstbetrag  von  200  000  Euro  nach  §  7g  Abs.  1  Satz  4  in
 der  Fassung  des  Artikels  1  des  Gesetzes  vom  …  (BGBl.  I
 S.  …)  um  die  noch  vorhandenen  Ansparabschreibungen.“

 –  In  Artikel  1  Nr.  40  sei  §  52a  Abs.  10  Satz  5  EStG  wie  folgt
 zu  fassen:

 „§  20  Abs.  2  Satz  1  Nr.  6  in  der  Fassung  des  Artikel  1  des
 Gesetzes  vom  (…)  ist  erstmals  auf  die  Veräußerung  von
 Ansprüchen  nach  dem  31.  Dezember  2008  anzuwenden,
 bei  denen  der  Versicherungsvertrag  nach  dem  31.  Dezem-
 ber  2004  abgeschlossen  wurde  sowie  bei  denen  der  Ver-
 sicherungsvertrag  vor  dem  1.  Januar  2005  abgeschlossen
 wurde  und  im  Zeitpunkt  der  Veräußerung  die  Erträge  im
 Erlebensfall  oder  bei  Rückkauf  des  Vertrages  nach  §  20
 Abs.  1  Nr.  6  in  der  am  31.  Dezember  2004  geltenden  Fas-
 sung  steuerpflichtig  gewesen  wären.“

 –  Zu  Artikel  1  Nr.  40  (§  52a  Abs.  10  Satz  6  EStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Anwendungsvorschriften  zur  Abgel-
 tungsteuer  in  Bezug  auf  vor  dem  1.  Januar  2009  erwor-
 bene  Kapitalanlagen  mit  einem  Emissionsdisagio  inner-
 halb  der  sog.  Disagiostaffel  sowie  in  Bezug  auf  vor  dem
 1.  Januar  2009  erworbene  Zertifikate  angepasst  werden
 solle.

 –  In  Artikel  1  Nr.  40  sei  §  52a  Abs.  12  EStG  wie  folgt  zu
 fassen:

 „(12)  §  24c  ist  hinsichtlich  der  für  die  Besteuerung
 nach  §  20  erforderlichen  Angaben  letztmals  für  den  Ver-
 anlagungszeitraum  2008  und  hinsichtlich  der  für  die  Be-
 steuerung  nach  §§  22,  23  erforderlichen  Angaben  letzt-
 mals  für  den  Veranlagungszeitraum  2009  anzuwenden.“

 –  Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  in  Artikel  2  Nr.  5  dem  §  8a  KStG  folgen-
 der  Absatz  4  angefügt  werden  solle:

 „(4)  Eine  Rückgriffsmöglichkeit  eines  Dritten  im
 Sinne  des  Absatzes  2  und  des  Absatzes  3  setzt  voraus,
 dass  der  zu  mehr  als  einem  Viertel  beteiligte  Anteils-
 eigner  oder  eine  diesem  nahe  stehende  Person  (§  1  Abs.  2
 des  Außensteuergesetzes)  Zinserträge  aus  einer  gegen-
 über  dem  Dritten  oder  einer  sonstigen  Person  bestehen-
 den  Kapitalforderung  jeder  Art  erzielt  und  der  Dritte  auf
 diese  Kapitalforderung  zurückgreifen  kann.  Es  ist  aus-
 reichend,  wenn  der  Anteilseigner  oder  die  ihm  nahe
 stehende  Person  dem  Dritten  gegenüber  mit  dieser  Kapi-
 talforderung  tatsächlich  für  die  Erfüllung  der  Verbind-
 lichkeit  der  Körperschaft  einsteht.“

 –  Zu  Artikel  2  Nr.  7  (§  8c  KStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Neuregelung  des  Verlustabzugs  bei
 Körperschaften  hinreichend  gegen  Umgehungsgestaltun-
 gen  abgesichert  sei.

 –  Zu  Artikel  2  Nr.  7  (§  8c  KStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Neuregelung  des  Verlustabzugs  bei
 Körperschaften  im  Hinblick  auf  mittelbare  Anteils-
 erwerbe  zielsicherer  begrenzt  werden  könne.

 –  Zu  Artikel  2  nach  Nr.  13  (§  38  KStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  ob  die  Senkung  des  Körperschafsteuer-
 satzes  mit  einer  Bereinigung  der  Restbestände  an  un-
 belasteten  Teilbeträgen  i.S.d.  §  38  KStG  verbunden
 werden  solle.

 –  Zu  Artikel  2  (Körperschaftsteuergesetz):

 Der  Bundesrat  bittet  die  Bundesregierung,  in  künftigen
 Verhandlungen  von  Abkommen  zur  Vermeidung  der
 Doppelbesteuerung  jedenfalls  im  Bereich  der  Lizenzge-
 bühren  (Artikel  12  des  OECD-Musterabkommens)  auf
 niedrigere  Quellensteuersätze  hinzuwirken.

 –  In  Artikel  3  Nr.  1  Buchstabe  a  sei  in  §  8  Nr.  1  Buchstabe  a
 GewStG  der  Satz  2  wie  folgt  zu  fassen:

 „Als  Entgelt  gelten  auch  die  Diskontbeträge  bei  der  Ver-
 äußerung  von  Wechsel-  und  anderen  Geldforderungen.“

 –  Zu  Artikel  6  Nr.  2  Buchstabe  a  und  Nr.  5  Buchstabe  a
 (§  93  Abs.  7  und  §  162  Abs.  2  AO):

 a)  Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsver-
 fahren  zu  prüfen,  ob  auf  die  vorgesehene  Neuregelung
 in  §  93  Abs.  7  AO  verzichtet  werden  könne  –  insbe-
 sondere  für  den  Fall,  dass  eine  „Abgeltungsteuer“  (Ar-
 tikel  1  Nummern  11,  14,  16,  17,  18,  20,  25  ff.  –  Besteu-
 erung  von  Kapitaleinkünften  des  Privatvermögens)
 nicht  eingeführt  würde.

 b)  Für  den  Fall  einer  Beibehaltung  der  vorgesehenen
 Regelung  bittet  der  Bundesrat,  im  weiteren  Gesetzge-
 bungsverfahren  zu  prüfen,

 –  ob  und  wie  im  Interesse  einer  verfassungsgemäßen
 Regelung  der  Zinsbesteuerung  die  Möglichkeiten
 zum  Kontenabruf  systemgerecht  auch  auf  weitere
 Sachverhalte  auszudehnen  seien.  Dazu  würden  ge-
 hören:

 ●  Fälle,  in  denen  die  Besteuerung  der  Erträge
 nicht  durch  die  Abgeltungsteuer  erfolgt,

 ●  Abfragemöglichkeiten  im  Interesse  der  Erhe-
 bung  von  Landessteuern.

 –  das  „und“  in  §  162  Abs.  2  S.  2  letzter  Halbsatz
 AO- E  durch  ein  „oder“  zu  ersetzen.

 –  In  Artikel  8  Nr.  4  sei  §  4  Abs.  1  und  4  InvStG  wie  folgt  zu
 fassen:

 „4.  §  4  wird  wie  folgt  geändert:

 a)  Absatz  1  Satz  2  wird  wie  folgt  gefasst:

 „Gehören  die  Investmentanteile  zu  einem  Be-
 triebsvermögen,  ist  bei  den  nach  Satz  1  befreiten
 Einkünften  auf  das  nach  §  32a  des  Einkommen-
 steuergesetzes  zu  versteuernde  Einkommen  der
 Steuersatz  anzuwenden,  der  sich  ergibt,  wenn  bei
 der  Berechnung  der  Einkommensteuer  das  nach
 §  32a  Abs.  1  des  Einkommensteuergesetzes  zu
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versteuernde  Einkommen  um  die  in  Satz  1  ge-
 nannten  Einkünfte  vermehrt  oder  vermindert
 wird,  wobei  die  darin  enthaltenen  außerordent-
 lichen  Einkünfte  mit  einem  Fünftel  zu  berück-
 sichtigen  sind.“

 b)  Absatz  4  wird  wie  folgt  geändert:

 In  Satz  1  werden  vorbehaltlich  des  nächsten  und
 des  drittnächsten  Spiegelstriches  das  Wort  „kann“
 durch  das  Wort  „hat“  und  das  Wort  „abziehen“
 durch  das  Wort  „abzuziehen“  ersetzt.“

 –  In  Artikel  8  Nr.  6  Buchstabe  a  Doppelbuchstabe  aa  sei  §  7
 Abs.  1  Satz  1  InvStG  wie  folgt  zu  fassen:

 „aa)  Satz  1  wird  wie  folgt  geändert:

 aaa)  In  Nummer  1  Buchstabe  a  werden  die  Wörter
 „und  ausländische“  gestrichen.

 bbb)  In  Nummer  1  Buchstabe  b  werden  die  Wörter
 ...  (weiter  wie  Regierungsentwurf)

 ccc)  In  Nummer  3  werden  nach  den  Wörtern
 „einem  Anleger  in  ausländische  Investment-
 anteile  als  zugeflossen  geltenden,  noch  nicht
 dem  Steuerabzug  unterworfenen  Erträgen“
 die  Wörter  „Nr.  1  Buchstabe  a  ist  nicht  anzu-
 wenden“  eingefügt.“

 –  Zu  Artikel  8  Nr.  7  Buchstabe  a  (§  8  Abs.  5  InvStG):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Berechnung  des  Gewinns  aus  der
 Rückgabe  oder  der  Veräußerung  von  Investmentanteilen
 im  Privatvermögen  in  §  8  Abs.  5  InvStG  zur  Schließung
 von  Regelungslücken  geändert  werden  solle.

 –  Zu  Artikel  8  (Investmentsteuergesetz):

 Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetzgebungsverfah-
 ren  zu  prüfen,  ob  die  Vorschriften  zur  steuerlichen  Be-
 handlung  von  Erträgen  aus  Investmentanteilen  in  Bezug
 auf  dem  Grunde  nach  steuerfreie  vor  dem  1.  Januar  2009
 thesaurierte  Gewinne,  in  Bezug  auf  ausländische  Divi-
 dendenanteile  sowie  in  Bezug  auf  Investmentvermögen
 mit  ausländischen  Immobilien  angepasst  werden  solle.

 –  Zum  Gesetzentwurf  allgemein:

 a)  Der  Bundesrat  begrüßt  die  mit  dem  Gesetzentwurf  der
 Bundesregierung  verbundene  Stärkung  der  internatio-
 nalen  Wettbewerbsfähigkeit  Deutschlands  und  Ver-
 besserung  der  Attraktivität  des  Investitionsstandorts.

 Mit  der  Senkung  der  Gesamtsteuerbelastung  für  ein-
 behaltene  Gewinne  von  Kapitalgesellschaften  unter
 30  Prozent  sowie  der  Einführung  einer  Thesaurie-
 rungsbegünstigung  für  Personenunternehmen  werde
 ein  Signal  im  internationalen  Standortwettbewerb
 gesetzt.  International  wettbewerbsfähige  Steuersätze
 würden  Investitionen  in  Deutschland  sichern  und
 damit  einen  positiven  Beitrag  für  den  inländischen
 Arbeitsmarkt  leisten.  Der  Bundesrat  begrüßt,  dass  die
 Steuersatzsenkung  für  die  weltweit  tätigen  Konzerne
 durch  den  neuen  Investitionsabzugsbetrag  flankiert
 werde  und  damit  auch  für  kleinere  und  mittlere  Unter-
 nehmen  gezielt  Investitionsanreize  gesetzt  würden.

 Der  Bundesrat  begrüßt  ausdrücklich  die  wesentliche
 Zielrichtung  der  notwendigen  Gegenfinanzierungs-

 maßnahmen,  inländisches  Steuersubstrat  zu  sichern
 und  unangemessene  Steuergestaltungen  zu  verhin-
 dern:  In  Deutschland  erwirtschaftete  Gewinne  müss-
 ten  auch  in  Deutschland  besteuert  werden.

 Nach  Auffassung  des  Bundesrates  handele  es  sich
 bei  dem  Maßnahmenpaket  um  einen  ausgewogenen
 Kompromiss  zwischen  Wirtschafts-  und  Haushalts-
 politik.  Ein  Nettoentlastungsvolumen  von  rund  5  Mrd.
 Euro  sei  notwendig  aber  auch  ausreichend,  um  die
 Ziele  der  Unternehmensteuerreform  zu  erreichen.

 b)  Bei  den  Gegenfinanzierungsmaßnahmen  sei  entschei-
 dend,  dass  sie  missbräuchliche  Gestaltungen  ziel-
 genau  unterbinden  und  unangemessene  steuerliche
 Belastungen  weitestgehend  vermeiden.  Der  Bundesrat
 bittet  die  Bundesregierung  daher,  die  Ausgestaltung
 folgender  Maßnahmen  unter  diesem  Blickwinkel
 nochmals  zu  überprüfen:

 –  Mit  der  Zinsschranke  solle  die  Gewinnabsaugung
 in  niedrig  besteuernde  Staaten  mittels  missbräuch-
 licher  Finanzierungsstrukturen  verhindert  werden.
 Dabei  sollte  nach  Auffassung  des  Bundesrates  ins-
 besondere  nochmals  geprüft  werden,  ob  die  Beson-
 derheiten  einzelner  Branchen,  speziell  von  Lea-
 singunternehmen,  stärker  berücksichtigt  werden
 können.  Zudem  solle  nach  Auffassung  des  Bun-
 desrates,  um  unangemessene  Härten  zu  vermeiden,
 geprüft  werden,  ob  die  im  Gesetzentwurf  vorge-
 sehene  Toleranzgrenze  beim  Eigenkapitalquoten-
 vergleich  sowie  die  Regelungen  zur  schädlichen
 Gesellschafterfremdfinanzierung  weniger  ein-
 schneidend  ausgestaltet  werden  können,  ohne  das
 notwendige  Finanzierungsvolumen  zu  gefährden.

 –  Der  Bundesrat  begrüßt  den  Grundansatz  der  Neu-
 regelung  der  Verlustabzugsmöglichkeiten  in  Man-
 telkauffällen,  da  damit  die  schwierigen  Abgren-
 zungsfragen  im  geltenden  Recht  durch  ein  objekti-
 ves  Abgrenzungskriterium  ersetzt  werde.  Insbe-
 sondere  werde  die  Frage  nach  der  wirtschaftlichen
 Identität  von  Kapitalgesellschaften  bei  Zuführung
 von  neuem  Betriebsvermögen  entbehrlich.  Nach
 Auffassung  des  Bundesrates  solle  allerdings  noch-
 mals  geprüft  werden,  ob  die  Regelung  zielgenauer
 ausgestaltet  werden  kann.  Den  vollständigen  Un-
 tergang  des  Verlustvortragspotentials  bei  jeder
 Übernahme  von  mehr  als  50  Prozent  der  Anteile
 durch  einen  Investor  sehe  der  Bundesrat  kritisch,
 da  so  vor  allem  jungen  innovativen  Unternehmen
 wesentliche  Teile  des  Kapitalmarkts  bei  der  Suche
 nach  neuen  Investoren  verschlossen  bliebe.

 –  Der  Bundesrat  bittet  ferner  zu  prüfen,  ob  die  Son-
 derprobleme  insbesondere  der  Leasingbranche  bei
 den  gewerbesteuerlichen  Hinzurechnungen  wirt-
 schaftlich  angemessen  gelöst  werden  könnten.

 –  Der  Bundesrat  bittet  weiterhin  zu  prüfen,  ob  die  in
 der  Neuregelung  des  §  6  Abs.  2  EStG  (geringwer-
 tige  Wirtschaftsgüter)  aufgenommene  Betrags-
 grenze  von  100  Euro  unter  dem  Gesichtspunkt  des
 bürokratischen  Aufwands  angemessen  sei.

 –  Zum  Gesetzentwurf  allgemein:
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Der  Bundesrat  sieht  mit  Sorge,  dass  die  Unternehmen-
 steuerreform  neue  Informationspflichten  für  Unterneh-
 men,  Bürger  und  Verwaltung  nach  sich  ziehe.  Das  stehe
 nicht  in  Einklang  mit  dem  Ziel,  bis  zum  Jahr  2011  25  Pro-
 zent  der  durch  den  Staat  verursachten  Bürokratielasten
 abzubauen.  Der  Bundesrat  bittet,  im  weiteren  Gesetz-
 gebungsverfahren  zu  prüfen,  auf  welche  zusätzlichen
 Informationspflichten  verzichtet  werden  könne.

 IV.  Anhörungen

 Der  Finanzausschuss  hat  am  25.  April  2007  und  am  7.  Mai
 2007  öffentliche  Anhörungen  zu  dem  Gesetzentwurf  der
 Koalitionsfraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  (Drucksache
 16/4841)  sowie  den  Anträgen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf
 Drucksache  16/4857  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  auf  Drucksache  16/4855  durchgeführt.  Die  Anhö-
 rung  am  7.  Mai  2007  hatte  die  Einführung  der  Abgeltung-
 steuer  zum  Gegenstand.  Die  weiteren  Regelungsbereiche  des
 Gesetzentwurfs  der  Koalitionsfraktionen  sowie  der  Anträge
 standen  in  der  am  25.  April  2007  durchgeführten  Anhörung
 zur  Erörterung.  Folgende  Einzelsachverständige,  Verbände
 und  Institutionen  hatten  zu  der  Anhörung  vom  25.  April  2007
 Gelegenheit  zur  Stellungnahme:

 –  Allianz  SE,  Government  Affairs,  Dr.  Sighart  Nehring
 –  American  Chamber  of  Commerce  in  Germany
 –  Arbeitsgemeinschaft  Selbständiger  Unternehmer  e.V.
 –  BIO  Deutschland
 –  BITKOM  Bundesverband  Informationswirtschaft,  Tele-

 kommunikation  und  neue  Medien  e.V.
 –  Bund  Deutscher  Finanzrichterinnen  und  Finanzrichter
 –  Bundessteuerberaterkammer
 –  Bundesverband  der  Deutschen  Industrie  e.V.
 –  Bundesverband  der  Dienstleistungswirtschaft  e.V.
 –  Bundesverband  der  Freien  Berufe  e.V.
 –  Bundesverband  des  Deutschen  Groß-  und  Außenhandels

 e.V.
 –  Bundesverband  Deutscher  Leasing-Unternehmen
 –  Bundesverband  deutscher  Wohnungs-  und  Immobilien-

 unternehmen  e.V.
 –  Bundesverband  Finanzierung  und  Leasing  e.V.
 –  Bundesverband  mittelständische  Wirtschaft
 –  Bundesvereinigung  der  Deutschen  Arbeitgeberverbände

 e.V.
 –  Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenverbände
 –  Bundeszentralamt  für  Steuern
 –  Chefvolkswirt  David  Milleker,  Union  Investment  Privat-

 fonds  GmbH
 –  Daimler  Chrysler  AG,  Steuerabteilung  –  Steffen  Span-

 genberg
 –  Deutsche  Bischofskonferenz
 –  Deutsche  Leasing  AG
 –  Deutsche  Steuer-Gewerkschaft
 –  Deutscher  Bauernverband  e.V.
 –  Deutscher  Gewerkschaftsbund
 –  Deutscher  Industrie-  und  Handelskammertag
 –  Deutscher  Steuerberaterverband  e.V.
 –  Deutsches  Institut  für  Wirtschaftsforschung
 –  DHPG  Dr.  Harzem  &  Partner  KG
 –  Dr.  Manfred  Busch,  Stadtkämmerer  Bochum
 –  Evangelische  Kirche  in  Deutschland

 –  Felix  Hierstetter,  Tax  Director  General  Electric  Deutsch-
 land  Holding  GmbH

 –  Fraunhofer-Gesellschaft  zur  Förderung  der  angewandten
 Forschung  e.V.

 –  Gesamtverband  der  Deutschen  Versicherungswirtschaft
 –  Hauptverband  der  Deutschen  Bauindustrie
 –  Hauptverband  des  Deutschen  Einzelhandels
 –  Ifo-Institut  für  Wirtschaftsforschung
 –  Institut  der  Wirtschaftsprüfer  in  Deutschland  (IDW)
 –  Martina  Ortmann-Babel,  Ernst  &  Young  Wirtschaftsprü-

 fungsgesellschaft
 –  Nationaler  Normenkontrollrat
 –  PD  Dr.  Gustav  A.  Horn,  Institut  für  Makroökonomie  und

 Konjunkturforschung,  Düsseldorf
 –  Präsidium  Bund  der  Steuerzahler
 –  Prof.  Dr.  Clemens  Fuest
 –  Prof.  Dr.  Harald  Schaumburg
 –  Prof.  Dr.  Karl-Georg  Loritz
 –  Prof.  Dr.  Lorenz  Jarass
 –  Prof.  Dr.  Martin  Junkernheinrich
 –  Prof.  Dr.  Patrick  Spohn
 –  Prof.  Dr.  Rudolf  Hickel
 –  Prof.  Dr.  Stefan  Homburg
 –  Prof.  Dr.  Wilhelm  Haarmann
 –  Prof.  Dr.  Wolfgang  Kessler
 –  Prof.  Dr.  Wolfgang  Schön
 –  Rheinisch-Westfälisches  Institut  für  Wirtschaftsfor-

 schung,  Dr.  Roland  Döhrn
 –  Rödl  &  Partner  GbR,  Nürnberg
 –  Siemens  Aktiengesellschaft
 –  True  Sale  International  GmbH
 –  Verband  der  Auslandsbanken  in  Deutschland  e.V.
 –  Verband  der  Chemischen  Industrie  e.V.
 –  Verband  Deutscher  Reeder
 –  Verband  für  Schiffbau  und  Meerestechnik  e.V.
 –  Verband  Geschlossene  Fonds  e.V.
 –  Wirtschafts-  und  Sozialwissenschaftliches  Institut  der

 Hans-Böckler-Stiftung,  Dr.  Claus  Schäfer
 –  Wunderlich  &  Partner  Wirtschaftsberatung  für  den  Mit-

 telstand  GmbH
 –  Zentraler  Kreditausschuss
 –  Zentralverband  des  Deutschen  Handwerks
 –  Zentralverband  Deutsches  Baugewerbe
 –  Zentrum  für  Europäische  Wirtschaftsforschung
 –  ZIA  Zentraler  Immobilien-Ausschuss  e.V.

 Zu  der  am  7.  Mai  2007  stattgefundenen  Anhörung  zur  Ein-
 führung  der  Abgeltungsteuer  hatten  folgende  Einzelsachver-
 ständige,  Verbände  und  Institutionen  Gelegenheit  zur  Stel-
 lungnahme:

 –  Allianz  SE,  Government  Affairs,  Dr.  Sighart  Nehring
 –  Bundessteuerberaterkammer
 –  Bundesverband  der  Deutschen  Industrie
 –  Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenverbände
 –  BVI  Bundesverband  Investment  und  Asset  Management
 –  Deutsche  Bischofskonferenz
 –  Deutsche  Börse  AG
 –  Deutsche  Bundesbank
 –  Deutsche  Schutzvereinigung  für  Wertpapierbesitz  e.V.
 –  Deutsche  Steuer-Gewerkschaft
 –  Deutscher  Genossenschafts-  und  Raiffeisenverband  e.V.
 –  Deutscher  Gewerkschaftsbund
 –  Deutscher  Industrie-  und  Handelskammertag
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–  Deutscher  Steuerberaterverband  e.V.
 –  Deutsches  Aktieninstitut
 –  Deutsches  Institut  für  Wirtschaftsforschung
 –  Evangelische  Kirche  in  Deutschland
 –  Gesamtverband  der  Deutschen  Versicherungswirtschaft

 e.V.
 –  Ifo-Institut  für  Wirtschaftsforschung
 –  Institut  „Finanzen  und  Steuern“
 –  Präsidium  Bund  der  Steuerzahler
 –  Prof.  Dr.  Karl-Georg  Loritz
 –  Prof.  Dr.  Rudolf  Hickel
 –  Prof.  Dr.  Stefan  Homburg
 –  Prof.  Dr.  Wolfgang  Gerke
 –  Prof.  Dr.  Wolfgang  Kessler
 –  Verband  der  Auslandsbanken  in  Deutschland  e.V.
 –  Verband  Geschlossene  Fonds  e.V.
 –  Verbraucherzentrale  Bundesverband
 –  Zentraler  Kreditausschuss
 –  Zentrum  für  Europäische  Wirtschaftsforschung

 Das  Ergebnis  der  Anhörungen  ist  in  die  Ausschussberatun-
 gen  eingegangen.  Die  Protokolle  der  öffentlichen  Beratun-
 gen  einschließlich  der  eingereichten  schriftlichen  Stellung-
 nahmen  sind  der  Öffentlichkeit  zugänglich.

 V.  Stellungnahme  der  kommunalen
 Spitzenverbände

 Der  Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenverbände
 ist  über  die  am  25.  April  2007  durchgeführte  Anhörung  hi-
 naus  vom  Finanzausschuss  in  einem  nichtöffentlichen  Fach-
 gespräch  am  9.  Mai  2007  Gelegenheit  gegeben  worden,  Stel-
 lung  zu  nehmen.  Danach  bewerten  die  kommunalen  Spitzen-
 verbände  den  Entwurf  des  Unternehmensteuerreformgeset-
 zes  2008  insgesamt  positiv  und  heben  zustimmend  hervor,
 dass  die  Gewerbesteuer  erhalten  und  als  Gemeindesteuer
 verbessert  werde.  Vorbehalte  beständen  indes  wegen  zu  er-
 wartender  Steuer-  und  Zuweisungsverluste,  da  eine  Aufkom-
 mensneutralität  zumindest  in  den  ersten  Kassenjahren  nicht
 gegeben  sei.  Die  Senkung  der  Gewerbesteuerumlage  beurtei-
 len  die  Spitzenverbände  positiv,  da  auf  diese  Weise  die  Min-
 derung  des  Gewerbesteueraufkommens  durch  die  Unterneh-
 mensteuerreform  begrenzt  werde.  Es  seien  aber  im  weiteren
 Gesetzgebungsverfahren  weitere  Schritte  in  Richtung  Auf-
 kommensneutralität  erforderlich,  da  in  die  Ermittlung  der  fi-
 nanziellen  Auswirkungen  des  Gesetzentwurfs  auch  temporär
 und  nicht  dauerhaft  wirkende  Maßnahmen  wie  die  Abschaf-
 fung  der  degressiven  Abschreibung  in  die  Berechnungen  ein-
 bezogen  seien.  Ferner  beständen  Risiken  hinsichtlich  der
 Schätzung  von  Mehreinnahmen,  die  durch  die  Sicherung  des
 nationalen  Steuersubstrats  und  einer  Reihe  von  Gegenfinan-
 zierungsmaßnahmen  zu  erzielen  seien.

 Bei  den  gewerbesteuerrechtlichen  Regelungen  begrüßt  die
 Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenverbände  die
 Ausweitung  der  Hinzurechnung  bei  der  Gewerbesteuer  auf
 alle  Zinsen  und  Finanzierungsanteile  in  Mieten,  Pachten,
 Leasingraten  und  Lizenzen  sowie  die  Einführung  der  Zins-
 schranke  bei  der  Einkommen-  und  der  Körperschaftsteuer.
 Insbesondere  mit  der  erweiterten  Zinshinzurechnung  werde
 die  Gewerbesteuer  in  ihrem  Realsteuercharakter  gestärkt  und
 als  wichtigste  Steuerquelle  der  Städte  und  Gemeinden  quali-
 tativ  verbessert.  Einschränkend  ist  auf  den  das  Steuerauf-

 kommen  stark  mindernden  Hinzurechnungsfreibetrag  von
 100  000  Euro  verwiesen  worden,  dessen  Halbierung  auf
 50  000  Euro  die  Spitzenverbände  anregen.  Auch  die  Ab-
 schaffung  der  Abzugsfähigkeit  der  Gewerbesteuer  bei  der
 Gewinnermittlung  wird  zustimmend  bewertet.  Auf  diese
 Weise  werde  die  Transparenz  der  Besteuerung  erhöht  und  die
 Finanzströme  der  staatlichen  und  der  kommunalen  Ebene
 entflochten.

 Die  kommunalen  Spitzenverbände  machen  in  Bezug  auf  die
 vorgesehene  Zinsschranke  darauf  aufmerksam,  dass  eine
 Klarstellung  mit  Blick  auf  die  kommunalen  Betriebe  gewerb-
 licher  Art  und  kommunalen  Unternehmen  geboten  erscheine.
 Insoweit  sprechen  sich  die  kommunalen  Spitzenverbände  da-
 gegen  aus,  dass  ein  fiktiver  Konzern  angenommen  werde,
 wenn  eine  Kommune  die  Geschäftspolitik  mehrerer,  mitein-
 ander  unverbundener  Unternehmen  oder  Betriebe  gewerbli-
 cher  Art  steuere,  obwohl  die  Kommune  dies  in  ihrem  hoheit-
 lichen  Bereich  vollziehe.  Durch  eine  Klarstellung  könne  ge-
 währleistet  werden,  dass  die  Einbeziehung  von  Kommunen
 als  Konzernmütter  durch  §  4h  EStG  des  Gesetzentwurfs
 nicht  gegeben  sei.

 VI.  Stellungnahmen  der  mitberatenden  Aus-
 schüsse

 a)  Gesetzentwurf  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 auf  Drucksache  16/4841

 Der  Rechtsausschuss  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  64.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  in  der  Fas-
 sung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  CDU/CSU
 und  SPD.

 Der  Haushaltsausschuss  hat  den  Gesetzentwurf  am
 23.  Mai  2007  in  seiner  44.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.
 und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  in  der
 Fassung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD.

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Gesetzentwurf  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  be-
 raten  und  empfiehlt  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Annahme  des  zusammengeführten  Gesetzentwurfs  der
 Bundesregierung  und  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 SPD  in  der  Fassung  der  Änderungsanträge.

 Der  Ausschuss  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und
 Verbraucherschutz  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  45.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt,  den
 Gesetzentwurf  für  erledigt  zu  erklären.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  den  Gesetz-
 entwurf  am  23.  Mai  2007  in  seiner  51.  Sitzung  beraten
 und  empfiehlt  die  Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  der
 Fassung  der  Änderungsanträge  der  Faktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,
 DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.
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Der  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwick-
 lung  hat  den  Gesetzentwurf  in  seiner  39.  Sitzung  am
 23.  Mai  2007  beraten  und  empfiehlt  die  Annahme  des
 Gesetzentwurfs  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  in
 der  Fassung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD.

 Der  Ausschuss  für  Bildung,  Forschung  und  Technik-
 folgenabschätzung  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  36.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  den  Gesetzentwurf  in  der
 Fassung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  anzunehmen.

 Der  Ausschuss  für  die  Angelegenheiten  der  Euro-
 päischen  Union  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai  2007
 in  seiner  34.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  die  Annahme
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.

 b)  Gesetzentwurf  der  Bundesregierung  auf  Drucksache
 16/5377

 Der  Rechtsausschuss  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  64.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  in  der  Fas-
 sung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD.

 Der  Haushaltsausschuss  hat  den  Gesetzentwurf  am
 23.  Mai  2007  in  seiner  44.  Sitzung  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  in  der  Fas-
 sung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD.

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Gesetzentwurf  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  be-
 raten  und  empfiehlt  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der
 CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen
 FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die
 Annahme  des  zusammengeführten  Gesetzentwurfs  der
 Bundesregierung  und  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und
 SPD  in  der  Fassung  der  Änderungsanträge.

 Der  Ausschuss  für  Ernährung,  Landwirtschaft  und
 Verbraucherschutz  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  45.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  die  Annahme  des  Gesetz-
 entwurfs  unter  Berücksichtigung  der  Änderungsanträge
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD.

 Der  Ausschuss  für  Arbeit  und  Soziales  hat  den  Gesetz-
 entwurf  am  23.  Mai  2007  in  seiner  51.  Sitzung  beraten
 und  empfiehlt  die  Annahme  des  Gesetzentwurfs  in  der
 Fassung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/

 CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,
 DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.

 Der  Ausschuss  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwick-
 lung  hat  den  Gesetzentwurf  in  seiner  39.  Sitzung  am
 23.  Mai  2007  beraten  und  empfiehlt  einstimmig  den
 Gesetzentwurf  für  erledigt  zu  erklären.

 Der  Ausschuss  für  Bildung,  Forschung  und  Technik-
 folgenabschätzung  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai
 2007  in  seiner  36.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  mit  den
 Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  den  Gesetzentwurf  in  der
 Fassung  der  Änderungsanträge  der  Fraktionen  der  CDU/
 CSU  und  SPD  anzunehmen.

 Der  Ausschuss  für  die  Angelegenheiten  der  Europäi-
 schen  Union  hat  den  Gesetzentwurf  am  23.  Mai  2007  in
 seiner  34.  Sitzung  beraten  und  empfiehlt  die  Annahme
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.

 c)  Antrag  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auf  Drucksache
 16/5249

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Antrag  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  beraten  und
 empfiehlt  die  Ablehnung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen
 CDU/CSU,  SPD,  FDP  und  BÜNDNIS90/DIE  GRÜNEN
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.

 d)  Antrag  der  Fraktion  Die  LINKE.  auf  Drucksache  16/4857

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Antrag  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  beraten  und
 empfiehlt  den  Antrag  zurückzuziehen.

 e)  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  auf
 Drucksache  16/4855

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Antrag  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  beraten  und
 empfiehlt  die  Ablehnung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen
 der  CDU/CSU,  SPD  und  DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen
 der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimment-
 haltung  der  Fraktion  der  FDP.

 f)  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  auf
 Drucksache  16/4310

 Der  Ausschuss  für  Wirtschaft  und  Technologie  hat  den
 Antrag  am  23.  Mai  2007  in  seiner  38.  Sitzung  beraten  und
 empfiehlt  die  Ablehnung  mit  den  Stimmen  der  Fraktionen
 der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen  der  Fraktio-
 nen  FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜ-
 NEN.

 V.  Empfehlung  des  federführenden  Ausschusses

 A.  Allgemeiner  Teil

 Die  Koalitionsfraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  beton-
 ten  im  Verlauf  der  Ausschusserörterungen,  mit  der  Unterneh-
 mensteuerreform  2008  werde  die  Basis  für  weiteres  wirt-
 schaftliches  Wachstum  gestärkt  und  dafür  Sorge  getragen,
 dass  in  Deutschland  erzielte  Wertschöpfung  auch  im  Inland
 versteuert  und  ausländische  Verluste  nicht  steuermindernd
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bei  der  deutschen  Besteuerung  geltend  gemacht  werden.  Die
 Unternehmensteuerreform  trage  dazu  bei,  dass  über  die  ver-
 besserte  Steuerbasis  die  Einnahmen  zur  Finanzierung  öffent-
 licher  Aufgaben  auf  Dauer  gesichert  werden.  Ferner  werde
 namentlich  durch  die  Absenkung  des  Körperschaftsteuersat-
 zes  auf  15  Prozent  die  internationale  Wettbewerbsfähigkeit
 des  Standorts  Deutschland  beträchtlich  verbessert  und  mit  ei-
 ner  Unternehmensteuerbelastung  von  unter  30  Prozent  ein
 wichtiges  Signal  an  in-  und  ausländische  Unternehmen  gege-
 ben.  Die  Koalitionsfraktionen  hoben  hervor,  dass  der  grund-
 legende  Ansatz  des  Reformgesetzes  in  den  vom  Ausschuss
 durchgeführten  Anhörungen  positiv  bewertet  worden  sei.  Es
 werde  mit  der  Reform  kein  Systemwechsel  vorgenommen,
 um  den  mit  einer  grundlegenden  Veränderung  verbundenen
 Nebeneffekten  und  unübersehbaren  Risiken  für  die  öffent-
 lichen  Haushalte  keinen  Raum  zu  gewähren.  Die  Reform-
 schritte  innerhalb  des  bestehenden  Steuersystems  bezögen
 sich  dabei  insbesondere  auf  die  Absenkung  des  nominalen
 Steuersatzes  bei  der  Körperschaftsteuer  unter  Erweiterung
 der  Bemessungsgrundlage  für  die  Unternehmensbesteue-
 rung.  Gestaltungsmöglichkeiten  würden  eingeschränkt,  ohne
 kleine  und  mittlere  Unternehmen  durch  die  erweiterte  Be-
 steuerungsgrundlage  in  Mitleidenschaft  zu  ziehen.  Vielmehr
 profitierten  auch  diese  von  der  Absenkung  des  Nominalsteu-
 ersatzes  bei  der  Körperschaftsteuer.  Bei  den  Personenunter-
 nehmen  komme  der  überwiegende  Teil  in  den  Genuss  der
 verbesserten  Ansparabschreibung.  Größere  Personenunter-
 nehmen  profitierten  von  der  Thesaurierungsbegünstigung,
 nach  der  nicht  entnommene  Gewinne  künftig  begünstigt  be-
 steuert  würden.  Insgesamt  werde  der  Anreiz  für  ausschließ-
 lich  steuerlich  motivierte  Gewinnverlagerungen  deutlich  he-
 rabgesetzt  und  die  Eigenkapitalbasis  der  Unternehmen  auch
 im  Hinblick  auf  die  erhöhten  Anforderungen  nach  der  Um-
 setzung  der  neuen  Eigenkapitalregeln  für  Banken  (Basel  II)
 gestärkt.

 Die  Koalitionsfraktionen  betonten  ferner,  dass  mit  dem
 grundsätzlichen  Festhalten  an  der  Gewerbesteuer  und  mit
 den  im  Gesetzentwurf  vorgesehenen  gewerbesteuerlichen
 Veränderungen  den  Kommunen  die  wirtschaftskraftbezo-
 gene  Steuerbasis  mit  eigenem  Hebesatzrecht  erhalten  bleibe.
 Diese  Vorgehensweise  habe  in  der  Anhörung  die  Unterstüt-
 zung  der  Bundesvereinigung  der  kommunalen  Spitzenver-
 bände  erfahren.  Zu  den  von  den  Spitzenverbänden  geäußer-
 ten  Hinweisen  zur  Anwendung  der  Zinsschranke  auf  Ge-
 bietskörperschaften  und  Kirchen  stellten  die  Koalitionsfrak-
 tionen  fest,  sie  gingen  davon  aus,  dass  Gebietskörperschaften
 und  Kirchen  (Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts)  mit
 ihren  Betrieben  gewerblicher  Art  und  ihren  Beteiligungen  an
 anderen  Unternehmen  keinen  Konzern  im  Sinne  der  Zins-
 schranke  bilden.  Diese  Körperschaften  des  öffentlichen
 Rechts  erfüllten  weder  handelsrechtlich  die  Voraussetzungen
 des  Konzernbegriffs,  noch  stellten  sie  Konzernabschlüsse
 nach  IFRS  oder  HGB  unter  Einbeziehung  ihrer  Betriebe  ge-
 werblicher  Art  und  Beteiligungsgesellschaften  auf.  Sie  könn-
 ten  daher  auch  kein  Mutterunternehmen  im  Sinne  des  §  290
 Abs.  1  HGB  sein  und  dementsprechend  auch  nicht  zur  Auf-
 stellung  eines  Konzernabschlusses  verpflichtet  sein.  Auch
 ein  in  der  Regel  erst  in  Zukunft  aufgrund  landesrechtlicher
 Regelungen  für  die  Einführung  des  NKF  (Neues  Kommuna-
 les  Finanzmanagement)  durch  die  Kommunen  zu  erstellen-
 der  Abschluss  wäre  für  die  spezifischen  steuerlichen  Zwecke
 alleine  schon  durch  die  Einbeziehung  des  hoheitlichen  nicht

 steuerpflichtigen  Vermögens  und  der  Schulden  nicht  für  den
 Eigenkapitalvergleich  des  §  4h  Abs.  2  Satz  1  Buchstabe  c)
 EStG  geeignet.  Dadurch,  dass  der  Konzernbegriff  des  §  4h
 EStG  nicht  auf  diese  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts
 mit  ihren  Beteiligungsunternehmen  und  Betrieben  gewerb-
 licher  Art  erstreckt  werde,  ergebe  sich  keine  Begünstigung.
 Durch  diese  Regelung  werde  insbesondere  nicht  in  Frage
 gestellt,  dass  kommunale  Eigengesellschaften  und  Betei-
 ligungsgesellschaften  Teil  eines  Konzerns  im  Sinne  der  Zins-
 schranke  sein  könnten.  Im  Besitz  von  Körperschaften  des
 öffentlichen  Rechts  stehende  Holdinggesellschaften  des  pri-
 vaten  Rechts  könnten  einen  eigenständigen  Konzern  im
 Sinne  des  §  4h  EStG  bilden.  Die  vom  Gesetzgeber  bei  Ein-
 führung  des  §  8a  KStG  bisheriger  Ausprägung  getroffene
 Grundsatzentscheidung,  Betriebe  gewerblicher  Art  Nichtka-
 pitalgesellschaften  gleichzustellen,  werde  hiermit  beibehal-
 ten.  Damit  werde  auch  berücksichtigt,  dass  Betriebe  gewerb-
 licher  Art  nach  der  steuerlichen  Verwaltungspraxis  bereits
 besonderen  Regelungen  unterliegen,  wonach  sie  mit  einer
 angemessenen  Eigenkapitalquote  ausgestattet  sein  müssten.
 Eine  zusätzliche  Einbeziehung  der  Betriebe  gewerblicher  Art
 in  die  Zinsschranke  sei  schon  aus  diesem  Grund  nicht  erfor-
 derlich.  Die  Koalitionsfraktionen  gingen  zudem  davon  aus,
 dass  die  Körperschaften  des  öffentlichen  Rechts  durch  die
 Gewährung  von  Bürgschaften  bei  der  Finanzierung  ihrer  Ge-
 sellschaften  nicht  die  Voraussetzungen  einer  Gesellschafter-
 Fremdfinanzierung  nach  §  8a  KStG  erfüllten.  Die  öffentliche
 Hand  erfülle  mit  ihren  wirtschaftlichen  Betätigungen  regel-
 mäßig  Aufgaben  der  Daseinsvorsorge  im  Rahmen  gesetz-
 licher  Vorgaben  und  unterliege  der  Kommunalaufsicht.  Eine
 Anwendung  der  Regelungen  zur  Gesellschafter-Fremdfinan-
 zierung  des  §  8a  KStG  auf  die  im  öffentlichen  Bereich  häufig
 anzutreffende  Gewährung  von  Bürgschaften  würde  der  be-
 sonderen  Aufgabenstellung  der  Körperschaften  des  öffentli-
 chen  Rechts  nicht  gerecht  und  eine  effektive  Wahrnehmung
 ihrer  Aufgaben  behindern.

 Die  Koalitionsfraktionen  hoben  zu  den  finanziellen  Auswir-
 kungen  des  Gesetzentwurfs  hervor,  dass  die  mit  der  Vorlage
 verbundenen  Steuermindereinnahmen  in  der  vollen  Jahres-
 wirkung  auf  rd.  5  Mrd.  Euro  begrenzt  blieben.  Dies  sei  im
 Hinblick  auf  die  zu  erwartende  langfristige  Verbesserung  der
 Steuerbasis  in  Deutschland  akzeptabel.  Zudem  werde  die
 Steuerentlastung  der  Unternehmen  den  einsetzenden  Wirt-
 schaftsaufschwung  in  Deutschland  weiter  befördern.  Die  Ko-
 alitionsfraktionen  machten  in  diesem  Zusammenhang  darauf
 aufmerksam,  dass  mit  der  Gegenfinanzierung  teilweise  steu-
 errechtlich  neue  Wege  beschritten  würden.  Auf  Erfahrungen
 zur  Wirkungsweise  der  Zinsschranke  und  der  Regelungen
 zur  Funktionsverlagerung  könne  bislang  nicht  zurückgegrif-
 fen  werden.  Vor  diesem  Hintergrund  stellten  die  Koalitions-
 fraktionen  fest,  sie  gingen  bezüglich  der  Funktionsverlage-
 rungen  davon  aus,  dass  die  Bundesregierung  sich  beim  Erlass
 der  Rechtsverordnung  an  der  internationalen  Praxis  orien-
 tiere.  Die  Bundesregierung  werde  Funktionsverdoppelungen
 nach  denselben  Grundsätzen  behandeln  wie  Funktionsverla-
 gerungen  und  dies  in  der  Rechtsverordnung  zum  Ausdruck
 bringen.  Die  Bundesregierung  tue  alles,  um  Doppelbesteue-
 rungen  zu  vermeiden.

 Die  Koalitionsfraktionen  stellten  zu  den  Regelungen  über  die
 Abgeltungsteuer  fest,  als  Ergebnis  der  vom  Ausschuss  durch-
 geführten  Anhörung  sei  festzuhalten,  dass  die  Zielrichtung
 eines  Quellensteuerabzugs  mit  abgeltender  Wirkung  grund-
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sätzliche  Zustimmung  erfahren  habe.  Die  Abgeltungsteuer
 werde  wesentlich  dazu  beitragen,  die  Abwanderung  von
 Kapital  in  das  Ausland  zu  verringern.  Im  Hinblick  auf  die  mit
 dem  Gesetzentwurf  verbundenen  Bürokratiekosten  sei  zu-
 dem  darauf  hinzuweisen,  dass  mit  der  Einführung  der  Abgel-
 tungsteuer  erhebliche  Entlastungen  von  Bürokratiekosten
 insbesondere  bei  der  Ausstellung  der  Jahresbescheinigung
 nach  §  24c  EStG  einhergingen.  Die  Koalitionsfraktionen
 hoben  hervor,  dass  diese  bereits  bei  der  Einbringung  des
 Gesetzentwurfs  bekannte  Entlastung  von  Bürokratiekosten
 durch  eine  parallel  zu  den  parlamentarischen  Beratungen  er-
 reichte  Verständigung  innerhalb  der  Bundesregierung  zu-
 sätzlich  erhöht  werde.  Danach  könne  nunmehr  davon  ausge-
 gangen  werden,  dass  der  für  geringwertige  Wirtschaftsgüter
 künftig  zu  bildende  Sammelposten  auch  handelsrechtlich  zu-
 lässig  sei  und  ein  Gleichklang  zwischen  Steuer-  und  Handels-
 bilanz  hergestellt  werde.  Durch  diese  Maßnahme  und  wei-
 tere,  geringfügige  Änderungen  werde  die  vom  Finanzaus-
 schuss  empfohlene  Fassung  des  Gesetzentwurfs  zu  einer  Ent-
 lastung  der  Unternehmen  bei  den  Bürokratiekosten  in  Höhe
 von  insgesamt  168  Mio.  Euro  führen.  Der  nach  dem  Gesetz-
 entwurf  zunächst  noch  zu  erwartende  Aufwuchs  an  Bürokra-
 tiekosten  von  72  Mio.  Euro  sei  damit  für  die  Unternehmen
 abgewendet  und  in  eine  Kostenentlastung  umgeformt  wor-
 den.  Die  Übersicht  über  die  mit  dem  Unternehmensteuerge-
 setz  2008  verbundenen  Bürokratiekosten  unter  Berücksichti-
 gung  der  vom  Finanzausschuss  empfohlenen  Änderungen  ist
 als  Anlage  zu  diesem  Bericht  beigefügt.

 Die  Fraktion  der  FDP  stellte  die  Bezeichnung  des  Gesetz-
 entwurfs  als  Reformvorhaben  in  Abrede.  Der  Entwurf  folge
 vielmehr  keiner  systematischen  ordnungspolitischen  Richt-
 schnur  und  stelle  sich  lediglich  als  eine  Bündelung  nicht
 zusammenhängender,  teilweise  widersprüchlicher  Einzel-
 maßnahmen  dar,  die  wesentlich  von  dem  Bestreben,  die  Ge-
 genfinanzierung  sicherzustellen,  gekennzeichnet  seien.  Der
 Gesetzentwurf  werde  den  an  ein  international  wettbewerbs-
 fähiges  Unternehmensteuerrecht  zu  stellenden  Anforderun-
 gen  nicht  gerecht.  Insbesondere  die  Einbeziehung  tatsächlich
 entstehender  Kosten  der  Unternehmen  in  die  steuerliche  Be-
 messungsgrundlage  und  die  Einschränkung  von  Verlustver-
 rechnungsmöglichkeiten  stelle  das  Prinzip  der  Besteuerung
 nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  in  Frage  und
 mache  das  Gesetzgebungsvorhaben  verfassungsrechtlich  an-
 greifbar.  Die  Fraktion  der  FDP  räumte  ein,  dass  mit  der  Sen-
 kung  des  Körperschaftsteuertarifs  ein  Schritt  in  die  richtige
 Richtung  unternommen  werde,  wenngleich  die  Abschaffung
 der  Gewerbesteuer  und  die  Schaffung  einer  anderen,  gemein-
 defreundlichen  Abgabe  an  deren  Stelle  zielführender  er-
 scheine.  Die  mit  dem  Gesetzentwurf  beabsichtigte  weitere
 Anspannung  der  Gewerbesteuer  über  die  sog.  Zinsschranke
 und  die  Ausweitung  der  Hinzurechnungstatbestände  werde
 sich  insbesondere  bei  mittelständischen  Unternehmen  nach-
 teilig  auswirken.

 Die  Fraktion  der  FDP  unterstützte  die  Einführung  der  Abgel-
 tungsteuer  soweit  sie  sich  auf  Zinsen  und  Dividenden  be-
 ziehe.  Dagegen  lehne  sie  die  Abgeltungsteuer  auf  private
 Veräußerungsgewinne  ab,  da  mit  deren  Einführung  erhebli-
 che  Probleme  für  den  Finanzstandort  Deutschland  und  im
 Hinblick  auf  die  private  Altersvorsorge  über  Fondssparpläne
 ausgelöst  würden.  Als  problematisch  im  Unternehmensteu-
 erbereich  seien  die  Einführung  der  Zinsschranke,  die  Strei-
 chung  der  degressiven  Abschreibung  sowie  die  Einschrän-

 kungen  beim  Mantelkauf  durch  die  vorgesehene  Verlust-
 abzugsbeschränkung  in  Sanierungsfällen  anzusehen.  Na-
 mentlich  die  Zinsschranke  beeinträchtige  das  objektive
 Nettoprinzip  der  Besteuerung  und  führe  zu  einer  wirtschafts-
 politisch  bedenklichen  Belastung  eigenkapitalschwacher  so-
 wie  in  Forschung  und  Entwicklung  tätiger  Unternehmen.  Die
 im  Rahmen  der  Funktionsverlagerungen  vorgesehenen  Maß-
 nahmen  seien  als  eindeutig  europarechtswidrig  einzuordnen.
 Vor  diesem  Hintergrund  sei  der  Gesetzentwurf  aus  Sicht  der
 Fraktion  der  FDP  nicht  zustimmungsfähig.

 Die  Fraktion  DIE  LINKE.  lehnte  den  Gesetzentwurf
 gleichfalls  ab.  Die  Fraktion  DIE  LINKE.  machte  grundsätz-
 lichen  Änderungsbedarf  an  den  Regelungen  des  Gesetzent-
 wurfs  geltend  und  beanstandete  die  Einführung  der  Abgel-
 tungssteuer,  die  insbesondere  das  Prinzip  der  Besteuerung
 nach  der  wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  missachte.  Fer-
 ner  sei  die  Tarifsenkung  bei  der  Körperschaftsteuer  zu  kriti-
 sieren,  mit  der  sich  Deutschland  am  internationalen  Steuer-
 senkungswettbewerb  beteilige.  Angesichts  der  als  maßvoll
 anzusehenden  effektiven  Steuerbelastung  deutscher  Unter-
 nehmen  sei  die  Senkung  des  Körperschaftsteuertarifs  nicht
 erforderlich.  Angemessen  sei  vielmehr  die  Beibehaltung  des
 derzeitigen  Körperschaftsteuersatzes  von  25  Prozent.  Auch
 im  internationalen  Vergleich  der  Unternehmensteuersätze
 bewege  sich  Deutschland  im  Mittelfeld  der  effektiven  steuer-
 lichen  Belastung.  Bei  den  zur  Gegenfinanzierung  unterbrei-
 teten  Vorschlägen  insbesondere  zu  Verbreiterung  der  Bemes-
 sungsgrundlage  seien  nur  in  Ansätzen  Gesichtspunkte
 erkennbar,  die  von  der  Richtung  her  unterstützt  werden
 könnten.  In  der  Gesamtheit  sei  die  Finanzierung  jedoch  als
 unzureichend  und  unsolide  zu  bezeichnen.  Insbesondere  die
 teilweise  zeitlich  nur  begrenzt  wirkenden  Maßnahmen  wie
 im  Bereich  der  Abschreibungen  und  die  Berücksichtigung
 von  Selbstfinanzierungseffekten  machten  die  Finanzierung
 des  Gesetzesvorhabens  fragwürdig  und  führten  zu  einer  nam-
 haften  Benachteiligung  kleinerer  Unternehmen.  Die  Fraktion
 DIE  LINKE.  vertrat  die  Auffassung,  dass  die  Ansätze  der
 steuerlichen  Mindereinnahmen  zu  niedrig  ausgewiesen  seien
 und  das  mit  rd.  5  Mrd.  Euro  in  der  vollen  Jahreswirkung  be-
 rechnete  Minderaufkommen  überschritten  werde.  Wirklich-
 keitsnah  seien  Mindereinnahmen  von  10  bis  12  Mrd.  Euro,  so
 dass  in  der  Zukunft  mit  erheblichen  Risiken  für  die  öffent-
 lichen  Haushalte  zu  rechnen  sei.

 Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  lehnte  den  Ge-
 setzentwurf  ebenfalls  ab.  Mit  der  Vorlage  werde  lediglich
 eine  Tarifsenkung  im  Bereich  des  Körperschaftsteuerrechts
 vorgenommen.  Die  Absenkung  des  Körperschaftsteuersatzes
 sei  aufgrund  der  Gegebenheiten  des  internationalen  Besteue-
 rungsumfelds  in  der  Tendenz  zwar  als  gerechtfertiger  Schritt
 zu  beurteilen  und  werde  Deutschland  im  europäischen  Ver-
 gleich  der  nominalen  Steuersätze  auf  eine  mittlere  Position
 führen.  Allerdings  gehe  der  Steuerwettlauf  weiter.  Um  diesen
 zu  bremsen,  müsse  man  zu  einer  europaweit  einheitlichen
 konsolidierten  Bemessungsgrundlage  bei  der  Körperschaft-
 steuer  und  einem  Mindeststeuersatz  kommen.  Da  im  Vorder-
 grund  die  mit  dem  Gesetzentwurf  verbundenen  Finanzie-
 rungserfordernisse  gestanden  hätten,  seien  die  steuersyste-
 matischen  Fragen  nur  unzureichend  gelöst  worden.  Der  Ge-
 setzentwurf  werde  zu  einer  weiteren  Komplizierung  des
 Steuerrechts  beitragen  und  den  Steuerbürgern  Bürokratie-
 kosten  in  beträchtlichem  Umfang  anlasten.  Äußerst  kompli-
 ziert  seien  die  zur  Verbreiterung  der  Bemessungsgrundlage
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sowie  die  mit  der  Zinsschranke  und  die  zur  Funktionsver-
 lagerung  vorgesehenen  Regelungen.  Problematisch  sei  ins-
 besondere,  dass  die  Abschätzungen  der  finanziellen  Auswir-
 kungen  der  Maßnahmen  auf  sehr  dünner  Datenbasis  stehen,
 so  dass  in  den  ersten  Jahren  durchaus  zweistellige  milliarden-
 schwere  Steuerausfälle  auftreten  könnten.  Die  zur  Verlust-
 verrechnung  vorgesehenen  Rechtsänderungen  beträfen  zu-
 dem  insbesondere  innovative  Unternehmensgründungen  und
 erschwerten  diese  mit  mittelfristig  negativen  Auswirkungen
 auf  den  Forschungs-  und  Entwicklungsstandort  Deutschland.
 Die  gewerbesteuerlichen  Ansätze  des  Gesetzentwurfs  wur-
 den  von  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  im
 Grundsatz  begrüßt,  da  ein  für  die  Kommunen  in  Aufkom-
 mens-  und  Verteilungswirkung  akzeptabler  Ersatz  für  die  Ge-
 werbesteuer  nicht  erkennbar  sei.  In  diesem  Zusammenhang
 seien  die  Senkung  der  Gewerbesteuermesszahl  und  die  An-
 hebung  des  Anrechnungsfaktors  zu  begrüßen.  Einschrän-
 kend  sei  anzumerken,  dass  ein  gemeindlicher  Hebesatz  von
 mehr  als  400  Prozent  weit  verbreitet  sei,  so  dass  eine  volle
 Anrechnung  der  Gewerbesteuer  oftmals  nicht  erreicht  werde.
 Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  beanstandete,
 dass  Bestrebungen  in  Richtung  Rechtsformneutralität  nur  in
 äußerst begrenztem Umfang umgesetzt worden seien und es
 zu  einer  Ungleichbehandlung  von  Eigen-  und  Fremdkapital-
 finanzierungen  kommen  werde.  Bei  der  Ausgestaltung  der
 Abgeltungsteuer  würden  Einfachheit  und  steuerliche  Gleich-
 behandlung  aller  Kapitaleinkünfte  nicht  erreicht.  Für  die  Al-
 tersvorsorge  komme  es  zu  Verschlechterungen.  Zudem  sei  zu
 kritisieren,  dass  die  Investitionstätigkeit  der  Unternehmen
 durch  die  Einschränkungen  bei  der  degressiven  Abschrei-
 bung  erheblich  erschwert  werde.  Hiervon  würden  insbeson-
 dere  kleine  und  mittlere  Unternehmen  betroffen,  an  denen
 auf  der  anderen  Seite  die  Vorteile  der  Steuertarifsenkung
 überwiegend  vorbeigingen.  Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  vertrat  insoweit  die  Auffassung,  dass  kleine  mit-
 telständische  Unternehmen  in  der  Rechtsform  der  Personen-
 gesellschaft  einseitig  einen  wesentlichen  Teil  der  Gegen-
 finanzierung  aufbrächten.  Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  schätzt  ein,  dass  diese  Reform  nicht  lange  Bestand
 haben  wird  und  es  schon  in  zwei  bis  drei  Jahren  substanzielle
 Korrekturen  geben  muss.  Planungs-  und  Rechtssicherheit  für
 die  Unternehmen  seien  damit  verloren.

 Die  mit  dem  Gesetzentwurf  vorgesehene  Einführung  einer
 Zinsschranke  ist  auch  im  Verlauf  der  Ausschussberatungen
 erörtert  worden.  Die  Koalitionsfraktionen  wiesen  darauf  hin,
 dass  mit  den  Regelungen  zur  Zinsschranke  die  Abzugsfähig-
 keit  von  Zinsaufwendungen  in  Abhängigkeit  vom  Gewinn
 des  Unternehmens  zur  Sicherung  der  inländischen  Steuer-
 substanz  sowie  zur  Vermeidung  missbräuchlicher  Steuer-
 gestaltungen  eingeschränkt  werden  soll.  Die  Zinsschranke
 ersetze  die  bisherigen  Regelungen  zur  Gesellschafter-Fremd-
 finanzierung.  Die  Koalitionsfraktionen  stellten  fest,  dass  die
 Einführung  der  Zinsschranke  zur  Begrenzung  des  Zins-
 abzugs  ambitioniert  sei  und  Neuland  beschreite.  Dies  gelte
 in  besonderem  Maße  für  die  sog.  Escape-Klausel,  die  einen
 Eigenkapitalvergleich  im  Konzern  vorsehe.  Die  Bundesre-
 gierung  werde  deshalb  gebeten,  die  Wirkungen  der  Zins-
 schranke  nach  deren  Einführung  zu  evaluieren  und  nach  ei-
 ner  angemessenen  Zeit  einen  Erfahrungsbericht  vorzulegen.

 Die  Koalitionsfraktionen  nahmen  im  Verlauf  der  Ausschuss-
 beratungen  ferner  auf  die  öffentliche  Anhörung  Bezug  und
 sprachen  sich  dafür  aus,  die  Bezugsgröße  für  die  Berechnung

 der  Zinsschranke  um  die  Abschreibungen  nach  §  7  EStG  so-
 wie  die  Betriebsausgaben  für  geringwertige  Wirtschaftgüter
 und  die  Abschreibungen  auf  Sammelposten  nach  §  6  Abs.  2a
 EStG  zu  erweitern  und  brachten  einen  entsprechenden  Ände-
 rungsantrag  in  die  Ausschussberatungen  ein.  Darüber  hinaus
 legten  die  Koalitionsfraktionen  zur  Zinsschranke  Ände-
 rungsanträge  bezüglich  der  Eigenkapitalermittlung  bei  Per-
 sonengesellschaften  und  zur  Behandlung  von  Vorzugsaktien
 bei  der  Ermittlung  des  Eigenkapitals  des  Betriebes  vor.  Die
 Koalitionsfraktionen  sprachen  sich  des  Weiteren  dafür  aus,
 die  Übergangsregelung  für  die  Gewährträgerhaftung  nach
 §  34  Abs.  6a  KStG  zu  verlängern.  Nach  den  geltenden
 Bestimmungen  zur  Gesellschafter-Fremdfinanzierung  finde
 §  8a  KStG  in  der  bisherigen  Fassung  keine  Anwendung,
 wenn  ein  Rückgriff  des  Dritten  allein  auf  der  Gewährträger-
 haftung  einer  Gebietskörperschaft  oder  einer  anderen  Ein-
 richtung  des  öffentlichen  Rechts  gegenüber  den  Gläubigern
 eines  Kreditinstituts  für  Verbindlichkeiten  beruhe,  die  vor  ei-
 nem  bestimmten  Zeitpunkt  vereinbart  worden  sind.  Mit  dem
 in  den  Ausschuss  eingebrachten  Änderungsantrag  strebten
 die  Koalitionsfraktionen  an,  dass  die  Übergangsregelung
 auch  beim  Rückgriffsbegriff  des  §  8a  Abs.  2  und  3  KStG  in
 der  Fassung  des  Unternehmensteuerreformgesetzes  weiter
 anzuwenden  sei.

 Die  Fraktionen  der  FDP,  die  Fraktion  DIE  LINKE.  sowie  die
 Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  beanstandeten,  dass
 die  für  die  Unternehmen  nachteiligen  Auswirkungen  der
 Zinsschranke  in  ihren  Konsequenzen  dem  Ausschuss  nicht
 hinreichend  dargestellt  worden  seien.  Die  Fraktion  der  FDP
 machte  ferner  geltend,  dass  von  der  Zinsschranke  insbeson-
 dere  eigenkapitalschwache  Unternehmen  und  damit  in  Son-
 derheit  Unternehmensgründungen  und  Unternehmen  im  For-
 schungs-  und  Entwicklungsbereich  negativ  betroffen  seien.
 Der  von  den  Koalitionsfraktionen  vorgelegte  Änderungs-
 antrag  verdeutliche,  dass  Nachbesserungsbedarf  auch  von
 den  antragstellenden  Fraktionen  gesehen  werde.  Indes  sei
 nicht  zu  erwarten,  dass  mit  der  im  Ausschuss  vorgeschlage-
 nen  Erweiterung  der  Ausgangsgröße  um  Abschreibungen
 (EBITDA)  die  erforderliche  Neutralität  von  Eigen-  und
 Fremdkapitalfinanzierungen  erreicht  werde.  Auch  unter  Be-
 rücksichtigung  der  Vorschläge  der  Koalitionsfraktionen  sei
 weiterhin  eine  Mittelstandslücke  festzustellen.  Vor  diesem
 Hintergrund  bleibe  die  verfassungsrechtliche  Problematik
 der  Zinsschranke,  die  das  Prinzip  der  Besteuerung  nach  der
 wirtschaftlichen  Leistungsfähigkeit  einschneidend  verletze,
 nach  wie  vor  bestehen.  Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  äußerte  gleichfalls  Bedenken  und  verwies  auf  für
 die  Unternehmen  mit  der  Einführung  der  Zinsschranke  ver-
 bundene  Planungsunsicherheiten.  Ferner  beständen  Zweifel
 an  der  Höhe  der  mit  400  Mio.  Euro  bezifferten  Rückführung
 von  Steuermehreinnahmen  durch  die  im  Ausschuss  einge-
 brachte  Änderung.  Die  Koalitionsfraktionen  betonten  dem-
 gegenüber,  dass  durch  die  vorgeschlagene  Erweiterung  der
 Ausgangsgröße  für  den  Abzug  der  Zinsaufwendungen  hohe
 Investitionskosten  von  Unternehmen  berücksichtigt  würden.
 Auch  fänden  die  Besonderheiten  von  Leasing-  und  Facto-
 ringunternehmen  auf  dem  vorgeschlagenen  Wege  bessere
 Berücksichtigung.  Auf  Nachfrage  der  Koalitionsfraktionen
 zum  Verfahren  bei  der  Zinsschranke  gegenüber  bestehenden
 Leasing-Objektgesellschaften  erklärte  die  Bundesregierung,
 dass  betroffenen  Gesellschaften  gestattet  werden  soll,  die  in
 den  vereinnahmten  Leasing-Raten  enthaltenen  Zinsanteile



Drucksache 16/5491 – 14 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
gegenüber  dem  Leasingnehmer  offen  zu  legen  und  wie
 „echte“  Zinserträge  mit  dem  Zinsaufwand  zu  saldieren,  wenn
 sichergestellt  ist,  dass  die  Aufwendung  auch  beim  Leasing-
 nehmer  steuerlich  als  Zinsen  behandelt  werden.  Insgesamt
 komme  es  auch  nach  Einführung  der  Zinsschranke  nicht  zu
 einer  endgültigen  Versagung  von  Zinsaufwendungen,  da  die
 Vortragsfähigkeit  eines  negativen  Zinssaldos  gewährleistet
 sei.  Die  derzeit  im  deutschen  Steuerrecht  bestehenden  An-
 reize  zur  Fremdkapitalfinanzierung  würden  jedenfalls  durch
 die  Zinsschranke  begrenzt  und  auf  diese  Weise  ein  Schritt  in
 Richtung  auf  eine  höhere  Finanzierungsneutralität  unter-
 nommen.  Der  Änderungsantrag  zur  Erweiterung  der  Aus-
 gangsgröße  für  die  Zinsschranke  auf  das  EBITDA  wurde  im
 Ausschuss  mit  der  Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  gegen
 die  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP,  der  Fraktion  DIE  LINKE.
 sowie  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  angenom-
 men.  Den  weiteren  Änderungsanträgen  zur  Zinsschranke  hat
 der  Ausschuss  mit  der  Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  und
 den  Stimmen  der  Fraktion  DIE  LINKE.  gegen  die  Stimmen
 der  Fraktion  der  FDP  und  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  zugestimmt.

 In  der  öffentlichen  Anhörung  am  25.  April  2007  ist  die  Be-
 grenzung  der  Sofortabschreibung  von  geringwertigen  Wirt-
 schaftsgütern  mehrfach  angesprochen  worden.  Der  Gesetz-
 entwurf  sieht  vor,  für  betriebliche  Einkünfte  die  Grenze  der
 sofort  abzugsfähigen  Anschaffungs-  oder  Herstellungskos-
 ten  von  derzeit  410  Euro  auf  100  Euro  zu  vermindern.  Die
 Koalitionsfraktionen  wiesen  darauf  hin,  dass  in  der  Anhö-
 rung  von  sachverständiger  Seite  die  beträchtliche  Absenkung
 des  Grenzbetrages  für  die  sofortige  Abzugsfähigkeit  als  für
 die  Unternehmen  überaus  problematisch  eingeschätzt  wor-
 den  sei.  Die  Koalitionsfraktionen  stellten  eine  Erhöhung  der
 Grenze,  nach  der  weiterhin  geringfügige  Wirtschaftgüter  der
 sofortigen  Abschreibung  unterliegen  sollen,  auf  150  Euro  mit
 einem  Änderungsantrag  zur  Erörterung.  Die  Koalitionsfrak-
 tionen  wiesen  in  diesem  Zusammenhang  auch  auf  die  Pool-
 abschreibung  für  Wirtschaftsgüter  mit  Anschaffungskosten
 zwischen  150  und  einschließlich  1  000  Euro  nach  §  6  Abs.  2a
 EStG  hin.  Sie  stellten  fest,  dass  der  Sammelposten  nach  §  6
 Abs.  2a  EStG  auch  handelsrechtlich  gebildet  werden  könne.
 Damit  bestehe  ein  Gleichklang  zwischen  Handels-  und  Steu-
 erbilanz.  Durch  die  Neuregelung  würden  Unternehmen  folg-
 lich  nicht  mit  einem  bürokratischen  Mehraufwand  belastet.
 Ferner  baten  die  Koalitionsfraktionen  die  Bundesregierung
 sicher  zu  stellen,  dass  das  BMF-Schreiben  vom  14.  Novem-
 ber  2001  (BStBl  I  S.  864)  zur  Bewertung  von  Tieren  in  land-
 und  forstwirtschaftlich  tätigen  Betrieben  unbeschadet  der
 Regelungen  zum  Sammelposten  nach  §  6  Abs.  2a  EStG  wei-
 ter  anzuwenden  sei.  Die  auch  handelrechtlich  zulässige  Bil-
 dung  des  Sammelpostens  führe  zu  einer  beträchtlichen  Ent-
 lastung  von  bürokratischen  Lasten  und  bewirke  gemeinsam
 mit  weiteren  Änderungen,  dass  der  Wirtschaft  um  insgesamt
 168  Mio.  Euro  geringere  Bürokratiekosten  als  nach  derzeiti-
 gem  Rechtsstand  entständen.  Die  Fraktion  der  FDP  äußerte
 Zweifel  an  der  von  den  Koalitionsfraktionen  angegebenen
 Entlastung  der  Unternehmen,  da  sich  die  der  Berechnung  zu-
 grunde  liegende  Rechtslage  nicht  geändert  habe.  Die  Frak-
 tion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  merkte  an,  dass  der  Natio-
 nale  Normenkontrollrat  nicht  an  der  Ermittlung  der  nunmehr
 geltend  gemachten  Verminderung  von  bürokratischen  Lasten
 beteiligt  worden  sei.  Im  Übrigen  kritisierte  die  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  ebenso  wie  die  Fraktion  der

 FDP,  dass  erst  in  der  abschließenden  Sitzung  der  Ausschuss
 über  die  innerhalb  der  Bundesregierung  hergestellte  Überein-
 stimmung  zur  handels-  und  steuerrechtlichen  Behandlung
 der  Sammelposten  nach  §  6  Abs.  2a  EStG  unterrichtet  wor-
 den  sei.  Der  Antrag  der  Koalitionsfraktionen  wurde  mit  der
 Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  gegen  die  Stimmen  der
 Fraktion  der  FDP,  der  Fraktion  DIE  LINKE.  sowie  der  Frak-
 tion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  angenommen.

 Die  gewerbesteuerlichen  Bestimmungen  des  Gesetzentwurfs
 sehen  u.a.  vor,  Skonti  und  wirtschaftlich  vergleichbare  Vor-
 teile,  die  bei  Erfüllung  von  Forderungen  vor  Fälligkeit  ge-
 währt  werden,  zu  einem  Viertel  dem  Gewerbeertrag  hinzuzu-
 rechnen.  Die  Koalitionsfraktionen  vertraten  die  Auffassung,
 dass  in  diesen  Fällen  der  Finanzierungseffekt  zugunsten  der
 Absicht  in  den  Hintergrund  trete,  die  Geschäftsbeziehung
 günstig  zu  beeinflussen,  und  daher  die  Hinzurechnung  der
 Aufwendungen  bei  Preisnachlässen  nicht  angemessen  sei.
 Die  Koalitionsfraktionen  unterbreiteten  dem  Ausschuss  den
 Änderungsantrag,  geschäftsüblich  vereinbarte  Erlösschmä-
 lerungen  von  der  gewerbesteuerlichen  Hinzurechnung  aus-
 zunehmen. Ferner merkten die Koalitionsfraktionen im Ver-
 lauf  der  Ausschussberatungen  an,  dass  von  den  gewerbesteu-
 errechtlichen  Hinzurechnungen  nach  §  8  Nr.  1  GewStG  in
 der  Entwurfsfassung  auch  Honore  an  Künstler  und  Publizis-
 ten  umfasst  seien,  die  unmittelbar  für  die  Nutzung  der  Werke
 beispielsweise  von  Verlagen  zufließen.  Der  Gesetzgeber  sei
 bei  den  Regelungen  zur  Künstlersozialversicherung  davon
 ausgegangen,  dass  insoweit  eine  dem  Verhältnis  von  Unter-
 nehmen  und  Arbeitnehmern  vergleichbare  sozialversiche-
 rungsrechtliche  Nähe  bestehe,  die  es  rechtfertige,  unmittel-
 bare  Leistungen  an  Künstler  und  Publizisten  nicht  in  die  Hin-
 zurechnung  einzubeziehen.  Die  Anträge  wurden  mit  der
 Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  gegen  die  Stimmen  der
 Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der
 FDP  sowie  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  ange-
 nommen.

 Schließlich  wiesen  die  Koalitionsfraktionen  zum  gewerbe-
 steuerlichen  Bereich  darauf  hin,  dass  Gewinnausschüttungen
 inländischer  Kapitalgesellschaften  an  ihre  Gesellschafter
 nach  geltender  Rechtslage  den  Gewerbeertrag  insbesondere
 dann  mindern,  wenn  die  Beteiligung  am  Stamm-  oder  Grund-
 kapital  mindestens  10  Prozent  betrage.  Hintergrund  der  Re-
 gelung  sei,  dass  nach  Einführung  des  Halbeinkünfteverfah-
 rens  die  Freistellung  der  Ausschüttung  bei  den  Ertragsteuern
 nicht  vollständig  auf  die  Gewerbesteuer  durchschlagen  solle.
 Streubesitzdividenden,  die  in  der  Regel  den  Charakter  von
 Finanzbeteiligungen  haben,  würden  somit  bis  zu  der  Beteili-
 gungsgrenze  von  10  Prozent  gewerbesteuerlich  erfasst.  Die
 Koalitionsfraktionen  vertraten  die  Auffassung,  dass  es  ange-
 messen  erscheine,  zur  Verstetigung  des  Gewerbesteuerauf-
 kommens  der  Gemeinden  die  Beteiligungsgrenze  für  Streu-
 besitzdividenden  auf  15  Prozent  zu  erhöhen  und  insoweit  im
 Gewerbeertrag  zu  belassen.  Die  mit  einem  Steuermehrauf-
 kommen  von  220  Mio.  Euro  zu  beziffernde  Maßnahme  leiste
 einen  wesentlichen  Beitrag  zur  Gegenfinanzierung  des  Ge-
 samtentwurfs  unter  besonderer  Berücksichtigung  der  kom-
 munalen  Belange.  Der  Ausschuss  hat  den  Änderungsantrag
 der  Koalitionsfraktionen  mit  der  Mehrheit  der  antragstellen-
 den  Fraktionen  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP,  der
 Fraktion  DIE  LINKE.  sowie  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  angenommen.
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Darüber  hinaus  machten  die  Koalitionsfraktionen  zum  ge-
 werbesteuerlichen  Bereich  der  Unternehmensteuerreform
 2008  verschiedene  Anmerkungen:  Zur  Einbeziehung  von
 Leasing-  und  Factoringunternehmen  in  die  Regelung  des
 §  19  GewStDV  haben  sie  die  Bundesregierung  gebeten,  bis
 zum  30.  September  2007  die  Möglichkeit  einer  Einführung
 spezieller  aufsichtsrechtlicher  Regelungen  für  Leasing-  und
 Factoringunternehmen  zu  prüfen,  die  eine  Aufnahme  dieser
 Unternehmen  in  die  gewerbesteuerliche  Sonderregelung  für
 Banken  nach  §  19  GewStDV  rechtfertigen  würde.  Ferner
 merkten  die  Koalitionsfraktionen  zur  Weitergeltung  des  Ban-
 kenprivilegs  für  ABS-Gesellschaften  (§  19  Abs.  3  Nr.  2  und
 3  GewStDV)  an,  dass  die  Ausnahmeregelung  von  der  gewer-
 besteuerlichen  Hinzurechnung  von  Refinanzierungszinsen
 für  Kreditinstitute  nach  §  19  GewStDV  an  die  Neuregelun-
 gen  in  §  8  Nr.  1  Buchstabe  a  GewStG  angepasst  werde.  Auch
 die  bisherige  Regelung  des  §  19  Abs.  3  Nr.  2  und  3
 GewStDV  gelte  für  Verbriefungsgesellschaften,  die  Forde-
 rungen  aus  Bankgeschäften  von  Kreditinstituten  erwerben,
 fort.  Schließlich  nahmen  die  Koalitionsfraktionen  zur  Be-
 handlung  der  Gewerbesteuer  im  Verlustfall  im  Rahmen  der
 Thesaurierungsbegünstigung  Stellung.  Sie  baten  die  Bundes-
 regierung  durch  Verwaltungsanweisungen  sicher  zu  stellen,
 dass  in  Verlustfällen  eine  Nachversteuerung  durch  Zahlung
 der  Gewerbesteuer  auch  dann  vermieden  werde,  wenn  die
 Möglichkeiten  der  Rücknahme  oder  Beschränkung  des  An-
 trags  auf  Thesaurierungsbegünstigung  nicht  ausreichten.

 Zur  Thesaurierungsbegünstigung  im  ertragsteuerlichen  Be-
 reich  stellten  die  Koalitionsfraktionen  fest,  dass  diese  einen
 weiteren  Schritt  auf  dem  Weg  zur  rechtsformneutralen  Be-
 steuerung  von  Unternehmen  darstelle.  Da  dies  jedoch  nur
 von  großen  Unternehmen  sinnvoll  genutzt  werden  kann,  ent-
 stehe  mit  dem  Investitionsabzugsbetrag  insbesondere  für
 kleine  und  mittlere  Unternehmen  eine  alternative  Möglich-
 keit,  Kapitalreserven  steuerfrei  für  zukünftige  Investitions-
 vorhaben  zu  bilden.  Um  diese  Möglichkeit  zur  Stärkung  der
 Investitionskraft  einer  größeren  Zahl  von  Unternehmen  zu-
 gänglich  zu  machen,  brachten  die  Koalitionsfraktionen  einen
 Änderungsantrag  in  den  Ausschuss  ein,  mit  dem  die  Be-
 triebsgrößengrenze  zur  Nutzung  des  Investitionsabzugsbe-
 trags  von  210  000  Euro  auf  235  000  Euro  angehoben  wird.
 Darüber  hinaus  sah  der  Änderungsantrag  vor,  die  Handha-
 bung  des  Instruments  der  Investitionsabschreibung  durch
 mehr  Flexibilität  bei  der  Spezifizierung  der  geplanten  Inves-
 tition  und  durch  eine  Verlängerung  des  Ansparzeitraums  auf
 drei  Jahre  weiter  zu  vereinfachen.  Für  land-  und  forstwirt-
 schaftliche  Betriebe  lege  der  Änderungsantrag  außerdem
 fest,  dass  lediglich  der  Wirtschaftswert  oder  in  den  neuen
 Ländern  der  Ersatzwirtschaftswert  maßgeblich  sei.

 Auf  Nachfrage  der  Fraktion  der  FDP  und  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  teilte  die  Bundesregierung
 mit,  dass  die  Berücksichtigung  des  Investitionsabzugsbetra-
 ges  rückgängig  zu  machen  sei,  wenn  die  geplante  Investition,
 für  die  ein  Investitionsabzugsbetrag  in  Anspruch  genommen
 wurde,  innerhalb  des  Investitionszeitraumes  unterbleibt  oder
 die  beabsichtigte  Anschaffung  bzw.  Herstellung  und  die  spä-
 ter  tatsächlich  durchgeführte  Investition  nicht  funktions-
 gleich  ist.  Die  Veranlagung  des  Wirtschaftsjahres  des  Abzugs
 sei  entsprechend  zu  korrigieren,  d.  h.  der  ursprüngliche  Ab-
 zug  in  diesem  Veranlagungszeitraum  werde  nicht  mehr  be-
 rücksichtigt,  was  zu  einer  entsprechenden  Gewinnerhöhung
 führe.  Als  Folge  könne  sich  eine  Verzinsung  der  daraus  resul-

 tierenden  Steuernachforderungen  gemäß  §  233a  Abgaben-
 ordnung  ergeben.  Die  Gewinnerhöhung  erfolge  außerhalb
 der  Bilanz,  so  dass  sich  die  Frage  einer  Bilanzberichtigung
 oder  Bilanzänderung  nicht  stelle.  Der  maßgebende  Steuerbe-
 scheid  sei  von  Amtswegen  zu  ändern,  sobald  dem  Finanzamt
 die  Gründe  für  die  Änderung  bekannt  würden.

 Die  Koalitionsfraktionen  fügten  hinzu,  dass  es  zur  Vermei-
 dung  von  Progressionsglättungen  über  die  Einstellung  eines
 Investitionsabzugsbetrages  notwendig  sei,  die  Steuerfestset-
 zung  bereits  vergangener  Wirtschaftsjahre  zu  ändern,  wenn
 die  Investition  nicht  getätigt  werde.  Die  Fraktion  der  FDP
 stellte  schlussfolgernd  einen  erheblichen  Bürokratiemehr-
 aufwand  bei  der  Steuerverwaltung  gegenüber  der  aktuell
 geltenden  Regelung  der  Ansparabschreibung  fest.  Der
 Änderungsantrag  wurde  mit  der  Mehrheit  der  Koalitions-
 fraktionen  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP,  der
 Fraktion  DIE  LINKE.  sowie  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  im  Ausschuss  angenommen.

 Einen  breiten  Raum  in  der  Debatte  nahm  die  Einführung  der
 Abgeltungsteuer  auf  Zinsen,  Dividenden  und  private  Veräu-
 ßerungsgewinne  ein.  Der  damit  verbundene  Abbau  bürokra-
 tischen  Aufwands  wurde  von  allen  Fraktionen  ausdrücklich
 begrüßt.  Auch  von  Seiten  des  Nationalen  Normenkontrollra-
 tes  wurde  der  damit  verbundene,  erhebliche  Bürokratieabbau
 bestätigt.  Die  Koalitionsfraktionen  betonten,  dass  durch  die
 Erfassung  der  Kapitaleinkünfte  an  der  Quelle  die  Möglich-
 keiten  zur  Steuerhinterziehung  erheblich  reduziert  würden
 und  im  Ergebnis  zu  erheblich  mehr  Steuergerechtigkeit
 führe.  Die  Anlage  von  Kapital  im  Ausland  werde  hierdurch
 erheblich  unattraktiver.  Angesichts  der  Tatsache,  dass  ent-
 sprechende  Gesetzesinitiativen  in  der  Vergangenheit  keinen
 Erfolg  gezeitigt  hätten,  sei  es  umso  mehr  zu  begrüßen,  dass
 nun  eine  Einigung  erzielt  worden  sei.

 Von  zentraler  Bedeutung  sei  für  die  Koalitionsfraktionen,
 dass  nicht  nur  Zins-  und  Dividendeneinkünfte  sondern  auch
 Veräußerungsgewinne  mit  in  das  System  der  Abgeltung-
 steuer  einbezogen  werden.  Langfristig  würden  sich  hierdurch
 Steuermehreinnahmen  realisieren  lassen.  Zur  steuerlichen
 Behandlung  von  Kapitaleinkünften  aus  Altersvorsorgeanla-
 gen  betonten  die  Koalitionsfraktionen,  dass  Lebensversiche-
 rungen,  die  ab  einem  Lebensalter  von  60  Jahren  ausgezahlt
 werden,  als  Altersversorgung  anzusehen  seien  und  somit
 nicht  unter  das  Regime  der  Abgeltungsteuer  fielen.

 Auf  Nachfrage  der  Fraktion  der  FDP  nach  der  Besteuerung
 von  Gewinnen  aus  der  Veräußerung  sog.  alter  Lebensversi-
 cherungen  –  hierzu  lag  ein  Änderungsantrag  der  Koalitions-
 fraktionen  vor  –  antwortete  die  Bundesregierung,  dass  es  sich
 hierbei  nicht  um  eine  rückwirkende  Änderung  handele.  Der
 Verkauf  von  Lebensversicherungen,  deren  Laufzeit  zwölf
 Jahre  übersteigt,  bleibe  weiterhin  steuerfrei.  Es  werde  ledig-
 lich  geregelt,  dass  Lebensversicherungen,  die  vor  Ablauf  der
 12-Jahresfrist  veräußert  würden  und  damit  ohnehin  steuer-
 pflichtig  seien,  der  Abgeltungsteuer  unterliegen.  Darüber  hi-
 naus  bedauerte  die  Fraktion  der  FDP,  dass  die  Möglichkeiten
 der  Finanzverwaltungen  zur  Kontenabfrage,  anders  als  in  der
 Begründung  des  Gesetzentwurfs  aufgeführt,  nicht  einge-
 schränkt,  sondern  tatsächlich  ausgeweitet  würden.  Dem  wi-
 dersprach  die  Bundesregierung  mit  dem  Hinweis  auf  die  enu-
 merative  Aufzählung  der  Fälle,  in  denen  ein  Kontenabruf  in
 Zukunft  noch  möglich  sei.  Die  weit  gefassten  Möglichkeiten
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zum  Kontenabruf  für  steuerliche  Zwecke  würden  damit  ein-
 geschränkt.

 Unterschiedlich  bewertet  wurde  der  von  den  Koalitionsfrak-
 tionen  eingebrachte  Änderungsantrag  zur  Beschränkung  des
 Abzugs  von  Verlusten  aus  Aktienverkäufen  mit  Gewinnen
 aus  Aktienverkäufen.  Die  Koalitionsfraktionen  unterstrichen
 die  hiermit  verbundene  Zielsetzung,  Verlustpotentiale  aus
 Aktiengeschäften  nicht  zu  Risiken  für  das  Steueraufkommen
 werden  zu  lassen.  Die  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜ-
 NEN  kritisierte  diese  Einschränkung,  da  sie  die  Gleichbe-
 handlung  aller  Kapitaleinkünfte  durchbreche.  Der  Ände-
 rungsantrag  wurde  mit  der  Mehrheit  der  Koalitionsfraktio-
 nen  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  FDP  und
 der  Fraktion  DIE  LINKE.  angenommen.

 Die  Koalitionsfraktionen  legten  den  Änderungsantrag  vor,
 für  Veräußerungsgewinne  bei  Zertifikaten  eine  Sonderrege-
 lung  vorzusehen.  Sie  wiesen  darauf  hin,  dass  bislang  der  weit
 überwiegende  Teil  der  Zertifikate  eine  begrenzte  Laufzeit
 von  zumeist  weniger  als  zwei  Jahre  aufweise.  Im  Zuge  der
 Abgeltungssteuer  bestehe  die  Gefahr,  dass  speziell  für  den
 verbleibenden  Zeitraum  bis  zur  Einführung  der  Abgeltungs-
 steuer  vermehrt  Zertifikate  mit  einer  unbegrenzten  Laufzeit
 auf  den  Markt  gebracht  werden,  um  dadurch  langfristig  die
 Veräußerungsgewinnbesteuerung  umgehen  zu  können.  Die
 Koalitionsfraktionen  sprachen  sich  dafür  aus,  dass  bei  Kapi-
 talforderungen,  die  bislang  unter  §  23  EStG  und  nicht  unter
 §  20  EStG  fielen,  nicht  nur  im  Fall  der  Anschaffung  nach
 Einführung  der  Abgeltungssteuer  die  erzielten  Veräuße-
 rungsgewinne  zu  versteuern  sind,  sondern  dass  auch  zuvor
 angeschaffte  Forderungen  dieser  Besteuerung  unterliegen,
 wenn  sie  nach  dem  30.  Juni  2009  veräußert  werden.  Aus-
 genommen  bleiben  sollen  Kapitalforderungen,  die  bis  zum
 Kabinettsbeschluss  angeschafft  wurden.  Die  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bezeichnete  die  Rückwirkung
 der  vorgesehenen  Regelung  als  problematisch  und  kritisiert
 die  ungleiche  Behandlung  gegenüber  anderen  Kapitalan-
 lagen.  Die  Fraktion  DIE  LINKE.  wandte  sich  grundsätzlich
 gegen  eine  Ungleichbehandlung  verschiedener  Kapitalein-
 künfte,  begrüßte  aber  die  vorgesehene  Einschränkung.  Von
 Seiten  der  Koalitionsfraktionen  wurde  hierauf  entgegnet,
 dass  mit  der  vorgesehenen  Änderung  nichts  anderes  beab-
 sichtigt  sei,  als  die  steuerliche  Behandlung  sog.  Ewigkeits-
 zertifikate  denjenigen  mit  marktüblicher  Ausstattung  an-
 zupassen.  In  diesem  Sinne  werde  eine  Gleichbehandlung  und
 nicht  etwa  eine  Ungleichbehandlung  erreicht.  Der  Ände-
 rungsantrag  der  Koalitionsfraktionen  wurde  mit  der  Mehr-
 heit  der  Koalitionsfraktionen  gegen  die  Stimmen  der  Frak-
 tion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  bei  Stimmenthaltung  der
 Fraktion  der  FDP  und  der  Fraktion  DIE  LINKE.  ange-
 nommen.

 Die  Fraktion  der  SPD  hob  hervor,  dass  nach  Einführung  einer
 Abgeltungsteuer  auf  Kapitalerträge  in  Zukunft  in  der  Regel
 eine  Veranlagung  durch  die  Finanzämter  entfallen  würde.
 Einem  ordnungsgemäßen  Abzug  der  Kapitalertragsteuer
 komme  damit  eine  wesentlich  stärkere  Bedeutung  als  bislang
 zu.  Die  Fraktion  der  SPD  fordere  aus  diesem  Grund  die  Bun-
 des-  und  die  Länderfinanzverwaltungen  zukünftig  zu  einer
 verstärkten  Prüfungstätigkeit  im  Bereich  der  Kapitalertrag-
 steuer  (soweit  erforderlich  durch  spezielle  Fachprüfer)  auf.
 Dem  schloss  sich  die  Fraktion  DIE  LINKE.  an.

 Letztlich  wurde  im  Zuge  der  Ausschussberatungen  erörtert,
 dass  die  sog.  Mantelkaufregelung  aufgehoben  und  durch  eine
 Regelung  zur  „Verlustabzugsbeschränkung“  ersetzt  wird.
 Die  Verlustübertragungen  bei  neuen  Unternehmensveräuße-
 rungen  werden  abgeschafft.  Als  problematisch  wurde  im
 Ausschuss  angesehen,  dass  es  nun  denkbar  sei,  dass  ein  An-
 teilseigner  steuerlich  nachteilige  Auswirkungen  hinzuneh-
 men  habe,  nur  weil  sich  ein  anderer  Anteilseigner  von  seinen
 Unternehmensanteilen  trennt.  Hierzu  berichtete  die  Bundes-
 regierung,  dass  dies  auch  in  der  bisherigen  Mantelkaufrege-
 lung  so  verankert  und  international  mit  den  Regelungen  an-
 derer  Länder  vergleichbar  sei.  Die  Koalitionsfraktionen  wie-
 sen  darauf  hin,  dass  die  Einschränkung  der  Vortragsmöglich-
 keiten  von  Verlusten  dennoch  in  dieser  Form  qualitativ  neu
 sei.  Mit  der  Unternehmensteuerreform  2008  würden  Verlust-
 übertragungen  im  Zuge  neuer  Unternehmensveräußerungen
 abgeschafft.  In  diesem  Zusammenhang  baten  die  Koalitions-
 fraktionen  die  Bundesregierung,  alle  Verlustverrechnungsbe-
 schränkungen  zu  prüfen  und  alternative  Vorschläge  für  eine
 Neuordnung  vorzulegen.  Dabei  sollten  auch  die  europäi-
 schen  Entwicklungen  berücksichtigt  werden.

 Die  Koalitionsfraktionen  führten  darüber  hinaus  aus,  dass
 Konstellationen  denkbar  seien,  in  denen  die  Neuregelung  un-
 gewollt  harte  Auswirkungen  entfalten  könne.  Sie  gingen  je-
 doch  davon  aus,  dass  die  Verlustverrechnungsbeschränkun-
 gen  des  §  8c  KStG  bei  einer  Anteilsübertragung  durch  einen
 Erbfall  einschließlich  der  Erbauseinandersetzung  entspre-
 chend  der  bisherigen  Verwaltungspraxis  (Tz  4  des  BMF-
 Schreibens  vom  16.  April  1999,  BStBl  I  Seite  455)  keine  An-
 wendung  fänden.  Außerdem  enthalte  die  Neuregelung  keine
 ausdrückliche  Sanierungsklausel  mehr.  Die  Koalitionsfrakti-
 onen  wiesen  daher  darauf  hin,  dass  Sanierungen  auch  künftig
 steuerlich  durch  den  bereits  vorhandenen  Sanierungserlass
 (BMF-Schreiben  vom  27.  März  2003,  BStBl  I  S.  240)  unter-
 stützt  werden.

 Die  Fraktion  der  FDP  vertrat  die  Auffassung,  dass  über  die
 bereits  genannten  Probleme  hinaus  die  Regelung  zur  Verlu-
 stabzugsbeschränkung  nicht  nur  die  Fortführung  von  durch
 Insolvenz  bedrohten  Unternehmen  unmöglich  machen
 könne,  sondern  grundlegend  verfassungsrechtlich  problema-
 tisch  sei  und  insbesondere  kapitalschwache  Unternehmen
 belaste.  Sie  äußerte  die  Erwartung,  dass  sich  der  Finanzaus-
 schuss  bereits  in  naher  Zukunft  erneut  mit  dieser  Problematik
 beschäftigen  müsse,  um  unerwünschte  Auswirkungen  zu
 eliminieren.  Vor  diesem  Hintergrund  lehne  die  Fraktion  der
 FDP  diese  Neuregelung  ab.  Die  Fraktion  DIE  LINKE.  vertrat
 die  Auffassung,  dass  die  Neuregelung  zur  Verlustabzugsbe-
 schränkung  über  die  reine  Missbrauchsbekämpfung  hinaus
 gehe  und  daher  insbesondere  in  Hinblick  auf  sanierungsfä-
 hige  Unternehmen  abzulehnen  sei.  Der  Änderungsantrag  der
 Koalitionsfraktionen  wurde  mit  der  Mehrheit  der  Koalitions-
 fraktionen  gegen  die  Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/
 DIE  GRÜNEN  bei  Enthaltung  der  Fraktion  der  FDP  sowie
 der  Fraktion  DIE  LINKE.  angenommen.

 In  einer  Einzelabstimmung  zu  Artikel  2  Nummer  10  hat  der
 Ausschuss  mit  der  Mehrheit  der  Koalitionsfraktionen  und
 den  Stimmen  der  Fraktion  der  FDP  gegen  die  Stimmen  der
 Fraktion  DIE  LINKE.  bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  der  Absenkung  des  Körper-
 schaftsteuersatzes  auf  15  Prozent  zugestimmt.  Von  weiteren
 Einzelabstimmungen  zu  den  Vorschriften  der  Gesetzent-
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würfe  hat  der  Ausschuss  einvernehmlich  abgesehen.  Die
 Fraktion  DIE  LINKE.  hat  insoweit  mitgeteilt,  dass  sie  sich  zu
 Artikel  1  Nummer  6,  zu  Artikel  2  Nummern  2,  4,  5,  7  und  8
 sowie  zu  Artikel  7  Nummern  1  und  2  im  Fall  einer  Abstim-
 mung  der  Stimme  enthalten  hätte.

 In  der  Gesamtabstimmung  empfiehlt  der  Finanzausschuss
 mit  den  Stimmen  der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD
 gegen  die  Stimmen  der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und
 BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN,  die  Gesetzentwürfe  auf  den
 Drucksachen  16/4841  und  16/5377  zusammenzuführen  und
 in  der  vom  Ausschuss  geänderten  Fassung  anzunehmen.

 Ferner  empfiehlt  der  Ausschuss  mit  den  Stimmen  der  Frak-
 tionen  CDU/CSU,  SPD,  FDP  sowie  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN  gegen  die  Stimmen  der  antragstellenden  Fraktion
 DIE  LINKE.,  den  Antrag  auf  Drucksache  16/5249  abzuleh-
 nen.  Der  Finanzausschuss  empfiehlt  einstimmig,  den  Antrag
 auf  Drucksache  16/4857  für  erledigt  zu  erklären.

 Den  Antrag  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  auf
 Drucksache  16/4855  empfiehlt  der  Ausschuss  mit  den  Stim-
 men  der  Fraktionen  CDU/CSU,  SPD  sowie  DIE  LINKE.  ge-
 gen  die  Stimmen  der  Fraktion  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN
 bei  Stimmenthaltung  der  Fraktion  der  FDP  zur  Ablehnung.
 Des  Weiteren  empfiehlt  der  Ausschuss  mit  den  Stimmen
 der  Fraktionen  der  CDU/CSU  und  SPD  gegen  die  Stimmen
 der  Fraktionen  FDP,  DIE  LINKE.  und  BÜNDNIS  90/DIE
 GRÜNEN,  den  Antrag  auf  Drucksache  16/4310  abzulehnen.

 B.  Einzelbegründung

 Die  vom  Ausschuss  empfohlenen  Änderungen  des  Gesetz-
 entwurfs  werden  im  Einzelnen  wie  folgt  begründet:

 Zu  Artikel  1  (Änderung  des  Einkommensteuer-
 gesetzes)

 Zu  Nummer  6  (§  4h)

 Zu  Absatz  1  Satz  1

 Die  Ausgangsgröße  für  den  Abzug  der  Zinsaufwendungen
 im  Rahmen  der  Zinsschranke  wird  um  Abschreibungen  er-
 weitert.  Abschreibungen  in  diesem  Sinne  sind  Absetzungen
 für  Abnutzung  im  Sinne  des  §  7  EStG  einschließlich  der  als
 Betriebsausgaben  abgesetzten  Beträge  für  geringwertige
 Wirtschaftsgüter  (GWG)  und  der  Abschreibungen  auf  den
 Sammelposten  nach  §  6  Abs.  2a  Satz  2  EStG.

 Die  Maßnahme  schafft  dadurch,  dass  der  Abzug  von  Finan-
 zierungsaufwand  auch  von  der  Abschreibung  inländischer
 Wirtschaftsgüter  abhängt,  einen  zusätzlichen  Anreiz  für
 Anlageinvestitionen  in  Deutschland.  Damit  unterstützt  sie
 das  Ziel  der  Unternehmenssteuerreform,  die  Attraktivität
 Deutschlands  als  Investitionsstandort  zu  erhöhen.

 Zu  Absatz  2  Satz  1  Buchstabe  c  Satz  4

 Der  Rechnungslegungsstandard  IAS  32.18b  führt  dazu,  dass
 die  Kapitalkonten  bei  einer  Personengesellschaft  in  der  Regel
 nicht  als  Eigenkapital  gelten.  IAS  32.18b  bestimmt,  dass  eine
 Verbindlichkeit  auszuweisen  ist,  wenn  dem  Anteilseigner  von
 Personengesellschaften,  Genossenschaften  und  Fonds  das
 Recht  zusteht,  seinen  Anteil  jederzeit  gegen  eine  Abfindung
 zurückzugeben.  Das  gilt  selbst  dann,  wenn  die  Kündigung
 noch  nicht  ausgeübt  ist  und  es  sich  wirtschaftlich  um  Eigenka-

 pital  handelt.  §  4h  Abs.  2  Buchstabe  c  Satz  4  2.  Halbsatz  EStG
 sieht  deshalb  vor,  dass  in  Zusammenhang  mit  gesellschafts-
 rechtlich  zustehenden  Kündigungsrechten  insoweit  mindes-
 tens  das  Eigenkapital  auszuweisen  ist,  das  sich  nach  den  Vor-
 schriften  des  Handelsgesetzbuchs  ergeben  würde.

 Die  Regelung  ist  lediglich  klarstellender  Art.  Die  Gesetzes-
 begründung  zu  §  4h  Abs.  3  EStG  sieht  bereits  vor,  dass  bei
 Personengesellschaften  das  Eigenkapital  aufgrund  der
 Anwendung  von  IAS  32  nicht  zu  niedrig  ausgewiesen  wer-
 den  soll.

 Zu  Satz  5

 Bei  der  Ermittlung  der  Eigenkapitalquote  des  Betriebs  ist  das
 Eigenkapital  um  als  Eigenkapital  ausgewiesene  Beträge  zu
 vermindern,  die  keine  Stimmrechte  vermitteln.  Damit  soll
 sichergestellt  werden,  dass  Mezzanine-Kapital,  das  nach  den
 zur  Anwendung  kommenden  Rechnungslegungsstandards
 bilanzrechtlich  als  Eigenkapital  ausgewiesen  wird,  obwohl
 darauf  gezahlte  Vergütungen  als  Betriebsausgaben  abge-
 zogen  werden  könnten,  nicht  die  Eigenkapitalquote  des
 Betriebs  erhöht.  Kennzeichnend  für  Mezzanine-Kapital  ist
 das Fehlen von Stimmrechten für die Kapitalgeber. Die aus-
 drückliche  gesetzliche  Regelung  für  Vorzugsaktien  (§  139
 AktG)  stellt  sicher,  dass  diese  gesellschaftsrechtliche
 Kapitalüberlassung  nicht  von  der  Kürzung  betroffen  ist.  Es
 handelt  sich  um  eine  klarstellende  Regelung.

 Das  Wort  „Konzernkapitalgesellschaften“  wird  durch  das
 Wort  „Konzerngesellschaften“  ersetzt.  Es  handelt  sich  um
 eine  redaktionelle  Änderung.

 Zu  Nummer  8  (§  6  Abs.  2  Satz  1  und  Absatz  2a)

 Zu  Buchstabe  b  Doppelbuchstabe  aa  und  Buchstabe  c

 Durch  die  Erhöhung  der  Grenze  für  den  Anwendungsbereich
 der  sog.  geringwertigen  Wirtschaftsgüter  von  100  Euro  auf
 150  Euro  wird  der  Sofortabzug  von  Anschaffungs-  oder  Her-
 stellungskosten  betroffener  Investitionen  verbessert.

 Zu  Nummer  11  (§  7g)

 Zu  Absatz  1  Satz  2  Nummer  1  Buchstabe  a

 Die  Erhöhung  der  Betriebsgrößengrenze  von  210  000  Euro
 auf  235  000  Euro  ermöglicht  weiteren  Betrieben  die  Inan-
 spruchnahme  des  Investitionsabzugsbetrages.

 Zu  Buchstabe  b

 Bei  Betrieben  der  Land-  und  Forstwirtschaft  ist  künftig  der
 Wirtschaftswert  oder  –  in  den  neuen  Ländern  –  der  Ersatz-
 wirtschaftswert  von  125  000  Euro  maßgebend.

 Zu  Nummer  2  Buchstabe  a

 Betriebe  benötigen  in  vielen  Fällen  aus  nicht  von  ihnen  zu
 vertretenden  Gründen  (z.  B.  längere  Lieferzeiten,  verzögerte
 Kreditvergabe,  lange  Antragsdauer  bei  Fördermitteln,  feh-
 lende  Genehmigungen)  längere  Zeiträume  für  die  Umset-
 zung  einer  geplanten  Investition.  Die  Verlängerung  der  In-
 vestitionsfrist  von  zwei  auf  drei  Wirtschaftsjahre  trägt  die-
 sem  Umstand  Rechnung.  Dem  Steuerpflichtigen  verbleibt
 dadurch  ein  längerer  Zeitraum  für  die  Durchführung  der  ge-
 planten  Investition.
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Zu  Nummer  3

 Abweichend  von  der  bisherigen  Formulierung  ist  es  nicht
 mehr  erforderlich,  das  jeweilige  Wirtschaftsgut  individuell
 genau  zu  bezeichnen.  Es  reicht  aus,  das  geplante  Investitions-
 gut  seiner  Funktion  nach  zu  benennen.  Die  dadurch  entste-
 hende  Flexibilisierung  ermöglicht  es  beispielsweise,  dass  an-
 stelle  der  geplanten  Anschaffung  eines  Traktors  auch  ein
 Mähdrescher  oder  Anhänger  steuerbegünstigt  erworben  wer-
 den  kann.  In  diesem  Fall  ist  entsprechend  der  Funktionalität
 des  jeweiligen  Wirtschaftsgutes  bei  Inanspruchnahme  des
 Investitionsabzugsbetrages  lediglich  die  Angabe  „landwirt-
 schaftliches  Nutzfahrzeug“  erforderlich.  Nicht  begünstigt
 wäre  dagegen  die  Investition  in  eine  Melkmaschine,  da  die-
 ses  Wirtschaftsgut  nicht  der  Gruppe  „Nutzfahrzeuge“  zu-
 geordnet  werden  kann.  Entsprechendes  würde  beispielsweise
 gelten,  wenn  ein  Gabelstapler  als  „Transportfahrzeug“
 (Angabe  bei  Inanspruchnahme  des  §  7g  EStG)  angeschafft
 werden  soll,  dann  aber  ein  Lkw  oder  Anhänger  erworben
 wird.  Die  tatsächliche  Anschaffung  eines  Personenkraftwa-
 gens  wäre  dagegen  weiterhin  steuerschädlich.

 Zu  Satz  4

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur  vor-
 gesehenen  Verlängerung  der  Investitionsfrist  auf  drei  Jahre
 (Änderung  §  7g  Abs.  1  Satz  2  Nummer  2  Buchstabe  a).

 Zu  Absatz  2

 Durch  die  Änderungen  in  wird  sichergestellt,  dass  die  ge-
 winnmindernde  Herabsetzung  der  Anschaffungs-  oder  Her-
 stellungskosten  von  bis  zu  40  Prozent  nicht  höher  ist  als  der
 tatsächlich  in  Anspruch  genommene  jeweilige  Investitions-
 abzugsbetrag.  Dadurch  werden  Gestaltungsmissbräuche  ver-
 mieden.  So  ist  es  nicht  mehr  möglich,  für  geplante  Investitio-
 nen  nur  einen  geringen  Investitionsabzugsbetrag  (z.  B.  1
 Euro)  in  Anspruch  zu  nehmen,  bei  Investition  jedoch
 40  Prozent  der  Anschaffungs-  oder  Herstellungskosten  ge-
 winnmindernd  geltend  zu  machen.

 Des  Weiteren  wird  klargestellt,  dass  bei  sog.  geringwertigen
 Wirtschaftsgütern  im  Sinne  von  §  6  Abs.  2  und  bei  der  Bil-
 dung  eines  Sammelpostens  nach  Abs.  2a  die  Herabsetzung
 der  Investitionskosten  um  bis  zu  40  Prozent  die  Anschaf-
 fungs-  oder  Herstellungskosten  entsprechend  zu  verringern
 sind.  Dies  wirkt  sich  auch  auf  die  Anwendung  der  Regelun-
 gen  in  §  6  Abs.  2  und  2a  EStG  aus.  Sinken  beispielsweise
 durch  die  Herabsetzung  die  Anschaffungskosten  unter  150
 Euro,  ist  ein  Sofortabzug  nach  §  6  Abs.  2  vorzunehmen.

 Zu  Absatz  3

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur  vor-
 gesehenen  Verlängerung  der  Investitionsfrist  auf  drei  Jahre
 (Änderung  §  7g  Abs.  1  Satz  2  Nummer  2  Buchstabe  a).

 Zu  Absatz  5

 Die  Formulierung,  dass  die  Sonderabschreibungen  i.  H.  v.
 20  Prozent  „neben  den  Absetzungen  für  Abnutzung  nach  §  7
 Abs.  1“  in  Anspruch  genommen  werden  können,  ist  in  der
 Neufassung  der  Vorschrift  entbehrlich.  Sie  ist  der  bisherigen
 Formulierung  in  §  7g  Abs.  1  EStG  nachempfunden.  Diese
 regelte  jedoch  zusätzlich,  dass  neben  den  Sonderabschrei-
 bungen  auch  die  degressive  Absetzung  für  Abnutzung  nach

 §  7  Abs.  2  EStG  in  Anspruch  genommen  werden  konnte.  Die
 Möglichkeit  der  degressiven  Absetzung  für  Abnutzung  wird
 mit  dem  vorliegenden  Gesetz  jedoch  aufgehoben.  Die  somit
 hier  verbliebene  Verweisung  auf  §  7  Abs.  1  EStG  ergibt  sich
 bereits  aus  §  7a  Abs.  4  EStG  und  ist  daher  überflüssig.

 Zu  Nummer  16  (§  20)

 Zu  Absatz  1  Nummer  1  Satz  4

 Es  handelt  sich  um  eine  ausschließlich  redaktionell  veran-
 lasste  Änderung  eines  Gesetzeszitats.  Damit  wird  ein  Ände-
 rungswunsch  des  Bundesrates  umgesetzt.

 Zu  Absatz  2  Satz  1  Nummer  6  Satz  2

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zu  dem  in  Num-
 mer  40  (§  52a  Abs.  10  Satz  5)  umgesetzten  Petitum  des  Bun-
 desrats  zur  Besteuerung  von  Veräußerungsgewinnen  aus  vor
 dem  1.  Januar  2005  abgeschlossenen  Versicherungsver-
 trägen.  Die  Möglichkeit,  eine  Bescheinigung  über  die  Höhe
 der  entrichteten  Beiträge  vom  Versicherungsunternehmen  zu
 verlangen,  erleichtert  es  dem  Steuerpflichtigen,  die  steuer-
 pflichtigen  Erträge  bei  einer  Veräußerung  des  Anspruchs  auf
 die  Versicherungsleistung  zu  ermitteln.  Erforderlich  ist  dies
 insbesondere  in  den  Fällen,  in  denen  dem  Steuerpflichtigen
 entsprechende  Unterlagen  nicht  oder  nicht  mehr  zur  Verfü-
 gung  stehen.  Dies  gilt  besonders  für  Versicherungsverträge,
 die  vor  dem  1.  Januar  2005  abgeschlossen  wurden,  denn  bei
 diesen  Verträgen  war  die  Höhe  der  Beitragszahlung  bislang
 nicht  relevant  für  die  Besteuerung  der  Erträge.  Außerdem
 werden  vielfach  Kombinationsprodukte  aus  Lebensversiche-
 rungen  und  Zusatzversicherungen  wie  z.B.  Berufsunfähig-
 keitsversicherung  angeboten,  wobei  nur  der  Kosten-,  Risiko-
 und  Sparanteil,  der  auf  die  Lebensversicherung  entfällt,  steu-
 erlich  zu  berücksichtigen  ist.  Für  derartige  Kombinationspro-
 dukte  ist  ebenfalls  eine  Hilfestellung  durch  das  Versiche-
 rungsunternehmen  geboten,  denn  eine  entsprechende  Auftei-
 lung  der  Beiträge  ergibt  sich  in  vielen  Fällen  nicht  ohne  wei-
 teres  aus  den  Vertragsunterlagen  der  Steuerpflichtigen.

 Zu  Absatz  9  Satz  3

 Die  Änderung  dient  der  Klarstellung,  dass  bei  dem  gemeinsa-
 men  Sparer-Pauschbetrag  von  Ehegatten  –  wie  bisher  –  nur
 der  die  Kapitalerträge  übersteigende  Betrag  bei  dem  anderen
 Ehegatten  abgezogen  werden  kann.

 Zu  Satz  4

 Die  Änderung  des  Satzes  4  gegenüber  dem  bisherigen  Gesetz-
 entwurf  ist  als  Folgeänderung  auf  Grund  der  beschränkten
 Verlustverrechnung  bei  Erträgen  aus  Aktienveräußerungen
 geboten,  um  dem  Steuerpflichtigen  eine  vollumfängliche  Gel-
 tendmachung  des  Sparer-Pauschbetrages  zu  ermöglichen.
 Dies  lässt  sich  an  folgendem  Beispiel  veranschaulichen:

 Ein  Steuerpflichtiger  erzielt  Zinseinkünfte  in  Höhe  von
 900  Euro  sowie  Verluste  aus  Aktienverkäufen  in  Höhe  von
 700  Euro.  Der  Saldo  beträgt  200  Euro.

 Nach  dem  bisherigen  Wortlaut  der  Norm  ist  ein  Sparer-
 Pauschbetrag  in  Höhe  von  200  Euro  anzusetzen.  Da  durch
 die  Einführung  der  Verrechnungsbeschränkung  in  Absatz  6
 die  Verluste  aus  der  Veräußerung  der  Aktien  in  Höhe  von
 700  Euro  nicht  mit  den  Zinseinkünften  verrechnet  werden
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dürfen,  ist  es  geboten,  bei  den  tatsächlich  zu  versteuernden
 Zinseinkünften  in  Höhe  von  900  Euro  den  vollen  Sparer-
 Pauschbetrag  in  Höhe  von  801  Euro  anzusetzen.  Mit  der  Er-
 gänzung  des  Satzes  wird  daher  erreicht,  dass  nur  der  Saldo
 der  verrechenbaren  Kapitalerträge  für  die  Bemessung  des
 Sparer-Pauschbetrages  maßgebend  ist.

 Zu  Absatz  6

 Nach  dem  bisherigen  Gesetzentwurf  sind  Verluste  aus  priva-
 ten  Veräußerungsgeschäften  mit  Aktien,  bei  denen  die  An-
 teile  nach  dem  31.  Dezember  2008  erworben  werden,  verre-
 chenbar  mit  Einkünften  aus  anderem  Kapitalvermögen  (z.  B.
 Zins-  oder  Dividendeneinkünfte).

 Gemäß  Satz  5  in  der  Fassung  der  Ausschussempfehlung  kön-
 nen  Verluste  aus  privaten  Veräußerungsgeschäften  mit  Ak-
 tien  lediglich  mit  Gewinnen  aus  privaten  Veräußerungsge-
 schäften  mit  Aktien  verrechnet  werden.  Außerdem  stellt  der
 Satz  mit  seinem  Verweis  klar,  dass  Verluste  aus  Veräuße-
 rungsgeschäften,  die  innerhalb  des  Kalenderjahres  nicht  ver-
 rechnet  werden  können,  in  die  folgenden  Kalenderjahre  vor-
 getragen  und  mit  Gewinnen  aus  zukünftigen  Veräußerungs-
 geschäften  im  Veranlagungsverfahren  verrechnet  werden,
 sofern  der  Steuerpflichtige  sich  nicht  für  einen  Verlustvortrag
 im  Rahmen  des  Verlustverrechnungstopfes  gemäß  §  43a
 Abs.  3  bei  seinem  Kreditinstitut  entscheidet  und  die  Verluste
 vom  zuständigem  Finanzamt  in  sinngemäßer  Anwendung
 des  §  10d  Abs.  4  festgestellt  werden.

 Sinn  und  Zweck  der  Einschränkung  der  Verlustverrechnung
 ist  die  Verhinderung  von  durch  Spekulationsgeschäfte  be-
 dingten  abstrakt  drohenden  qualifizierten  Haushaltsrisiken.

 Die  Erfahrung  der  Vergangenheit  hat  gezeigt,  dass  Kurs-
 stürze  an  den  Aktienmärkten  zu  einem  erheblichen  Verlust-
 potential  bei  den  Einkünften  aus  privaten  Veräußerungsge-
 schäften  mit  Aktien  führen.  Denn  viele  Steuerpflichtige  ver-
 äußerten  während  des  Börsencrashs  2000  bis  2002  ihre
 Aktien  unter  Verlust,  so  dass  allein  aus  Veräußerungs-
 geschäften,  die  innerhalb  der  –  bisher  geltenden  einkommen-
 steuerrechtlichen  –  Jahresfrist  vorgenommen  wurden,  nach
 Berechnungen  des  Statistischen  Bundesamtes  bis  Ende  2002
 Verluste  in  Höhe  von  11,2  Mrd.  Euro  festgestellt  wurden.  Für
 das  gesamte  Steueraufkommen  hatten  diese  gravierenden
 Verluste  keine  relevante  Bedeutung,  da  Verluste  aus  privaten
 Veräußerungsgeschäften  lediglich  mit  Gewinnen  aus  priva-
 ten  Veräußerungsgeschäften,  also  z.  B.  nicht  mit  Zins-  oder
 Dividendeneinkünften,  verrechnet  werden  konnten.

 Würde  man  zukünftig  eine  Verrechnung  von  Veräußerungs-
 verlusten  aus  Aktien  jedoch  mit  anderen  Erträgen  aus  Kapi-
 taleinkünften,  insbesondere  Zinsen  und  Dividenden,  zulas-
 sen,  bestünde  die  Gefahr,  dass  bei  vergleichbaren  Kursstür-
 zen  wie  in  der  Vergangenheit  innerhalb  kürzester  Zeit  Steuer-
 mindereinnahmen  in  Milliardenhöhe  drohen.

 Der  (Steuer)-Gesetzgeber  ist  zugleich  für  verfassungsge-
 mäße  und  den  Maastricht-Kriterien  gemäße  öffentliche
 Haushalte  verantwortlich.  Er  muss  daher  im  Rahmen  der  er-
 forderlichen  und  ihm  nach  ständiger  Rechtsprechung  vom
 Bundesverfassungsgericht  zugestandenen  Gesamtabwägung
 (vgl.  hierzu  zuletzt  grundlegende  Entscheidung  vom  21.  Juni
 2006  –  2  BvL  2/99  –  NJW  2006,  2757)  befugt  sein,  von  vorn-
 herein  und  damit  auch  für  jeden  Normadressaten  erkennbar
 strukturelle  Vorkehrungen  zu  treffen,  um  qualifizierten,  we-

 gen  der  Spezifika  bestimmter  Märkte  spekulationsbedingt
 abstrakt  drohenden  Haushaltsrisiken  vorzubeugen.

 Dem  Gesetzgeber  muss  zugestanden  werden,  die  entspre-
 chende  abstrakte  Gefahr  qualifizierter  Haushaltsrisiken  bei
 seiner  Gesetzgebung  und  seiner  Zukunftsprognose  zu  be-
 rücksichtigen.  Anderenfalls  könnte  der  demokratisch  verant-
 wortliche  Gesetzgeber  seiner  künftigen  Haushaltsverantwor-
 tung  nicht  mehr  gerecht  werden.

 Die  Verlustverrechnungseinschränkung  erfolgt  lediglich  für
 private  Veräußerungsgeschäfte  mit  Aktien.  Eine  Einbezie-
 hung  anderer  Finanzmarktprodukte  wie  Zertifikate,  Termin-
 geschäfte  oder  Fondsanteile  erscheint  nicht  angezeigt.  Die
 vorliegenden  Daten  belegen  eine  nicht  unbedeutende  Ver-
 breitung  speziell  von  Aktien  bei  Privatanlegern,  die  Anlass
 für  Mechanismen  zur  strukturellen  Verhinderung  von  qualifi-
 zierten  Haushaltsrisiken  sein  können.  So  waren  nach  einer
 Infratest-Umfrage  im  Auftrag  des  Deutschen  Aktieninstituts
 im  Jahr  2006  4,24  Mio.  Bundesbürger  Inhaber  von  Aktien.
 Zertifikate  sind  in  der  Bevölkerung  bei  weitem  nicht  so  ver-
 breitet.  Nach  dieser  Umfrage  betrug  die  Anzahl  der  Zertifi-
 katebesitzer  im  Jahr  lediglich  480.000.  Auch  die  Verbreitung
 von  Termingeschäften  erreicht  nicht  die  Dimensionen  der
 Anlageform  Aktie.  Bei  Erträgen  aus  Fondsanteilen,  deren
 Verbreitung  in  der  Bevölkerung  der  Aktie  entspricht,  beste-
 hen  keine  vergleichbaren  Haushaltsrisiken,  da  der  wesentli-
 che  Unterschied  von  Investmentfonds  gegenüber  der  Direk-
 tinvestition  gerade  in  der  Risikomischung  liegt.

 Zu  Nummer  17  (§  23  Abs.  3  Satz  9)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  auf
 Grund  der  Tatsache,  dass  die  Regelungen  im  Einkommen-
 steuergesetz  zur  Einführung  der  Abgeltungssteuer  zwar  be-
 reits  am  Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft  treten  (vgl.  Än-
 derung  zu  Artikel  13),  allerdings  erst  ab  dem  Jahr  2009  An-
 wendung  finden  sollen.

 Zu  Nummer  21  (§  32a  Abs.  1  Satz  2  und  Abs.  5)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  aus  der  Einführung
 des  §  32d  und  des  §  34a  (siehe  Nummer  22  und  23).  Für  die  in
 §  32d  aufgeführten  Einkünfte  aus  Kapitalvermögen  und  die
 nach  §  34a  begünstigten  nicht  entnommenen  Gewinne  ist  die
 Einkommensteuer  nach  den  dort  aufgeführten  besonderen
 Steuersätzen  zu  berechnen.  Dies  ist  bei  der  Fassung  der  allge-
 meinen  Tarifvorschrift  des  §  32a  in  Absatz  1  und  auch  in  Ab-
 satz  5  (Splitting-Verfahren)  zu  berücksichtigen.

 Zu  Nummer  22  (§  32d  Abs.  2  Nummer  1)

 Zu  Buchstabe  b  Satz  1  und  Buchstabe  c  Satz  2

 Der  Gesetzentwurf  sieht  vor,  dass  die  Abgeltungswirkung
 nicht  gilt,  wenn  Kapital  einer  Körperschaft  überlassen  wird,
 an  der  der  Gläubiger  der  Kapitalerträge  beteiligt  ist  oder  eine
 sog.  Back-to-back-Finanzierung  mit  Einschaltung  einer  Per-
 sonen-  oder  Kapitalgesellschaft  oder  einer  Genossenschaft,
 an  der  der  Gläubiger  der  Kapitalerträge  beteiligt  ist,  vorliegt.
 Damit  sollen  Gestaltungen  verhindert  werden,  bei  denen  auf
 Grund  der  Steuersatzspreizung  betriebliche  Gewinne  z.  B.  in
 Form  von  Darlehenszinsen  abgesaugt  werden  und  so  die
 Steuerbelastung  auf  den  Abgeltungssteuersatz  reduziert
 wird.  Die  Änderung  trägt  dem  Gedanken  Rechnung,  dass  die
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Regelung  von  einem  steuerschädlichen,  gestalterischen  Mit-
 wirken  des  Steuerpflichtigen  ausgeht.

 Zu  Buchstabe  c  Satz  3  –  neu  –

 Da  gestalterische  Back-to-back-Finanzierungen  zur  Umqua-
 lifizierung  von  progressiv  besteuerten  Einkünften  in  solche
 Einkünfte,  die  dem  Abgeltungssteuersatz  unterliegen,  auch
 im  Bereich  der  Überschusseinkünfte  möglich  sind,  werden
 mit  dem  in  Buchstabe  c  angefügten  Satz  3  derartige  Gestal-
 tungen  in  dem  Umfang,  wie  sie  auch  bei  betrieblichen  Ein-
 künften  als  steuerschädlich  angesehen  werden,  verhindert.

 Zu  Absatz  4

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung;  die  Ersatz-
 bemessungsgrundlage  ist  in  §  43a  Abs.  2  Satz  7  EStG  gere-
 gelt.

 Zu  Nummer  23  (§  34a  Abs.  6  Satz  1  Nummer  2)

 Wird  der  Betrieb  oder  Mitunternehmeranteil  aufgegeben
 oder  veräußert  oder  in  eine  Kapitalgesellschaft  eingebracht,
 ist  der  hierfür  gebildete  nachversteuerungspflichtige  Betrag
 aufgrund  des  Wechsels  des  Besteuerungssystems  vollständig
 aufzulösen  und  eine  Nachversteuerung  durchzuführen.

 Auch  in  den  Fällen  Formwechsels  von  einer  Personengesell-
 schaft  in  eine  Kapitalgesellschaft  liegt  ein  Wechsel  des  Be-
 steuerungssystems  vor;  der  Steuerpflichtige  unterhält  den
 Betrieb  oder  Mitunternehmeranteil  nicht  mehr,  so  dass  kein
 weiterer  Anspruch  auf  die  Gewährung  des  Steuervorteils  be-
 steht.

 Die  Genossenschaft  ist  keine  Kapitalgesellschaft,  unterliegt
 jedoch  der  Körperschaftsteuer.  Auch  hier  liegt  im  Fall  der
 Einbringung  sowie  des  Formwechsels  ein  Wechsel  des  Be-
 steuerungssystems  vor,  der  eine  Auflösung  und  Nachversteu-
 erung  des  nachversteuerungspflichtigen  Betrages  gebietet.

 Die  Ergänzung  entspricht  einem  Vorschlag  des  Bundesrates.

 Zu  Nummer  27  (§  43  Abs.  1  Satz  1  Nummer  4  Satz  1)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  auf
 Grund  der  Tatsache,  dass  die  Regelungen  im  Einkommen-
 steuergesetz  zur  Einführung  der  Abgeltungssteuer  zwar  be-
 reits  am  Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft  treten  (vgl.  Än-
 derung  zu  Artikel  13),  allerdings  erst  ab  dem  Jahr  2009  An-
 wendung  finden  sollen.

 Zu  Nummer  28  (§  43a  Abs.  3)

 Es  handelt  sich  um  eine  Folgeänderung  zur  Verlustverrech-
 nungsbeschränkung  in  §  20  Abs.  6  Satz  5  (vgl.  Ausschuss-
 empfehlung  zu  Nummer  16),  die  im  sog.  Verlustverrech-
 nungstopf  zu  berücksichtigen  ist.  Durch  den  Verlustverrech-
 nungstopf  können  die  Kreditinstitute  im  Kapitalertragsteu-
 erverfahren  Verluste  und  negative  Einnahmen  aus
 Kapitalanlagen  unterjährig  mit  Erträgen  aus  Kapitalanlagen
 bei  demselben  Kreditinstitut  verrechnen.  Die  Ergänzung  in
 Absatz  3  Satz  2  stellt  klar,  dass  die  Kreditinstitute  bei  der  Ver-
 lustverrechnung  die  Verrechnungsbeschränkung  für  Verluste
 aus  Aktienveräußerungen  zu  berücksichtigen  haben.  Dies  be-
 deutet,  dass  die  Kreditinstitute  für  den  Steuerpflichtigen  je
 nach  Sachverhaltsgestaltung  zwei  Verrechnungstöpfe  zu  füh-

 ren  haben,  wenn  der  Steuerpflichtige  aus  Veräußerungsge-
 schäften  Verluste  erzielt.

 Zu  Nummer  37a  –  neu  –  (§  50a)

 Zu  Absatz  4  Satz  4

 Durch  Artikel  2  Nummer  10  des  Gesetzentwurfs  (§  23  Abs.  1
 KStG)  wird  der  Körperschaftsteuersatz  ab  dem  Veranla-
 gungszeitraum  2008  auf  15  Prozent  abgesenkt.  Da  §  50a
 Abs.  4  EStG  sowohl  für  beschränkt  steuerpflichtige  natürli-
 che  Personen  als  auch  für  beschränkt  steuerpflichtige  Kör-
 perschaften  gegenwärtig  einen  Steuersatz  von  20  Prozent
 vorsieht,  macht  die  Herabsetzung  des  allgemeinen  Körper-
 schaftsteuersatzes  eine  entsprechende  Absenkung  des  Ab-
 zugsteuersatzes  für  beschränkt  steuerpflichtige  Körperschaf-
 ten  erforderlich.

 Zu  Satz  6  –  neu  –

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  zur  Ab-
 senkung  des  Abzugsteuersatzes  des  §  50a  Abs.  4  EStG  für
 Vergütungen  an  beschränkt  steuerpflichtige  Körperschaften.

 Zu  Absatz  7  Satz  2

 Nach  §  50a  Abs.  7  EStG  kann  das  Finanzamt  für  Vergütun-
 gen  an  beschränkt  steuerpflichtige  Gläubiger  anordnen,  dass
 der  Schuldner  der  Vergütung  Einkommensteuer  im  Wege  des
 Steuerabzugs  einzubehalten  und  abzuführen  hat,  soweit  die
 Vergütungen  nicht  bereits  einem  Steuerabzug  unterliegen.
 Der  Steuersatz  für  diesen  vom  Finanzamt  angeordneten  Steu-
 erabzug  beträgt  bislang  einheitlich  25  Prozent.  Er  wird  für
 beschränkt  steuerpflichtige  Körperschaften  entsprechend  der
 Regelung  zum  allgemeinen  Steuersatz  für  Körperschaften
 auf  15  Prozent  abgesenkt.  Die  Möglichkeit  einer  weiteren
 Minderung  des  Steuersatzes,  soweit  der  beschränkt  steuer-
 pflichtige  Gläubiger  der  Vergütungen  glaubhaft  macht,  dass
 die  voraussichtlich  geschuldete  Steuer  niedriger  ist,  bleibt
 davon  unberührt.

 Zu  Nummer  38  (§  51a)

 Zu  Absatz  2c  Satz  3

 Der  Antrag  auf  Einbehalt  der  Kirchensteuer  auf  Kapitaler-
 träge  im  Abzugsverfahren  kann  widerrufen  werden.  Durch
 Einfügen  eines  Halbsatzes  wird  ausgeschlossen,  dass  ein  Wi-
 derruf  für  die  Vergangenheit  erklärt  werden  kann.  Bei  einem
 rückwirkenden  Widerruf  hätte  der  Abzugsverpflichtete  nach-
 träglich  einen  bereits  durchgeführten  Kirchensteuerabzug
 rückgängig  zu  machen.  Der  Kirchensteuerabzugsverpflichte-
 ten  hat  einen  einbehaltenen  Abzugsbetrag  an  das  für  ihn  zu-
 ständige  Finanzamt  abzuführen.  Damit  ist  seine  Abzugsver-
 pflichtung  erfüllt.  Eine  nachträgliche  Rückabwicklung  an-
 tragsgemäß  erhobener  Kirchenertragsteuer  steht  damit  nicht
 in  Einklang.

 Zu  Satz  15  –  aufgehoben  –

 Eine  besondere  Erstattungsregelung  für  Fälle,  in  denen  Kir-
 chensteuer  unberechtigt  einbehalten  wurde,  ist  entbehrlich.
 Ist  Kirchensteuer  nach  Absatz  2c  zu  Unrecht  einbehalten
 worden,  weil  zum  Beispiel  eine  Kirchensteuerpflicht  nicht
 bestand,  kann  der  Kirchensteuerpflichtige  sie  sich  im  Wege
 der  Veranlagung  nach  §  51a  Abs.  2d  erstatten  lassen  (siehe
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dazu  die  Begründung  zu  §  51a  Abs.  2d  Satz  1).  Ferner  gilt  die
 Vorschrift  zur  Erstattung  von  Kapitalertragsteuer  nach  §  44b
 entsprechend  dem  Grundsatz,  dass  auf  die  Kirchensteuern
 vom  Einkommen  die  Vorschriften  des  Einkommensteuer-
 gesetzes  anzuwenden  sind,  auch  für  die  Kirchensteuern.

 Zu  Absatz  2d  Satz  1

 Nach  §  51a  Abs.  2d  Satz  1  ist  eine  Veranlagung  der  Kirchen-
 steuer  auf  Kapitalerträge  durchzuführen,  wenn  der  Kirchen-
 steuerpflichtige  sie  nicht  nach  Absatz  2c  durch  den  Kirchen-
 steuerabzugsverpflichteten  erheben  lässt.

 In  Satz  1  wird  durch  Einfügung  eines  Halbsatzes  die  Mög-
 lichkeit  geschaffen,  die  Kirchensteuer  auf  Kapitalerträge  auf
 Antrag  des  Kirchensteuerpflichtigen  auch  dann  zu  veranla-
 gen,  wenn  er  sie  bereits  nach  Absatz  2c  durch  den  Kirchen-
 steuerabzugsverpflichteten  hatte  erheben  lassen.  Die  vom
 Kirchensteuerabzugsverpflichteten  durch  den  Steuerabzug
 erhobene  Kirchensteuer  wird  bei  der  Kirchensteuerveranla-
 gung  nach  §  36  Abs.  2  Nummer  2  auf  die  festgesetzte  Kir-
 chensteuer  angerechnet.  Wird  die  Kirchensteuer  dabei  niedri-
 ger  als  die  im  Wege  des  Kirchensteuerabzugs  erhobene  Kir-
 chensteuer  festgesetzt  –  oder  entfällt  sie  bei  der  Festsetzung
 ganz  –  so  wird  der  zu  Gunsten  des  Kirchensteuerpflichtigen
 entstehende  Überschuss  nach  §  36  Abs.  4  Satz  2  ausgezahlt.

 Zu  Nummer  39  (§  52  Abs.  23)

 Der  Gesetzentwurf  sieht  vor,  dass  die  Neufassung  des  §  7g
 insgesamt  bereits  für  Wirtschaftsjahre  anzuwenden  ist,  die
 nach  dem  Tag  der  Verkündung  des  Gesetzes  in  2007  enden.
 Diese  Anwendungsregelung  ist  systemgerecht,  soweit  sie  die
 Inanspruchnahme  des  Investitionsabzugsbetrages  nach  §  7g
 Abs.  1  betrifft.  Da  das  Gesamtkonzept  der  Unternehmensteu-
 erreform,  zu  deren  wesentlichen  Bestandteilen  auch  die  neue
 Förderung  von  Investitionen  bei  kleinen  und  mittleren  Unter-
 nehmen  nach  §  7g  gehört,  ab  2008  gelten  soll,  ist  es  sachge-
 recht,  dass  die  neuen  Abschreibungsregelungen  des  §  7g  für
 das  Investitionsjahr  bereits  in  2008  zum  Tragen  kommen.  Im
 Hinblick  auf  die  Regelung  des  §  7g  Abs.  2  (gewinnmin-
 dernde  Kürzung  der  Anschaffungs-  oder  Herstellungskosten
 um  40  Prozent  nur  bei  vorhergehender  Inanspruchnahme  des
 Investitionsabzugsbetrages  nach  Absatz  1)  erfordert  dies
 eine  erstmalige  Anwendung  des  Absatzes  1  wie  im  Gesetz-
 entwurf  vorgesehen.  Damit  wird  gleichzeitig  auch  eine  unge-
 rechtfertigte  Inanspruchnahme  der  bisherigen  Ansparab-
 schreibung  mit  Blick  auf  die  ab  2008  geltenden  Steuersatz-
 senkungen  vermieden.

 Bei  Investitionen  vor  2008,  für  die  auch  noch  die  degressive
 AfA  nach  §  7  Abs.  2  zum  Tragen  kommt,  ist  es  jedoch  sach-
 gerecht,  die  Sonderabschreibungen  nach  den  Grundsätzen
 des  bisherigen  §  7g  vorzunehmen.  Damit  wird  z.  B.  auch  ver-
 mieden,  dass  Unternehmen  für  Investitionen  in  2007  ohne
 vorherige  Bildung  einer  Ansparabschreibung  die  Sonderab-
 schreibung  in  Höhe  von  20  Prozent  geltend  machen  können.
 Der  Antrag  führt  somit  auch  zur  Verhinderung  bisher  nicht
 berücksichtigter  Mindereinnahmen.

 Zu  Nummer  40  (§  52a)

 Zu  Absatz  3  und  Absatz  4

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Folgeänderung  auf
 Grund  der  Tatsache,  dass  die  Regelungen  im  Einkommen-
 steuergesetz  zur  Einführung  der  Abgeltungssteuer  zwar  be-

 reits  am  Tage  nach  der  Verkündung  in  Kraft  treten  (vgl.  Än-
 derung  zu  Artikel  13),  allerdings  erst  ab  dem  Jahr  2009  An-
 wendung  finden  sollen.

 Zu  Absatz  8

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Anpassung  an  den  neu
 eingefügten  §  52a  Abs.  10  Satz  7  –  neu  –  (vgl.  dortige  Be-
 gründung).

 Zu  Absatz  10  Satz  5

 Mit  der  Änderung  wird  ein  Petitum  des  Bundesrates  um-
 gesetzt.  Nach  dem  bisherigen  Entwurf  erstreckte  sich  die
 Besteuerung  eines  Veräußerungsgewinns  nur  auf  Lebensver-
 sicherungsverträge,  die  nach  dem  31.  Dezember  2004  ab-
 geschlossen  werden.  Es  erscheint  jedoch  geboten,  auch  die
 Veräußerungsgewinne  aus  vor  dem  1.  Januar  2005  abge-
 schlossen  Lebensversicherungsverträgen  (Altverträgen)  ein-
 zubeziehen,  wenn  im  Veräußerungszeitpunkt  die  Vorausset-
 zungen  für  eine  Steuerfreiheit  nicht  vorliegen.  Die  Erträge
 aus  Altverträgen  sind  steuerfrei,  wenn  die  Voraussetzun-
 gen  des  §  20  Abs.  1  Nummer  6  Satz  2  in  der  bis  zum
 31.  Dezember  2004  geltenden  Fassung  erfüllt  sind  (insbe-
 sondere  Mindestvertragsdauer  von  zwölf  Jahren)  und  keine
 Ausschlussgründe  im  Sinne  der  Sätze  3  und  4  des  §  20  Abs.  1
 Nummer  6  in  der  am  31.  Dezember  2004  geltenden  Fassung
 vorliegen.  Wenn  es  sich  um  einen  Altvertrag  handelt,  bei  dem
 die  Versicherungsleistung  grundsätzlich  steuerpflichtig  wäre
 –  z.  B.  weil  eine  schädliche  Verwendung  für  bestimmte  Dar-
 lehenszwecke  erfolgt  ist  oder  im  Zeitpunkt  der  Veräußerung
 die  Mindestvertragsdauer  nicht  erfüllt  ist  –  ist  eine  Einbezie-
 hung  in  die  Besteuerung  des  Veräußerungsgewinns  bereits
 aus  Gründen  der  steuerlichen  Gleichbehandlung  geboten.
 Ansonsten  wäre  es  allein  aufgrund  der  steuerlichen  Folgen
 nachteiliger,  einen  Rückkauf  vorzunehmen,  als  den  Versiche-
 rungsanspruch  zu  veräußern.  Am  Zweitmarkt  für  Lebens-
 versicherungen  ist  zunehmend  zu  beobachten,  dass  profes-
 sionelle  Aufkäufer  mit  dem  steuerlichen  Vorteil  einer  Veräu-
 ßerung  gegenüber  dem  Rückkauf  werben.  Der  entgeltliche
 Erwerb  eines  Versicherungsvertrags  durch  einen  Gewerbe-
 betrieb  führt  nach  geltendem  Recht  dazu,  dass  die  mit  dem
 Veräußerungspreis  bezahlten  Erträge  im  Ergebnis  nicht  be-
 steuert  werden.  Zwar  ist  die  ausgezahlte  Versicherungsleis-
 tung  einschließlich  der  Erträge  in  voller  Höhe  als  Betriebs-
 einnahme  beim  gewerblichen  Aufkäufer  anzusetzen,  der  be-
 zahlte  Veräußerungspreis  kann  jedoch  als  Betriebsausgabe
 abgesetzt  werden.  Dadurch  erfolgt  derzeit  im  Ergebnis  weder
 beim  Veräußerer  des  Versicherungsanspruchs  noch  beim  ge-
 werblichen  Aufkäufer  eine  Besteuerung  der  bis  zum  Veräu-
 ßerungszeitpunkt  angefallenen  Erträge.  Diese  Besteuerungs-
 lücke  bei  Altverträgen  wird  durch  die  Änderung  des  §  52a
 Abs.  10  Satz  5  geschlossen.  Infolgedessen  hat  auch  der  Ver-
 äußerer  eines  Lebensversicherungsanspruchs  aus  einem  Alt-
 vertrag  den  Veräußerungsgewinn  in  Höhe  des  Unterschieds
 zwischen  dem  Veräußerungserlös  und  den  bis  zum  Zeitpunkt
 der  Veräußerung  entrichteten  Beiträgen  zu  versteuern.

 Zu  Satz  6,  Satz  7  –  neu  –  und  Satz  8  –  neu  –

 Bei  Satz  6  handelt  es  sich  um  eine  redaktionelle  Überarbei-
 tung  des  bisherigen  Satzes  6,  erster  Satzteil.

 Satz  7  tritt  an  die  Stelle  von  Absatz  8  zweiter  Satzteil  und
 Absatz  10  Satz  6  zweiter  Satzteil.  Er  regelt,  dass  bislang
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steuerfreie  Kursgewinne  aus  vor  dem  1.  Januar  2009  erwor-
 benen  zinstragenden  Forderungen  im  Sinne  des  §  20  Abs.  1
 Nummer  7  auch  weiterhin  steuerfrei  bleiben.  Dies  gilt  insbe-
 sondere  für  die  Einlösung  oder  Veräußerung  von  festverzins-
 lichen  Wertpapieren,  die  unter  dem  Nennwert  erworben  wur-
 den  sowie  für  derzeit  steuerfreie  Disagiobeträge.

 Satz  8  regelt,  dass  bei  Kapitalforderungen,  die  bislang  unter
 §  23  und  nicht  unter  §  20  fielen,  nicht  nur  im  Fall  der  An-
 schaffung  nach  Einführung  der  Abgeltungssteuer  die  erziel-
 ten  Veräußerungsgewinne  zu  versteuern  sind,  sondern  dass
 auch  zuvor  angeschaffte  Forderungen  dieser  Besteuerung
 unterliegen,  wenn  sie  nach  dem  30.  Juni  2009  veräußert  wer-
 den.  Ausgenommen  bleiben  Kapitalforderungen,  die  bis  zum
 Kabinettsbeschluss  zum  Entwurf  eines  Unternehmensteuer-
 reformgesetzes  2008  (14.  März  2007)  angeschafft  wurden.
 Von  dieser  Regelung  sind  insbesondere  Zertifikate  betroffen,
 also  Schuldverschreibungen,  bei  denen  die  Höhe  der  Rück-
 zahlungsverpflichtung  typischerweise  von  dem  jeweiligen
 Stand  eines  vereinbarten  Basiswertes  abhängt.  Übliche  Ba-
 siswerte  sind  Wertpapierindizes  (z.  B.  DAX,  REX),  einzelne
 Wertpapiere  oder  der  Marktpreis  von  Rohstoffen.  Bislang
 weisen  der  weit  überwiegende  Teil  der  Zertifikate  eine  be-
 grenzte  Laufzeit,  regelmäßig  eine  kürzere  Laufzeit  als  zwei
 Jahre  auf.  Im  Zuge  der  Abgeltungssteuer  besteht  die  Gefahr,
 dass  speziell  für  den  verbleibendem  Zeitraum  bis  zur  Einfüh-
 rung  der  Abgeltungssteuer  vermehrt  Zertifikate  mit  einer
 sehr  langen  oder  unbegrenzten  Laufzeit  auf  den  Markt  ge-
 bracht  werden,  um  dadurch  langfristig  die  Veräußerungsge-
 winnbesteuerung  umgehen  zu  können.  Derartige  Tendenzen
 am  Kapitalmarkt,  mit  denen  in  Kenntnis  der  Änderungsab-
 sicht  des  Gesetzgebers  gezielt  versucht  wird,  die  Neukonzep-
 tion  des  Gesetzes  zu  unterlaufen,  sind  bereits  erkennbar.

 Zu  Artikel  2  (Änderung  des  Körperschaftsteuerge-
 setzes)

 Zu  Nummer  5  (§  8a  Abs.  1  Satz  4  –  neu  –)

 Die  Zinsschranke  nach  §  4h  EStG  beschränkt  den  Be-
 triebsausgabenabzug  von  Zinsaufwendungen.  Beschränkt
 steuerpflichtige  Objektgesellschaften  erzielen  mit  ihrem
 unbeweglichen  Vermögen  im  Inland  aufgrund  der  sog.  isolie-
 renden  Betrachtungsweise  nach  §  49  Abs.  1  Nummer  6  EStG
 Einkünfte  aus  Vermietung  und  Verpachtung.  Durch  die  Rege-
 lung  in  §  8a  Abs.  1  Satz  4  KStG  wird  sichergestellt,  dass  §  4h
 EStG  auch  auf  diese  Fälle  Anwendung  findet  und  Steuerge-
 staltungen  unterbunden  werden.  Beschränkt  steuerpflichtige
 Kapitalgesellschaften  waren  auch  von  §  8a  KStG  in  der  bis-
 herigen  Fassung  bereits  erfasst;  insofern  stellt  §  8a  Abs.  1
 Satz  4  KStG  sicher,  dass  diese  Gesellschaften  weiterhin  den
 Regelungen  zur  Gesellschafterfremdfinanzierung  unterlie-
 gen.  Schließlich  wird  durch  §  8a  Abs.  1  Satz  4  KStG  in  der
 Fassung  des  Unternehmensteuerreformgesetzes  hinsichtlich
 der  Anwendung  der  Zinsschranke  ein  Gleichklang  bei  inlän-
 dischen  und  ausländischen  Kapitalgesellschaften  erreicht.

 Zu  Nummer  6  (§  8b  Abs.  10)

 Zu  Satz  5  –  neu  –

 Ziel  der  Neuregelung  ist  die  Verhinderung  steuerlicher  Ge-
 staltungen,  bei  denen  steuerpflichtige  Erträge  in  steuerfreie
 Erträge  umgewandelt  werden  und  die  für  die  Überlassung  ge-

 währten  Entgelte  sich  als  Betriebsausgaben  gewinnmindernd
 auswirken.

 Nach  der  gegenwärtigen  Regelung  im  Gesetzentwurf  er-
 streckt  sich  das  Betriebsausgabenabzugsverbot  auf  alle  für
 die  Anteilsüberlassung  gewährten  Entgelte,  so  dass  weder
 die  an  den  Verleiher  geleistete  Kompensationszahlung  noch
 die  Leihgebühr  als  Betriebsausgabe  abziehbar  sind.

 Das  Abzugsverbot  gilt  auch  dann,  wenn  die  vom  Verleiher  an
 den  Entleiher  überlassenen  Wertpapiere  bereits  vor  der  Aus-
 zahlung  der  Dividende  an  diesen  wieder  zurückgegeben  wer-
 den.  Die  an  den  Verleiher  entrichtete  Leihgebühr  ist  nach
 dem  Gesetzentwurf  auch  in  diesen  Fällen  nach  §  8b  Abs.  10
 nicht  als  Betriebsausgabe  abziehbar,  obwohl  der  Entleiher
 keine  steuerfreien  Erträge  erzielt.

 Um  diesen  überschießenden  Effekt  zu  vermeiden,  wird  ein
 neuer  Satz  5  eingefügt.  Danach  soll  das  Abzugsverbot  nicht
 gelten,  wenn  der  Entleiher  keine  steuerfreien  Erträge  bezieht.

 Zu  Satz  5  und  Satz  7

 Wegen  der  Einfügung  des  neuen  Satzes  5  sind  zwei  Folgeän-
 derungen  in  den  bisherigen  Sätzen  5  und  7  notwendig.

 Zu  Nummer  7  (§  8c  Satz  3  –  neu  –)

 §  8c  Satz  1  sieht  einen  schädlichen  Beteiligungserwerb  bei
 einer  Übertragung  von  mehr  als  25  Prozent  der  Anteile  auf  ei-
 nen  Erwerber  oder  ihm  nahe  stehende  Personen  (Erwerber-
 gruppe)  vor.  Zur  Vermeidung  von  Gestaltungen,  in  denen
 z.  B.  vier  einander  nicht  nahe  stehende  Erwerber  zu  gleichen
 Anteilen  von  je  25  Prozent  strukturiert  eine  Verlustgesell-
 schaft  erwerben  um  eine  Anwendung  des  §  8c  zu  vermeiden,
 werden  diese  Erwerbe  zusammengefasst.  Voraussetzung  ist,
 dass  der  Erwerb  der  Anteile  aufgrund  gleichgerichteter  Inter-
 essen  erfolgt.  Ein  Indiz  für  gleichgerichtete  Interessen  ist  es
 z.  B.,  wenn  die  Kapitalgesellschaft  von  den  Erwerbern  ge-
 meinsam  beherrscht  wird.

 Mit  dieser  Ergänzung  wird  auch  einem  Anliegen  des  Bundes-
 rates  Rechnung  getragen.

 Zu  Nummer  13  (§  34)

 Zu  Absatz  6

 Die  Mantelkaufregelung  wird  aufgehoben  und  findet  letzt-
 malige  Anwendung,  wenn  mehr  als  die  Hälfte  der  Anteile  an
 einer  Kapitalgesellschaft  innerhalb  eines  Zeitraum  von  fünf
 Jahren,  der  vor  dem  1.  Januar  2008  beginnt,  übertragen  wer-
 den  und  die  wirtschaftliche  Identität  der  Kapitalgesellschaft
 vor  dem  1.  Januar  2013  entfällt.  Die  bisherige  Verwaltungs-
 praxis  (Tz.  33  des  BMF-Schreibens  vom  16.  April  1999,
 BStBl  I  S.  455),  wonach  der  Verlust  mit  Erfüllung  der  letzten
 Tatbestandsvoraussetzung  (in  der  Regel  die  Zuführung  von
 Betriebsvermögen  im  schädlichen  Umfang)  untergeht,  gilt
 fort.  Der  Gesetzesentwurf  sah  demgegenüber  den  Verlustun-
 tergang  im  Zeitpunkt  des  schädlichen  Anteilserwerbs  vor.
 Durch  die  Änderung  wird  also  eine  rückwirkend  belastende
 Maßnahme  vermieden.

 Zur  Verhinderung  von  Gestaltungen  gilt  §  8  Abs.  4  abwei-
 chend  vom  Gesetzentwurf  für  Veräußerungen  über  den
 31.  Dezember  2007  hinaus  fort.  §  8c  findet  demgegenüber
 nur  auf  Anteilserwerbe  nach  dem  31.  Dezember  2007  An-
 wendung.  Innerhalb  eines  Übergangszeitraums  kann  es  daher
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sowohl  zum  ganzen  oder  teilweisen  Wegfall  des  Verlust-
 abzugs  nach  §  8c  als  auch  zum  Wegfall  des  Verlustabzugs
 nach  §  8  Abs.  4  bisheriger  Fassung  kommen.  Fällt  z.  B.  im
 Jahr  2009  der  Verlustabzug  nach  §  8c  zu  30  Prozent  weg  und
 entfällt  die  wirtschaftliche  Identität  der  Kapitalgesellschaft
 nach  §  8  Abs.  4  bisheriger  Fassung  in  2010,  entfällt  in  2010
 der  dann  vorhandene  Verlustabzug  in  voller  Höhe.

 Zu  Absatz  6a

 §  8a  in  der  bisherigen  Fassung  findet  keine  Anwendung,
 wenn  ein  Rückgriff  des  Dritten  allein  auf  der  Gewährträger-
 haftung  einer  Gebietskörperschaft  oder  einer  anderen  Ein-
 richtung  des  öffentlichen  Rechts  gegenüber  den  Gläubigern
 eines  Kreditinstituts  für  Verbindlichkeiten  beruht,  die  vor  ei-
 nem  bestimmten  Zeitpunkt  vereinbart  worden  waren.  §  34
 Abs.  6a  Satz  4  normiert,  dass  die  Übergangsregelung  auch
 beim  Rückgriffsbegriff  des  §  8a  Abs.  2  und  3  in  der  Fassung
 des  Unternehmensteuerreformgesetzes  weiter  anzuwenden
 ist.

 Zu  den  Absätzen  13b  bis  13d

 Mit  der  Einfügung  eines  neuen  Absatzes  13b  in  §  34  (An-
 wendungsvorschrift  zur  Änderung  des  §  32)  verschieben  sich
 die  gesamten  bisherigen  Absätze  13b  bis  13d.  Der  Gesetzent-
 wurf  sieht  bisher  versehentlich  nur  eine  Verschiebung  des
 bisherigen  Absatzes  13b  vor.

 Zu  Artikel  3  (Änderung  des  Gewerbesteuer-
 gesetzes)

 Zu  Nummer  1  (§  8)

 Zu  Nummer  1  Buchstabe  a  Satz  2

 Nach  dem  Gesetzentwurf  sollen  auch  Skonti  und  wirtschaft-
 lich  vergleichbare  Vorteile  im  Zusammenhang  mit  der  Erfül-
 lung  von  Forderungen  aus  Lieferungen  und  Leistungen  vor
 Fälligkeit  zu  einem  Viertel  dem  Gewerbeertrag  hinzugerech-
 net  werden.  Diese  geschäftsüblichen  Erlösschmälerungen
 (vgl.  §  277  Abs.  1  HGB)  haben  regelmäßig  ihre  Grundlage
 darin,  das  Verhältnis  zwischen  Auftraggeber  und  Auftrag-
 nehmer  günstig  zu  beeinflussen.  Ein  Finanzierungseffekt  tritt
 hierbei  in  den  Hintergrund.  Deshalb  ist  die  Herausnahme  die-
 ser  Aufwendungen  aus  dem  Kreis  der  Hinzurechnungen  ge-
 rechtfertigt.

 Die  Herausnahme  unterbleibt,  soweit  die  Erlösschmälerung
 ihre  Grundlage  in  einer  nicht  geschäftsüblichen  Vereinba-
 rung  hat.  Dies  ist  beispielsweise  der  Fall,  wenn  ein  Skonto
 bei  einem  unüblichen  langen  Zahlungsziel  vereinbart  wird.
 Hier  steht  in  der  Skontovereinbarung  ein  Finanzierungsef-
 fekt  im  Vordergrund.  Der  hierbei  entstehende  Aufwand  ist  in
 die  Hinzurechnung  einzubeziehen.

 Zu  Buchstabe  f  Satz  1

 Nach  dem  Gesetzentwurf  sollen  Aufwendungen  für  Rechte,
 die  der  Berechtigte  nicht  selbst  nutzt,  sondern  lediglich  (ins-
 besondere  mittels  Vertriebsverträge)  an  Dritte  weiter  über-
 lässt,  nicht  hinzugerechnet  werden.  Der  im  Gesetzentwurf
 verwendete  Begriff  „Weiterverkauf“  ist  zu  eng.  Er  berück-
 sichtigt  nicht,  dass  bestimmt  Rechte  nicht  veräußert  werden
 können  (vgl.  §  29  des  Urheberrechtsgesetzes,  das  z.  B.

 Sprachwerke  oder  Computerprogramme  erfasst).  Die  Än-
 derung  in  Satz  1  vermeidet  den  Begriff  „Weiterverkauf“  und
 umschreibt  Fallgestaltungen  klarer.

 Zu  Satz  2  –  neu  –

 Unter  die  Hinzurechnungsvorschrift  des  Gesetzentwurfs
 würden  grundsätzlich  auch  Honorare  an  Künstler  und  Publi-
 zisten  fallen,  die  diesen  z.B.  unmittelbar  von  Galerien  oder
 Verlagen  („Auftraggeber“)  für  die  Nutzung  ihrer  Werke  zu-
 fließen.

 Der  Gesetzgeber  geht  in  den  Regelungen  zur  Künstlersozial-
 versicherung  davon  aus,  dass  die  Stellung  der  Künstler  und
 Publizisten  im  unmittelbaren  Verhältnis  zu  ihren  „Auftragge-
 bern“  sozialversicherungsrechtlich  mit  dem  Verhältnis  zwi-
 schen  Unternehmen  und  Arbeitnehmer  vergleichbar  ist.  Zu-
 dem  erfasst  das  Gewerbesteuergesetz  seit  Abschaffung  der
 Lohnsummensteuer  ab  Erhebungszeitraum  1980  keine  Ent-
 gelte  mehr,  die  das  Unternehmen  an  Arbeitnehmer  für  deren
 Leistungen  zahlt.

 Diese  gesetzgeberischen  Entscheidungen  rechtfertigen  es,
 unmittelbare  Leistungen  an  Künstler  und  Publizisten  nicht  in
 die  Hinzurechnung  einzubeziehen.

 Zu  Nummer  5  Satz  1

 Nach  §  8  Nummer  5  ist  der  Hinzurechnungsbetrag  auch  um
 Aufwendungen  zu  kürzen,  die  nach  §  8b  KStG  das  Einkom-
 men  nicht  mindern.  Der  Gesetzentwurf  sieht  in  §  8b  Abs.  10
 KStG  Regelungen  vor,  nach  denen  z.  B.  Leihgebühren  oder
 Kompensationszahlungen  bei  Wertpapierleihgeschäften
 nicht  als  Betriebsausgaben  abgezogen  werden  können.  Die
 Änderung  stellt  für  diese  Beträge  die  Kürzung  des  Hinzu-
 rechnungsbetrages  sicher.

 Zu  Nummer  2  (§  9)

 Zu  Nummer  2a  Satz  1

 Mit  Einführung  des  sog.  Halbeinkünfteverfahrens  als  Ersatz
 für  das  Anrechnungsverfahren  wurden  Dividenden,  die  na-
 türliche  Personen  beziehen,  zur  Hälfte  von  der  Einkommen-
 steuer  und  Dividenden,  die  Körperschaften  beziehen,  ganz
 von  der  Körperschaftsteuer  freigestellt.

 Diese  Freistellung  bei  den  Ertragssteuern  sollte  nach  dem
 Willen  des  Gesetzgebers  aber  für  Streubesitzanteile  nicht  auf
 die  Gewerbesteuer  durchschlagen,  um  das  Gewerbesteuer-
 aufkommen  der  Gemeinden  zu  sichern.  Aus  diesem  Grund
 wurde  für  Zwecke  der  Gewerbesteuer  der  Rechtszustand  vor
 Einführung  des  Halbeinkünfteverfahrens  wiederhergestellt
 (§  8  Nummer  5).

 Die  heutige  gewerbesteuerliche  Erfassung  von  sog.  Streube-
 sitzdividenden  erfolgt,  wenn  die  Beteiligung  an  einer  Kapi-
 talgesellschaft  weniger  als  zehn  Prozent  beträgt.  Damit  wer-
 den  im  Ergebnis  Dividenden,  die  ein  inländischer  Gewerbe-
 treibender  bezieht,  von  der  Gewerbesteuer  freigestellt,  wenn
 seine  Beteiligung  an  einer  inländischen  Kapitalgesellschaft
 zu  Beginn  des  Erhebungszeitraums  mindestens  zehn  Prozent
 beträgt.

 Vor  dem  Hintergrund  der  nominellen  Entlastungen  durch  die
 Unternehmensteuerreform  wird  als  Beitrag  zur  Verstetigung
 der  Gewerbesteuer  die  Beteiligungsgrenze,  bis  zu  der  gewer-
 besteuerpflichtige  Streubesitzdividenden  vorliegen,  von  10
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Prozent  auf  15  Prozent  erhöht.  Die  Erhöhung  der  Grenze  in
 §  9  Nummer  2a,  Nummer  7  und  Nummer  8  bewirkt,  dass
 künftig  Dividenden  aus  Beteiligungen  von  unter  15  Prozent
 nach  §  8  Nummer  5  bei  der  Ermittlung  des  Gewerbeertrags
 wieder  hinzugerechnet  werden.

 Zu  Nummer  7  Satz  1  1.  Halbsatz  und  Satz  4

 Die  Beteiligungsgrenze  für  die  Inanspruchnahme  der  gewer-
 besteuerlichen  Kürzung  für  sog.  Schachtelbeteiligungen
 wird  von  zehn  auf  15  Prozent  angehoben  (zur  Begründung
 vgl.  die  Begründung  zur  entsprechenden  Änderung  des  §  9
 Nummer  2a  Satz  1).  Die  Anhebung  der  Beteiligungsgrenze
 gilt  nicht  für  Gewinne  aus  Anteilen  an  einer  Gesellschaft,  die
 die  in  der  Anlage  2  zum  Einkommensteuergesetz  genannten
 Voraussetzungen  des  Artikels  2  der  Richtlinie  Nummer  90/
 435/EWG  des  Rates  vom  23.  Juli  1990  über  das  gemeinsame
 Steuersystem  der  Mutter-  und  Tochtergesellschaften  ver-
 schiedener  Mitgliedstaaten  (ABl.  EG  Nummer  L  225  S.  6,
 Nummer  L  266  S.  20,  Nummer  L  270  S.  27,  1991
 Nummer  L  23  S.  35,  1997  Nummer  L  16  S.  98  –  sog.  Mut-
 ter-Tochter-Richtlinie)  in  der  jeweils  geltenden  Fassung  er-
 füllt  und  bei  der  die  Mindestbeteiligungsgrenze  zehn  Prozent
 beträgt.

 Zu  Nummer  8  Satz  1

 Die  Beteiligungsgrenze  für  die  Inanspruchnahme  der  gewer-
 besteuerlichen  Kürzung  für  sog.  Schachtelbeteiligungen
 wird  bei  Gewinnen  aus  Anteilen  an  einer  ausländischen
 Gesellschaft,  die  nach  einem  Abkommen  zur  Vermeidung
 der  Doppelbesteuerung  unter  der  Voraussetzung  einer  Min-
 destbeteiligung  von  der  Gewerbesteuer  befreit  sind,  von  zehn
 auf  15  Prozent  angehoben  (zur  Begründung  vgl.  die  Begrün-
 dung  zur  entsprechenden  Änderung  des  §  9  Nummer  2a
 Satz  1).  Soweit  in  dem  jeweiligen  Abkommen  zur  Vermei-
 dung  der  Doppelbesteuerung  für  die  Befreiung  von  der  Ge-
 werbesteuer  eine  niedrigere  Mindestbeteiligung  vereinbart
 ist,  gilt  die  im  Abkommen  vereinbarte  niedrigere  Mindestbe-
 teiligungsgrenze.

 Zu  Nummer  7  (§  36)

 Zu  Absatz  8

 Die  Änderung  regelt  die  erstmalige  Anwendung  der  durch
 die  Ausschussempfehlung  geänderten  Nummern  2a,  7  und  8
 des  §  9.

 Zu  Absatz  9

 Die  Abzugsbeschränkung  bei  Körperschaften  nach  §  8
 Abs.  4  KStG  und  die  Neuregelung  nach  §  8c  KStG  sind  beim
 gewerbesteuerlichen  Verlustabzug  nach  §  10a  GewStG  ent-
 sprechend  anzuwenden.

 Die  Mantelkaufregelung  des  §  8  Abs.  4  KStG  wird  aufgeho-
 ben  und  findet  nach  §  10a  Satz  8  GewStG  bei  der  Gewerbe-
 steuer  letztmalige  Anwendung,  wenn  mehr  als  die  Hälfte  der
 Anteile  an  einer  Kapitalgesellschaft  innerhalb  eines  Zeit-
 raum  von  fünf  Jahren,  der  vor  dem  1.  Januar  2008  beginnt,
 übertragen  werden  und  die  wirtschaftliche  Identität  der  Kapi-
 talgesellschaft  vor  dem  1.  Januar  2013  entfällt.  Die  Fehlbe-
 träge  gehen  mit  Erfüllung  der  letzten  Tatbestandsvorausset-
 zung  unter.  Der  Gesetzesentwurf  sah  demgegenüber  den  Ver-
 lustuntergang  im  Zeitpunkt  des  schädlichen  Anteilserwerbs

 vor.  Durch  die  Änderung  wird  also  eine  rückwirkend  belas-
 tende  Maßnahme  vermieden.

 Die  zur  Verhinderung  von  Gestaltungen  abweichend  vom
 Gesetzentwurf  angeordnete  Fortgeltung  des  §  8  Abs.  4  KStG
 für  Veräußerungen  über  den  31.  Dezember  2007  hinaus  gilt
 auch  für  den  gewerbesteuerlichen  Verlustabzug.  §  8c  KStG
 ist  bei  der  Gewerbesteuer  erstmals  für  den  Erhebungszeit-
 raum  2008  anzuwenden  und  findet  nur  auf  Anteilserwerbe
 nach  dem  31.  Dezember  2007  Anwendung.  Innerhalb  eines
 Übergangszeitraums  kann  es  daher  sowohl  zu  ganzem  oder
 teilweisem  Wegfall  des  Verlustabzugs  nach  §  8c  KStG  als
 auch  zum  Wegfall  des  Verlustabzugs  nach  §  8  Abs.  4  KStG
 bisheriger  Fassung  kommen,  die  entsprechend  zum  Wegfall
 der  vortragsfähigen  Fehlbeträge  nach  §  10a  GewStG  führen.

 Auf  die  Begründung  zu  §  34  Abs.  6  und  Abs.  7b  KStG
 (Artikel  2  Nummer  13  Buchstabe  b  und  Buchstabe  e)  wird
 verwiesen.

 Zu  Artikel  5  (Änderung  des  Umwandlungssteuer-
 gesetzes)

 Zu  Nummer  1  (§  4  Abs.  2  Satz  2)

 Es  handelt  sich  um  eine  redaktionelle  Änderung.  Durch  das
 Wort  „und“  wird  klargestellt,  dass  sowohl  ein  Verlustvortrag
 als  auch  ein  Zinsvortrag  nicht  übergehen.

 Zu  Nummer  1a  –  neu  –  (§  15  Abs.  3)

 Der  Zinsvortrag  ist  betriebsbezogen  (§  4h  Abs.  5  EStG).  §  4
 Abs.  2  Satz  2  UmwStG  sowie  die  §§  20  und  24  UmwStG  re-
 geln  bereits  für  die  Fälle  der  Verschmelzung  und  der  Einbrin-
 gung,  dass  ein  Zinsvortrag  nicht  auf  den  übernehmenden
 Rechtsträger  übergeht.  Entsprechend  wird  nunmehr  für  den
 Fall  der  Abspaltung  in  §  15  Abs.  3  UmwStG  geregelt,  dass
 ein  Zinsvortrag  der  übertragenden  Körperschaft  sich  in  dem
 Verhältnis  mindert,  in  dem  bei  Zugrundelegung  des  gemei-
 nen  Werts  das  Vermögen  auf  eine  andere  Körperschaft  über-
 geht.

 Zu  Nummer  4  (§  27  Abs.  5  Satz  1)

 Diese  Norm  enthält  die  Anwendungsregelung  zu  den  geän-
 derten  Vorschriften  des  Umwandlungssteuergesetzes.  Die
 Vorschrift  war  um  eine  Regelung  zur  Abspaltung  (§  15
 Abs.  3  UmwStG)  zu  ergänzen.

 Zu  Artikel  8  (Änderung  des  Investmentsteuer-
 gesetzes)

 Zu  Nummer  4  (§  4)

 Zu  Absatz  1  Satz  2

 Die  Änderung  setzt  mit  einer  zur  Klarstellung  vorgenomme-
 nen  Abweichung  einen  Vorschlag  des  Bundesrates  um.

 §  4  Abs.  1  Satz  1  ordnet  die  Anwendung  der  Freistellungs-
 methode  aus  den  Doppelbesteuerungsabkommen  auf  Invest-
 menterträge  wie  bei  einer  Direktanlage  an.  Diese  Erträge  un-
 terliegen  nach  bisherigem  Recht  umfassend  dem  Progres-
 sionsvorbehalt.  Soweit  diese  Erträge  zu  den  Einkünften  aus
 Kapitalvermögen  gehören,  soll  der  Progressionsvorbehalt
 nicht  mehr  angewandt  werden.  Die  steuerpflichtigen  Ein-
 künfte  aus  Kapitalvermögen  wirken  sich  generell  nicht  auf
 den  Steuersatz  für  das  Einkommen  aus  den  nicht  der  Abgel-
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tungssteuer  unterliegenden  Einkünften  aus.  Die  Regelung
 entspricht  den  Prinzipien  der  Abgeltungssteuer.  Ohne  sie
 müssten  diese  steuerfreien  Einkünfte  erklärt  werden.  Der
 Verzicht  auf  den  Progressionsvorbehalt  wahrt  die  Anonymi-
 tät  bei  der  Besteuerung  von  Kapitalerträgen  und  vermeidet
 eine  Vielzahl  von  Veranlagungen.

 Zu  Absatz  2  Satz  7

 Es  handelt  sich  um  eine  ergänzende  Regelung  zur  Einbezie-
 hung  der  aus  ausländischen  Dividenden  herrührenden  Er-
 träge  in  den  Steuerabzug  nach  §  7.  Bei  ausschüttenden  aus-
 ländischen  Investmentvermögen  wird  er  durch  die  inländi-
 sche  auszahlende  Stelle,  regelmäßig  ein  Kreditinstitut,  vor-
 genommen.  Durch  die  erweiterte  Anwendung  der  Fiktion
 (Behandlung  inländischer  Dividende  und  inländischer  Steuer
 als  ausländische  Einkünfte  und  ausländische  Steuer  bei  Ein-
 schaltung  eines  ausländischen  Investmentvermögens)  wird
 die  umfassende  Einbeziehung  der  Erträge  aus  ausländischen
 ausschüttenden  Investmentvermögen  in  das  Steuerabzugs-
 verfahren  abgesichert.

 Zu  Absatz  4  Satz  1

 Die  im  Entwurf  enthaltene  Änderung  entfällt.  Es  handelt  sich
 ebenfalls  um  eine  Folgeänderung  zur  Berücksichtigung  der
 ausländischen  Quellensteuer  bereits  beim  Steuerabzug.  Der
 Abzug  der  ausländischen  Steuer  als  Werbungskosten  kann
 deshalb  dem  Investmentvermögen  nicht  mehr  vorgeschrie-
 ben  werden,  sondern  bleibt  ihm  nur  als  Möglichkeit  erhalten.

 Zu  Nummer  5  (§  5)

 Zu  Absatz  1  Satz  1  Nummer  1  Buchstabe  c  Doppelbuch-
 stabe  bb  und  gg

 Da  die  Änderungen  des  Investmentsteuergesetzes  am  Tage
 nach  der  Verkündung  in  Kraft  treten  sollen  (vgl.  Änderung  zu
 Artikel  13)  und  nur  durch  §  18  InvStG  ihre  Anwendung  hin-
 aus  geschoben  wird,  ist  jeweils  auf  die  noch  am  31.Dezember
 2008  anzuwendende  alte  Fassung  abzustellen.

 Zu  Buchstabe  f

 Es  handelt  sich  um  eine  ergänzende  Regelung  zu  der  Rege-
 lung  in  §  7.  Die  Berücksichtigung  ausländischer  Steuer  soll
 möglichst  weitgehend  bereits  beim  Steuerabzug  erfolgen.
 Das  Investmentsteuerrecht  übernimmt  dazu  die  Regelungen
 bei  der  Direktanlage.  Namentlich  die  hiervon  vorrangig  be-
 troffenen  inländischen  Kreditinstitute  benötigen  dazu  zutref-
 fende  Angaben.  Zu  diesem  Zweck  werden  die  Bekanntma-
 chungspflichten  der  Investmentgesellschaft  präzisiert.

 Zu  Absatz  2  Satz  4  –  neu  –

 Die  Änderung  ist  eine  Folgeänderung  zu  der  Änderung  in  §  8
 Abs.  5  Satz  6.  Der  Anleger  soll  nur  dann  nach  §  4  Abs.  1
 steuerfreie  Erträge  erzielen,  wenn  dies  sich  auch  entspre-
 chend  bei  der  Besteuerung  der  Veräußerungsgewinne  aus-
 wirkt.  Die  anteilige  Kürzung  in  §  8  Abs.  5  Satz  6  setzt  aber
 die  laufende  Bekanntmachung  des  „Immobiliengewinns“
 voraus.  Mit  der  Anknüpfung  an  den  „Immobiliengewinn“  als
 einen  Unterfall  des  Aktiengewinns  wird  die  Ermittlung  einer
 neuen  Besteuerungsgrundlage  vermieden.  Dieser  wird  näm-
 lich  für  betriebliche  Anleger  regelmäßig  bereits  ermittelt,  al-
 lerdings  können  andere  Investmentvermögen  als  Spezial-
 Sondervermögen  und  ausländische  Spezial-Investmentver-

 mögen  zurzeit  theoretisch  noch  von  einer  Ermittlung  und  Be-
 kanntmachung  absehen.

 Zu  Nummer  6  (§  7)

 Zu  Absatz  1  Satz  1

 Die  Änderungen  nehmen  Vorschläge  des  Bundesrates  auf.

 Zu  Nummer  1  Buchstabe  a

 Die  ausländische  Quellensteuer  auch  auf  den  auf  auslän-
 dische  Dividenden  entfallenden  Teil  der  ausgeschütteten  Er-
 träge  in-  und  ausländischer  Investmentvermögen  soll  nach
 dem  Vorbild  des  Verfahrens  bei  der  Direktanlage  auch  im
 Investmentsteuerrecht  bereits  im  Steuerabzugsverfahren  be-
 rücksichtigt  werden.  Die  Zahl  der  Steuerfestsetzungen  durch
 die  Finanzbehörden  der  Länder  nach  §  32d  Abs.  3  EStG  lässt
 sich  dadurch  weiter  verringern.

 Die  Änderung  bezieht  bei  inländischen  Investmentvermögen
 den  Anteil  der  ausländischen  Dividenden  an  den  ausgeschüt-
 teten  Erträgen  in  den  Steuerabzug  durch  die  inländischen
 auszahlenden  Stellen  mit  ein.  Bei  ausländischen  Investment-
 vermögen  wird  der  gesamte  Dividendenanteil  erfasst,  weil
 nach  §  4  Abs.  2  letzter  Satz  InvStG  inländische  Dividen-
 denerträge  kraft  Fiktion  als  ausländische  Einkünfte  behan-
 delt  werden.

 Bei  inländischen  thesaurierenden  Investmentvermögen  hat
 zukünftig  die  inländische  Investmentgesellschaft  den  Steuer-
 abzug  auch  auf  den  ausländischen  Dividendenanteil  vorzu-
 nehmen  und  dabei  ausländische  Steuer  zu  berücksichtigen.
 Dies  ergibt  sich  aus  der  Verweisung  in  §  7  Abs.  4  Satz  3  auf
 §  7  Abs.  1.

 Zu  Buchstabe  b

 Der  Verzicht  auf  die  Steuerbefreiung  der  an  Privatanleger
 ausgeschütteten  Gewinne  aus  der  Veräußerung  von  Wert-
 papieren  und  Bezugsrechten  auf  Anteile  an  Kapitalgesell-
 schaften  sowie  Termingeschäften  (§  2  Abs.  3  Nummer  1
 InvStG  in  der  geltenden  Fassung)  wirkt  sich  auch  beim
 Absehen  vom  Steuerabzug  aus.  Wenn  diese  ausgeschütteten
 Erträge  künftig  auch  beim  Privatanleger  steuerpflichtig  sind,
 besteht  keine  Rechtfertigung  mehr  dafür,  vom  Quellensteu-
 erabzug  abzusehen.  Entgegen  dem  grundsätzlichen  Ansatz
 des  Abgeltungssteuerkonzepts  würde  die  Steuer  nämlich
 nicht  im  Abzugswege  erhoben,  obwohl  es  möglich  wäre.

 Allerdings  muss  eine  teilweise  Abstandnahme  aber  noch
 weiterhin  erfolgen,  soweit  in  der  Übergangsregelung  des
 §  18  Abs.  1  Satz  2  die  Steuerbefreiung  noch  fortgeführt  wird.
 Für  die  ausgeschütteten  Gewinne  aus  Neugeschäften  des  In-
 vestmentvermögens  bleibt  es  aber  beim  Steuerabzug.  Die
 Ausnahme  vom  Steuerabzug  nach  §  7  Abs.  1  Satz  1
 Nummer  1  Buchstabe  b  greift  nicht  ein,  weil  es  sich  nicht  um
 Gewinne  im  Sinne  des  §  18  Abs.  1  Satz  2  handelt.

 Zu  Nummer  3

 Durch  die  Änderung  erhöht  sich  die  Bemessungsgrundlage
 für  den  Steuerabzug  auf  die  Erträge  aus  thesaurierenden  aus-
 ländischen  Investmentvermögen.  Bei  Rückgabe  oder  Veräu-
 ßerung  über  eine  inländische  auszahlende  Stelle  wird  nun-
 mehr  auch  der  (ausländische)  Dividendenanteil  der  thesau-
 rierten  Erträge  ebenso  in  die  Bemessungsgrundlage  einbezo-
 gen  wie  bei  der  Kapitalertragsteuer  auf  ausgeschüttete
 Erträge.
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Zu  Nummer  7  (§  8)

 Zu  Absatz  5

 Die  Änderung  setzt  zwei  Prüfbitten  des  Bundesrates  um.

 Der  neue  Satz  5  ist  eine  Folgeänderung  zur  Weiterführung
 der  Steuerfreiheit  für  ausgeschüttete  Gewinne  aus  der  Veräu-
 ßerung  von  vor  dem  1.  Januar  2009  erworbenen  Wertpapie-
 ren  usw.  in  §  18  Abs.  1  Satz  2.  Da  die  Inhaber  der  Investment-
 anteile  der  Investmentgesellschaft  nicht  bekannt  sind,  kann
 bei  der  Steuerbefreiung  nicht  danach  unterschieden  werden,
 ob  der  Investmentanteil  vor  dem  1.  Januar  2009  erworben
 wurde  oder  nicht.  Ein  Ausgleich  für  die  fort  geltende  Steuer-
 befreiung  der  Erträge  erfolgt  bei  neu  erworbenen  Investmen-
 tanteilen  durch  eine  Erhöhung  des  Veräußerungsgewinns.

 Der  neue  Satz  6  dient  der  Verhinderung  von  missbräuch-
 lichen  Gestaltungen.  Es  wird  verhindert,  dass  der  ausge-
 schüttete  oder  ausschüttungsgleiche  Ertrag  nach  §  4  Abs.  1  in
 Verbindung  mit  dem  einschlägigen  Doppelbesteuerungs-
 abkommen  steuerfrei  bleibt,  eine  entsprechende  Wertminde-
 rung  des  Investmentanteils  sich  als  Veräußerungsverlust
 steuermindern  auswirkt.  Das  Veräußerungsergebnis  wird
 deshalb  in  dem  Umfang  korrigiert,  in  dem  zum  Investment-
 vermögen  Wirtschaftsgüter  gehören,  aus  denen  steuerfrei  zu
 stellende  Erträge  erzielt  werden.  Die  Regelung  knüpft  dazu
 an  Veröffentlichungen  an,  die  die  Investmentgesellschaft
 regelmäßig  bereits  für  betriebliche  Anleger  vornimmt.

 Zu  Nummer  11  (§  18)

 Zu  den  Absätzen  1  bis  3

 Die  zwischenzeitliche  Einfügung  weiterer  Absätze  macht
 eine  redaktionelle  Anpassung  erforderlich.  Die  vorgeschla-
 gene  Neufassung  betrifft  nicht  mehr  §  18  insgesamt,  sondern
 beschränkt  sich  auf  die  Absätze  1  bis  3.

 Zu  Absatz  1

 Um  einen  einheitlichen  Einsatz  von  Datenverarbeitungspro-
 grammen  bei  den  Kapitalanlagegesellschaften  unabhängig
 vom  Geschäftsjahr  des  einzelnen  Sondervermögens  zu  er-
 möglichen,  wird  für  die  Anwendung  des  neuen  Rechts  ein-
 heitlich  auf  den  Zufluss  der  Erträge  nach  dem  31.  Dezember
 2008  abgestellt.

 Satz  2  setzt  eine  Prüfbitte  des  Bundesrates  um  und  führt  die
 Steuerbefreiung  für  ausgeschüttete  Gewinne  aus  der  Veräu-
 ßerung  von  Wertpapieren  bei  Privatanlegern  im  geltenden
 Recht  für  die  zum  Jahreswechsel  2008/2009  vorhandenen
 Anlagen  des  Investmentvermögens  fort.  Bei  einer  abwei-
 chenden  Regelung  müssten  die  Investmentvermögen  die  ent-
 sprechenden  Bestände  weitgehend  vor  dem  1.  Januar  2009
 verkaufen,  um  den  Anlegern  die  Steuerfreiheit  zu  erhalten.
 Eine  solche  Zusammenballung  von  Verkäufen  in  einer  Grö-

 ßenordnung  von  etwa  10  Mrd.  Euro  hätte  negative  Auswir-
 kungen  auf  den  Kapitalmarkt.  Die  Änderung  führt  auch  zu
 einer  Gleichbehandlung  mit  der  Direktanlage.

 Zu  Artikel  11  (Änderung  des  Gemeindefinanz-
 reformgesetzes)

 Zu  Nummer  5  –  neu  –  (§  9  –  neu  –)

 Um  die  Ermächtigung  zur  Neufassung  des  Gemeindefinanz-
 reformgesetzes  nicht  in  jedem  Änderungsgesetz  neu  aufneh-
 men  zu  müssen,  wird  mit  §  9  die  Ermächtigungsgrundlage
 im  Gesetz  selbst  aufgenommen.

 Zu  Artikel  12a  –  neu  –  (Änderung  des  Investitions-
 zulagengesetzes  2007)

 Zu  Nummer  1  (Änderung  der  Inhaltsübersicht)

 Wegen  der  Einfügung  des  Artikels  12a  ist  eine  Anpassung
 der  Inhaltsübersicht  des  Gesetzes  erforderlich.

 Zu  Nummer  2  (§  2  Abs.  1  Satz  2)

 Bei  der  Änderung  handelt  es  sich  um  eine  Folgeänderung  zur
 Absenkung  der  wertmäßigen  Grenze  für  geringwertige  Wirt-
 schaftsgüter  von  410  Euro  auf  150  Euro  (vgl.  Änderung  zu
 Artikel  1  Nummer  8,  §  6  Abs.  2  EStG).  Die  bisherige  Rechts-
 lage  muss  für  das  Investitionszulagengesetz  aufrechterhalten
 werden.  Die  Absenkung  der  wertmäßigen  Grenze  für  ein  ge-
 ringwertiges  Wirtschaftsgut  auf  150  Euro  würde  ansonsten
 die  bisher  nicht  förderbaren  Wirtschaftsgüter  mit  Anschaf-
 fungs-  oder  Herstellungskosten  von  151  bis  410  Euro  mit  In-
 vestitionszulage  begünstigen.  Zum  einen  führt  dies  zu  unge-
 deckten  Mehrausgaben  bei  der  Investitionszulage  und  somit
 zu  Mindereinnahmen  bei  der  Einkommen-  und  Körper-
 schaftsteuer.  Zum  anderen  würde  ein  Investor  für  vor  Inkraft-
 treten  der  Neuregelung  des  §  6  Abs.  2  EStG  begonnene  In-
 vestitionsvorhaben  mehr  Investitionszulage  erhalten,  als  er
 nach  dem  bisherigen  Wortlaut  des  Gesetzes  erwarten  konnte.
 Das  widerspricht  der  europarechtlich  geforderten  Anreizwir-
 kung,  die  das  Gesetz  als  Beihilferegelung  im  Sinne  der
 Artikel  87  und  88  EG-Vertrag  erfüllen  muss.

 Zu  Artikel  13  (Inkrafttreten)

 Die  Änderung  in  Absatz  3  bewirkt,  dass  die  Änderungen  im
 Einkommensteuer-  und  Investmentsteuergesetz  zur  Einfüh-
 rung  der  Abgeltungssteuer  bereits  am  Tag  nach  der  Verkün-
 dung  dieses  Gesetzes  in  Kraft  treten.  Es  bleibt  jedoch  bei  der
 Kernaussage  des  Gesetzes,  dass  die  Einführung  der  Abgel-
 tungssteuer  erst  mit  Beginn  des  Jahres  2009  erfolgt.  Denn  die
 entsprechenden  Anwendungsvorschriften  in  §  52a  EStG  so-
 wie  §  18  InvStG  nehmen  auf  diesen  Zeitpunkt  Bezug.  Für
 den  einzelnen  Steuerpflichtigen  hat  die  Änderung  somit
 keine  materiell-rechtliche  Auswirkung.
 Berlin,  den  23.  Mai  2007

 Peter  Rzepka
 Berichterstatter

 Reinhard  Schultz  (Everswinkel)
 Berichterstatter

 Dr.  Hermann  Otto  Solms
 Berichterstatter

 Dr.  Barbara  Höll
 Berichterstatterin

 Christine  Scheel
 Berichterstatterin
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Anlage

Auswirkungen der finanzwirksamen Beschlüsse des Finanzausschusses des 
Deutschen Bundestages zum Unternehmensteuerreformgesetz 2008 

Steuermehr-/Steuermindereinnahmen in Mio € 
(volle Jahreswirkung) 

insges. Bund Länder Gemeinden 

1. Regierungsentwurf -5.015 -2.659 -2.366 +10 

Beschlüsse des 
Finanzausschusses 

    

2. Herausnahme von geschäftsüblichen Skonti 
und vergleichbaren wirtschaftlichen Vorteilen 
aus der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 
Buchstabe a Satz 2 GewStG -10 -1 -9

3. Zinsschranke: Erweiterung der 
Ausgangsgröße für den Abzug von 
Zinsaufwendungen um Abschreibungen 
(EBITDA), (§ 4h Abs. 1 Satz 1 EStG) -400 -143 -141 -116

4. Beschränkung der Verlustverrechnung bei 
Veräußerungsgeschäften mit Aktien (§ 20 Abs. 
6 EStG) 

+425 +195 +170 +60

5. Anhebung der Betragsgrenze für den 
Sofortabzug geringwertiger Wirtschaftsgüter 
von 100 € auf 150 € (§ 6 Abs. 2 und Abs. 2a 
EStG) -160 -53 -54 -53

6. Anhebung der Betriebsvermögensgrenze für 
den Investitionsabzugsbetrag von 210.000 € 
auf 235.000 € (§ 7g Abs.1 Satz 2 Nr. 1) 

-40 -10 -11 -19

7. Maßgeblichkeit des Wirtschaftswerts bei 
Betrieben der Land- und Forstwirtschaft (§ 7g 
Abs.1 Satz 2 Nr. 1) -10 -4 -4 -2

8. Anhebung der gewerbesteuerlichen 
Mindestbeteiligungsgrenze bei 
Streubesitzdividenden von 10 % auf 15 % (§ 9 
GewStG) 

Summe Beschlüsse des 
Finanzausschusses 

+220

+25

-1

-16

+24

-17

+197

+58

9. Unternehmensteuerreform einschließlich 
Beschlüsse des Finanzausschusses -4.990 -2.675 -2.383 +68

Die kassenmäßigen Auswirkungen der Unternehmensteuerreform unter Berücksichtigung 
der Beschlüsse des Finanzausschusses sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen: 

 Steuermehr- / Steuermindereinnahmen (-) in Mio €  

 Kassenjahr 

 2008 2009 2010 2011 2012 

insgesamt -6.635 -7.075 -7.095 -5.255 -3.410 

Bund -2.884 -3.354 -3.454 -2.762 -2.050 

Länder -2.875 -3.155 -3.134 -2.460 -1.777 

Gemeinden -876 -566 -507 -33 +417 
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Bürokratiekosten  für  das  Unternehmensteuerreformgesetz  2008

 Stand  23.  Mai  2007

lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

1 § 2 Abs. 5b Wahlrecht für Bürger zur Einbeziehung von 
Kapitalerträgen bei der Bestimmung der 
Bemessungsgrundlage für den 
Spendenabzugshöchstbetrag

.

2 § 4h Abs. 2 Nr.c Pflicht der Unternehmen zur Erbringung von 
gesonderten Testaten über die Eigenkapitalquote zur 
Vermeidung der Anwendung der Zinsschranke

14.250 1.000 1

3 § 4h Abs. 4 gesonderte Feststellung des Zinsvortrags durch das 
Finanzamt (Verwaltung)

.

4 § 6 Abs. 2 und 2a Aufnahme bisher als GWG behandelter WG in einen 
Sammelposten. Gilt aber auch für WG von 411 bis 
einschließlich 1.000 € , die bislang in das 
Anlageverzeichnis aufgenommen werden mussten.

-65.000.000 5.000.000 1

5 § 7g Abs. 1 Nr. 3 Einführung einer neuen Informationspflicht für 
Unternehmen in § 7g Abs. 1 Nr. 3 EStG

224.438 157.500 1

5a § 7g Abs. 3 und 4 Änderung bereits erlassener Bescheide .

6 § 7g Abs. 8 und 9 a.F. Teilweise Änderung der bestehenden 
Informationspflicht für Unternehmen durch 
Umgestaltung des 
Anwendungsbereichs durch Streichung der bisherigen 
§ 7g Abs. 7 und 8 EStG

-179.550 126.000 1

7 § 20 Abs. 2 Neuer Besteuerungstatbestand für Bürger durch 
Wegfall der Spekulationsfrist

.

8 § 20 Abs. 2 Nr. 6 Anzeigepflicht einer Veräußerung durch das 
Versicherungsunternehmen an die Finanzbehörde

2.820.000 300.000 1

8a
§ 20 Abs. 6  

Beschränke Verlustverrechnung und gesonderte 
Feststellung . .

9 § 20 Abs. 9 Wegfall der Nachweispflicht tatsächlicher höherer 
Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen durch abgeltenden Sparer-
Pauschbetrag (Bürger)

.

Bürokratiekosten in EUR für

Einkommensteuergesetz (EStG)
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lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

Bürokratiekosten in EUR für

10 § 24c Wegfall der Verpflichtung zur Ausstellung von 
Jahresbescheinigungen bei Banken/Versicherungen 
(Unternehmen)

-150.400.000 60.000.000 1

11 § 32d Abs. 4 Wahlrecht zur Einbeziehung von Kapitalerträgen, die 
dem Steuerabzug unterlegen haben, in die besondere 
Besteuerung von Kapitalerträgen (Bürger)

.

12 § 32d Abs. 6 Antrag zur Einbeziehung von Kapitalerträgen in die 
Veranlagung der Bürger (Günstigerprüfung)

.

13 § 34a Abs. 1 Wahlrecht zur ermäßigten Besteuerung nicht 
entnommener Gewinne bei Unternehmen

2.009.250 90.000 1

14 § 34a Abs. 3 Pflicht zur Fertigung einer gesonderten Feststellung 
des nachversteuerungspflichtigen Betrages durch das 
Finanzamt (Verwaltung)

.

15 § 34a Abs. 4 Nachversteuerung unter bestimmten Voraussetzungen 
von Amts wegen (Kontrollpflicht der Verwaltung) .

16 § 34a Abs. 5 Wahlrecht des Steuerpflichtigen (für seine 
unternehmerischen Einkünfte) zur (anteiligen) 
Übertragung des nachversteuerungspflichtigen Betrags 
bei Übertragung/Überführung eines WG

200.925 9.000 1

17 § 34a Abs. 6 Wahlrecht des Steuerpflichtigen (für seine 
unternehmerischen Einkünfte) hinsichtlich des 
Zeitpunktes der Nachversteuerung

2.009 90 1

18 § 34a Abs. 6 Antrag des Steuerpflichtigen (für seine 
unternehmerischen Einkünfte) auf zinslose Stundung 
des Nachversteuerungsbetrag bei 
Betriebsveräußerung/-aufgabe oder Einbringung in eine 
Kapitalgesellschaft

2.565 900 1

19 § 35 Abs. 2 Satz 1 Fertigung von gesonderten und einheitlichen 
Feststellungen über GewSt-Meßbetrag und zu 
zahlender GewSt bei Mitunternehmerschaften durch 
das Finanzamt (Verwaltung)

.

20 § 43 Abs. 1 Satz 5 Antrag der Bürger auf Freistellung vom 
Kapitalertragsteuerabzug bei der Übertragung eines 
WG

.

21
§ 43 Abs. 1 Satz 6 * Pflicht des Unternehmens zur Mitteilung des nicht 

erfolgten Kapitalertragsteuerabzugs an die 
Finanzverwaltung

8.773 1.000 1



D
ru

cksach
e

16/5491
–

3
0

–
D

eu
tsch

er
B

u
n
d
estag

–
1
6
.W

ah
lp

erio
d
e

lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

Bürokratiekosten in EUR für

22 § 43 Abs. 5 Antrag des Bürgers zur Einbeziehung von 
Kapitalerträgen in die besondere Besteuerung nach § 
32d EStG

.

23 § 43a Abs. 2 Satz 3 * Pflicht des Unternehmens zur Mitteilung der 
Anschaffungskosten an die übernehmende Stelle bei 
Übertragung eines WG

4.387 1.000 1

24 § 43a Abs. 2 Satz 5 Nachweis der Anschaffungskosten eines WG durch den 
Bürger mit Hilfe einer Bescheinigung des 
ausländischen Instituts

.

25 § 43a Abs. 3 Ermittlung und Speicherung nicht ausgeglichener 
Kapitalerträge sowie deren Bescheinigung auf Antrag 846.000 50.000 1

26
§ 45a Abs. 2 * Konkretisierung einer Informationspflicht für 

Unternehmen (Bescheinigung über Kapitalerträge, die 
die nach § 32d EStG erforderlichen Angaben enthält), 
Einschränkung des Anwendungsbereichs durch 
Antragserfordernis

4.387 1.000 1

27
§ 45c * Abschaffung der Vereinfachungsregel zum 

Kapitalertragsteuerabzug bei Kapitalerträgen unter 51 
Euro für Unternehmen

-1.253 1.000 1

28
§ 45d Abs. 1 S. 1 Nr. 3 * Vereinfachung einer bestehenden Informationspflicht 

für Unternehmen (Wegfall der Differenzierung zwischen 
Dividenden und Zinsen bei der Mitteilung an BZSt)

-1.253 1.000 1

29
§ 51a Abs. 2c * Pflicht zur Anmeldung der Kirchensteuer beim 

Steuerabzug durch das Unternehmen
18.173 1.000 1

30 § 51a Abs. 2c Antrag des Bürgers zur Einbeziehung der Kirchensteuer 
in den Steuerabzug bei Kapitalerträgen .

31 § 51a Abs. 2d Satz 1 Antragsveranlagung nach KISt-Abzug bei 
Kapitalerträgen . .

31a
§ 51a Abs. 2d Satz 2 * Erteilung einer Bescheinigung über einbehaltene 

Kapitalertragsteuer durch das Unternehmen
2.507 1.000 1

32 § 51a Abs. 2d Satz 3 Erklärung der einbehaltenen Kapitalertragsteuer durch 
den Bürger ggü. der Finanzbehörde .
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lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

Bürokratiekosten in EUR für

33 § 8a Abs. 2 Nachweis der Voraussetzung zur Nichtanwendung der 
Zinsschranke bei Nicht-Konzernen (Unternehmen) 878.750 50.000 1

34 § 8a Abs. 3 Nachweis der Voraussetzung zur Nichtanwendung der 
Zinsschranke bei Konzern-Betrieben (Unternehmen) 17.575 1.000 1

35
§ 31 Abs. 1 Satz 2 ** Anwendung des neuen Rechts für die Festsetzung der 

Vorauszahlungen 2008 (Antrag des Unternehmens 
oder nach Aufforderung zur Abgabe des Vordrucks 
durch die Finanzbehörde) 

8.274.500 670.000 1

36
§ 19 Abs. 3 ** Anwendung des neuen Rechts für die Festsetzung der 

Vorauszahlungen 2008 (Antrag des Unternehmens 
oder nach Aufforderung zur Abgabe des Vordrucks 
durch die Finanzbehörde)

27.488.630 2.225.800 1

37 § 93 Abs. 7 Konkretisierung einer bestehenden Informationspflicht 
für die Verwaltung (Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit eines Kontenabrufs durch die 
Finanzbehörde)

.

38 § 93 Abs. 8 Konkretisierung einer bestehenden Informationspflicht 
für die Verwaltung (Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit eines Kontenabrufs durch andere 
Behörden)

.

39 § 93 Abs. 9 Satz 1 Verpflichtung der Verwaltung, den Bürger auf die 
Möglichkeit eines Kontenabrufs vorab hinzuweisen .

40 § 93 Abs. 9 Satz 2 Pflicht zur Mitteilung an den Bürger über erfolgten 
Kontenabruf durch die Verwaltung

.

41 § 93 Abs. 10 Pflicht zur Dokumentation des Abrufs durch die 
Verwaltung .

Abgabenordnung (AO)

Körperschaftsteuergesetz (KStG)

Gewerbesteuergesetz (GewStG)
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lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

Bürokratiekosten in EUR für

42 § 1 Abs. 3 Satz 6 Änderung der Dokumentationspflicht für Unternehmen 
zur Anwendung des Fremdvergleichs bei 
Verrechnungspreisen (statt Einzelbewertung reicht 
Preisfindung für das Transferpaket); jedoch keine 
Änderung der Bürokratiekosten

0 40.000 1

43
§ 5 Abs. 1 Satz 1 * Konkretisierung einer Informationspflicht für 

Unternehmer über Besteuerungsgrundlagen 
(Ausweitung hinsichtlich der Angabe der 
Geschäftsjahre für einzelne Unternehmen und zugleich 
Vereinfachung durch einen einheitlichen 
Quellensteuersatz bei allen Unternehmen)

3.133 1.000 1

44
§ 8 Abs. 6 * Einführung einer neuen Anmeldepflicht für 

Unternehmen über den Steuerabzug bei 
Investmentanteilen (Veräußerungsgewinne)

12.533 1.000 1

45
§ 15 Abs.1 * Einführung einer neuen Informationspflicht für 

Unternehmen durch Anwendung des Steuerabzugs bei 
Kapitalerträgen in Fällen der indirekten Wertpapierleihe 
bei steuerbefreiten Körperschaften über Spezial-
Sondervermögen

3.760 1.000 1

Investmentsteuergesetz

Außensteuergesetz (AStG)
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lfd. Vorschrift Informationspflicht Fallzahl Periodizität
Nr Bürger Unternehmen Verwaltung (Unternehmen) (Unternehmen)

Bürokratiekosten in EUR für

46 § 5 Abs. 2 Nr. 2 Einführung einer Dokumentationspflicht für 
Unternehmen bei Funktionsänderungen 998 150 1

47 § 8 Abs. 1 Verpflichtung der Zahlstelle (Unternehmen) zur 
Meldung und Abführung der Abzugssteuer an die 
Finanzverwaltung jeweils mit Wohnsitz des Schuldners

4.386.667 500.000 2

48 § 8 Abs. 2 quartalsweise Mitteilung des Aufkommens an 
Abgeltungssteuer durch Finanzbehörden (Verwaltung) 
an BMF

.

Summe (gerundet) *** . -168.000.000 .

Gesamt *** -168.000.000 

* statistische Informationen liegen nicht vor, deshalb erfolgt eine "Ersatzquantifizierung" je 1.000 Fälle
Ergebnis ist nicht in der Endsumme enthalten.

** Diese Bürokratiekosten fallen nur einmalig an. Diese sind in der Endsumme enthalten.

***

Daten vorhanden sind. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass die Informationspflichten nicht zu bürokratischen
 Be-/Entlastungen führen.

Hinweis: Die Darstellung mit einem Punkt bedeutet lediglich, dass eine Quantifizierung nicht möglich ist, z.B. weil keine

Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung

Zerlegungsgesetz

Die Gesamtsumme der Bürokratiekosten enthält nur einmal anfallende Bürokratiekosten von rd. 35,8 Mio. €   (lfd. Nrn. 
34 und 35).
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